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1 Teil I der Halbzeitwertung: Überblick über das Entwicklungspro-
gramm für den ländlichen Raum Mecklenburg-Vorpommern 2007–
2013 (EPLR M-V) und die Halbzeitbewertung 

Organisation und Rahmen der Halbzeitbewertung 

Die Halbzeitbewertung des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum Mecklen-
burg-Vorpommern 2007-2013 (EPLR M-V) ist in einen länderübergreifenden Bewer-
tungsansatz eingebunden. Neben Mecklenburg-Vorpommern sind die Bundesländer Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen, Nordrhein-Westfalen und Hessen 
beteiligt. Mecklenburg-Vorpommern nimmt in dieser Förderperiode das erste Mal an der 
länderübergreifenden Bewertung teil, während die anderen Bundesländer schon seit der 
Halbzeitbewertung der Programme nach der VO (EG) Nr. 1257/1999 zusammenarbeiten. 
Zur Steuerung der Evaluation wurde ein Lenkungsausschuss eingerichtet, der sich aus den 
Verwaltungsbehörden/Fondsverwaltungen der beteiligten Bundesländer und den Evaluato-
rInnen zusammensetzt. Den Vorsitz des Lenkungsausschusses hat Schleswig-Holstein. Auf 
Evaluatorenseite hat das Institut für Ländliche Räume des Johann Heinrich von Thünen-
Instituts (vTI) die Federführung. Kooperationspartner sind mit dem Institut für Betriebs-
wirtschaft und dem Institut für Ökonomie der Forst- und Holzwirtschaft zwei weitere vTI-
Institute. Darüber hinaus ist die Ingenieurgesellschaft entera Teil des Evaluatorenteams. 

Rahmen der Halbzeitbewertung 

Die EU gibt in einem Gemeinsamen Begleitungs- und Bewertungsrahmen, dem sogenann-
ten Common Monitoring and Evaluation Framework (CMEF), die grundlegende Struktur 
für die Bewertung vor. Der CMEF nennt für jede Maßnahme und das Programm die zu 
untersuchenden Fragen, ordnet jeder Maßnahme eine Interventionslogik und Indikatoren 
zu. Darüber hinaus werden grundsätzliche Hinweise zur Evaluationsmethodik und zum 
Aufbau der Berichte gegeben. Der CMEF war die Grundlage für die Leistungsbeschrei-
bung in den Ausschreibungsunterlagen und das Angebot des vTI und seiner Kooperations-
partner. In der Strukturierungsphase erfolgte in Absprache mit der Fondsverwaltung und 
den Fachreferenten eine Detailplanung des Untersuchungsdesigns. Sekundärdaten wurden 
weitgehend in der gewünschten Form bereitgestellt, für weitergehende Wirkungsanalysen 
reichen diese aber nicht aus. Daher wurden in verschiedenen Maßnahmenbereichen ergän-
zende Primärdatenerhebungen durchgeführt.  

Der Bericht zur Halbzeitbewertung gliedert sich in drei Teile: 

Teil I:  Einleitung mit Rahmenbedingungen, Struktur und Umsetzung des EPLR, 

Teil II: Maßnahmenbewertungen (Übersicht über die angebotenen Maßnahmen 
bzw. Teilmaßnahmen, die gewählte Methode und die eingesetzten Daten, 
Beschreibung des Outputs und Ergebnisse sowie Zielerreichung, Beantwor-
tung der Bewertungsfragen), 

Teil III: Programmbewertng (Programmwirkungen, Programmdurchführung). 
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Das EPLR M-V 

Mecklenburg-Vorpommern knüpft mit der Einrichtung einer Gemeinsamen Verwaltungs-
behörde und einem gemeinsamen Begleitausschuss der Strukturfonds und des ELER insti-
tutionell an die Vorgängerperiode an.  

Damit einher geht auch die 
strategische Bedeutung der 
fondsübergreifenden Landes-
strategie, die sich v. a. in der 
finanziellen Bedeutung und 
der inhaltlichen Ausgestal-
tung des Schwerpunktes 3 
niederschlägt.  

Insgesamt hat Mecklenburg-
Vorpommern aus den Struk-
turfonds und dem ELER rund 3,8 Mrd. Euro (EU-Mittel und öffentliche nationale Kofi-
nanzierung) zur Verfügung. Hinzu kommen noch geschätzt rund 2,9 Mrd. Euro aus der 
1. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), die in Form von Direktzahlungen an 
landwirtschaftliche Betriebe fließen. Hinsichtlich der finanziellen Bedeutung rangiert der 
ELER-Fonds hinter dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung an zweiter Stelle.  

Das EPLR M-V ist das Kern-
stück der Förderung im land-
wirtschaftlichen und land-
wirtschaftsnahen Bereich. Es 
gibt nur wenige Maßnahmen-
bereiche wie z. B. der Küs-
tenschutz, die ohne ELER-
Mittel durchgeführt werden. 
Auch für die Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie und 
Natura 2000 stellt das EPLR 
die wichtigste Finanzierungs-
quelle dar. Energie- und Kli-
mapolitik wird zwar auch 
vom EPLR M-V unterstützt; 
hier sind aber andere Finan-

zierungsquellen bzw. politische Rahmensetzungen, wie das Erneuerbare-Energien-Gesetz, 
wichtiger. 

ESF 14,1 %

EFF 2,3 %

EAGFL-Ausrichtung
2,1 %

ESF-alt*) 2,4 %

Diversifizierungsfonds 
Zucker 0,2 %

EFRE-alt 6,2 %

EFRE 38,9 %

ELER 33,8 %

*) ohne Ausgaben für 2008

Verteilung der öffentlichen Mittel in der Förderperiode 2007 bis 2013 auf die 
verschiedenen EU-Fonds
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Finanzplan des EPLR M-V (Stand 12/2009) in Euro 

ELER-Mittel
Nationale 

öffentliche 
Mittel

Öffentliche Mittel 
insgesamt

Private Mittel 
indikativ

Gesamtkosten

zusätzliche 
Mittel für 

Artikel-89-
Maßnahmen

Schwerpunkt 1 238.516.400 79.505.467 318.021.867 427.207.000 745.228.867 4.500.000

Schwerpunkt 2 288.927.242 72.231.810 361.159.052 6.125.000 367.284.052 0

Schwerpunkt 3 383.458.200 127.819.400 511.277.600 213.945.000 725.222.600 10.160.000
LEADER 57.035.533 14.258.883 71.294.416 0 71.294.416 0
Technische Hilfe 7.140.000 2.380.000 9.520.000 0 9.520.000 0
Insgesamt 975.077.375 296.195.560 1.271.272.935 647.277.000 1.918.549.935 14.660.000  
Quelle: Programmplanungsdokument. 

Nach verschiedenen finanziellen Zuflüssen aus der 1. Säule der Gemeinsamen Agrarpoli-
tik (GAP) und aus dem Europäischen Konjunkturprogramm (EKP) umfasst das EPLR M-
V inzwischen ein Mittelvolumen von 1,27 Mrd. Euro. Hinzu kommen noch rund 15 Mio. 
Euro für sogenannte Artikel-89-Maßnahmen, das heißt Maßnahmen, die inhaltlich dem 
EPLR entsprechen, aber rein national finanziert werden. Rund die Hälfte der Mittel stehen 
für Maßnahmen des Schwerpunktes 3 „Lebensqualität im ländlichen Raum und Diversifi-
zierung der ländlichen Wirtschaft“ und LEADER zur Verfügung. Die finanzstärksten 
ELER-Haushaltscodes sind in Schwerpunkt 1 „Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
der Land- und Forstwirtschaft“ die Flurbereinigung und der ländliche Wegebau (ELER-
Code 125), in Schwerpunkt 2 „Verbesserung der Umwelt und der Landschaft“ die Agrar-
umweltmaßnahmen (ELER-Code 214) und in Schwerpunkt 3 die Maßnahmen zur Erhal-
tung und Verbesserung des ländlichen Erbes (ELER-Code 323). Wesentliche Zielgruppen 
des EPLR M-V sind landwirtschaftliche Betriebe, kommunale Gebietskörperschaften und 
private Haushalte. Rund 40 % der öffentlichen Mittel sind für Kommunen oder Körper-
schaften des öffentlichen Rechts eingeplant, danach folgen landwirtschaftliche Betriebe 
mit rund einem Drittel der Mittel. 

Die bisherigen Programmänderungen waren vorrangig redaktioneller Natur oder bezogen 
sich auf Änderungen der zugrunde liegenden Richtlinien. Einige Teilmaßnahmen wurden 
neu eingeführt, v. a. im Bereich Agrarumweltmaßnahmen. Mit der 3. Programmänderung 
wurden die zusätzlichen Health-Check- und EKP-Mittel programmiert. 44 % der zusätzli-
chen Mittel werden zur Begleitung der Umstrukturierung des Milchsektors aufgebracht, 
jeweils gut 26 % entfallen auf die Prioritäten „biologische Vielfalt“ und „Wasserwirt-
schaft“ und 3,2 % auf die Priorität „Klimawandel“. Durch Anerkennung von bereits beste-
henden Maßnahmen reduziert sich das zusätzliche Nettofinanzvolumen1 um 17,8 Mio. Eu-

                                                 
1
  Das zusätzliche Nettofinanzvolumen wird durch Bilanzierung der Mittelansätze der durch die Neuen 

Herausforderungen tangierten Fördermaßnahmen zum Zeitpunkt der Programmaufstellung (2007) und 
der Mittelansätze des konsolidierten Programms ermittelt. 
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ro oder 19 % der zusätzlichen ELER-Mittel. Eine ex-ante vorgenommene Wirkungseinstu-
fung der mit zusätzlichen Mitteln bedachten Maßnahmen zeigt, dass allen Maßnahmen 
eine potenziell positive (Umwelt-)Wirkung zugesprochen wird. Die freigewordenen Mittel 
wurden beispielsweise dafür genutzt, die Finanzierung der Ausgleichszulage (ELER-Code 
212) bis zum Ende des Programmplanungszeitraums sicherzustellen. 

Das EPLR M-V – Wesentliche Rahmenbedingungen für die Umsetzung 

Mit Beginn des Programmplanungszeitraums 2007 haben recht turbulente Entwicklungen 
eingesetzt. Diese Entwicklungen beeinflussen die Nachfrage nach den Förderangeboten 
des EPLR und können mittelfristig auch Änderungen im Programmdesign erforderlich 
machen. 

Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat sich im Be-
trachtungszeitraum bis Ende 2009 noch nicht in 
deutlichem Umfang auf die Lage des Landes-
haushalts und der Kommunalhaushalte ausge-
wirkt. Zukünftig ist aber von einer sehr problema-
tischen Einnahmen- und Ausgabensituation aus-
zugehen, die den Handlungsspielraum stark be-
grenzen wird. 2010 wurden Kürzungen der Ge-
meinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes (GAK) beschlos-
sen, einer wichtigen Kofinanzierungsquelle für 

Mecklenburg-Vorpommern. 2009 haben der Bund und das Land Mecklenburg-
Vorpommern beschlossen, auf die Finanz- und Wirtschaftskrise mit einem Konjunkturpro-
gramm v. a. in Form kommunaler Investitionen zu reagieren. Dieses Konjunkturprogramm 
muss innerhalb von zwei Jahren umgesetzt werden. Dadurch entsteht, auch wenn die bei-
den Programme sich inhaltlich ergänzen, ein Konkurrenzverhältnis zum EPLR, da sowohl 
finanzielle als auch planerische Kapazitäten der Kommunen in diesem Zeitraum gebunden 
werden. 

Die landwirtschaftlichen Betriebe sehen sich zunehmend volatiler werdenden Märkten 
gegenüber. Dies beeinflusst sowohl ihre Einkommenssituation und Investitionsneigung als 
auch ihre Bereitschaft, sich über mehrere Jahre an Verpflichtungen zu binden.  

Die Liberalisierung der Agrarmärkte und die Energiepolitik haben zu verstärkten Flächen-
konkurrenzen geführt, einer tendenziell höheren Wettbewerbsfähigkeit der Ackernutzung 
gegenüber Grünland. Über das EPLR M-V wird versucht, bestimmten unerwünschten 
Entwicklungen in der Flächennutzung gegenzusteuern. 

Umsetzung des 
EPLR M-V

Volatile Märkte

Finanz- und WirtschaftskriseBioenergieboom

Liberalisierung der Agrarmärkte

Krise der öffentlichen 
Haushalte

Quelle: Eigene Darstellung.

Wesentliche externe Rahmenbedingungen
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Das EPLR M-V – Die bisherige Umsetzung 

Mit rund 24 % der geplanten Mittel (einschließlich der Diversifizierungsbeihilfe Zucker) 
weist das EPLR einen geringen Umsetzungsstand auf. Dies ist v. a. auf den mit 15 % ge-
ringen Umsetzungsstand in Schwerpunkt 3 zurückzuführen. Auffällig in Schwerpunkt 3 
ist, dass v. a. neu in das Programm aufgenommene Maßnahmen Anlaufschwierigkeiten 
haben. Bei ELER-Code 323 ist der geringe prozentuale Umsetzungsstand zum einen auf 
die deutliche Mittelausweitung im Zuge des Health Checks und des Europäischen Kon-
junkturprogramms zurückzuführen, zum anderen liegen die Gründe in mangelnden Mitfi-
nanzierungsmöglichkeiten der Kommunen. Deshalb wurden 2009 die Rahmenbedingungen 
unter Beachtung eines überlokalen Interesses an der Umsetzung entsprechender Maßnah-
men hinsichtlich einer deutlichen Erhöhung des Landesmitteleinsatzes und einer fast voll-
ständigen Entlastung der Kommunen geändert. 

Der Umsetzungsstand ist in den anderen Schwerpunkten deutlich höher. Vor allem 
LEADER ist im Vergleich zu anderen Bundesländern gut in die Projektumsetzung gestar-
tet.  

Die Auswertung der 
EU-Zahlstelle und 
ergänzender Informa-
tionen über die Rest-
zahlungen aus dem 
Europäischer Ausrich-
tungs- und Garantie-
fonds für die Landwirt-
schaft (EAGFL-
Ausrichtung) zeigen, 
dass die meisten Mit-
tel aus der 2. Säule 
der GAP bislang in 
die Kreise Ludwigs-
lust gefolgt von Ost-
vorpommern und Güstrow geflossen sind. 65 % der bislang ausgezahlten Mittel sind an 
fünf Maßnahmen geflossen: Flurbereinigung und Wegebau (ELER-Code 125) mit 17 %, 
Agrarumweltmaßnahmen (ELER-Code 214) mit 16 %, Erhaltung und Verbesserung des 
ländlichen Erbes (ELER-Code 323) mit 12 %, Förderung der Verarbeitung und Vermark-
tung (ELER-Code 123) mit 12 % und Agrarinvestitionsförderung (ELER-Code 121) mit 
8 % der öffentlichen Mittel. Die räumliche Verteilung der sogenannten „top-5-
Maßnahmen“ ist unterschiedlich. Agrarumweltmaßnahmen sind im Osten des Landes an-
teilig wichtiger. Die Verarbeitungs- und Vermarktungsförderung ist im Südwesten des 
Landes stark. 

Agrarumweltmaßnahmen 
(214)

Übrige Zahlungen 2. Säule

AFP (121)

Erhaltung und Verbesserung
des ländlichen Erbes (323)

Erhöhung der Wertschöpfung
bei land- und forstwirtschaft-
lichen Erzeugnissen (123)

Infrastruktur im Zusammen-
hang mit der Entwicklung und
Anpassung der Landwirt-
schaft und der Forstwirtschaft
(125)

Zahlungen in Euro in den EU-
Haushaltsjahren 2007 und 2009

Maßnahmen des EPLER MV + Rest-
zahlungen EAGFL-Ausrichtung, für die
2007 und 2009 die meisten Zahlungen
geleistet wurden44.253.005

10.000.000
2.000.000
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Zahlungen in Euro in den EU-
Haushaltsjahren 2007 und 2009

Maßnahmen des EPLER MV + Rest-
zahlungen EAGFL-Ausrichtung, für die
2007 und 2009 die meisten Zahlungen
geleistet wurden44.253.005

10.000.000
2.000.000

Quelle: Eigene Auswertung von Daten des LU.

Die TOP-5-Maßnahmen der ländlichen Entwicklung 2007 bis 2009
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Die landwirtschaftsbezogenen Zahlungen aus der 
2. Säule wurden auf den Umfang der landwirt-
schaftlichen Fläche (LF) bezogen. Die so ermit-
telte sektorale Förderintensität liegt im Durch-
schnitt der EU-Haushaltsjahre 2007 bis 2009 bei 
26 Euro je ha LF und damit im bundesdeutschen 
Vergleich recht niedrig. Mit 42 Euro je ha LF 
liegt der errechnete Durchschnittsbetrag je ha im 
Kreis Uecker-Randow am höchsten, mit 11 Euro 
in Nordwestmecklenburg am niedrigsten. 

Insgesamt wurden 53 % der öffentlichen Mittel 
zwischen 2007 und 2009 direkt an landwirtschaft-
liche B etriebe ausgezahlt, der Rest an nichtland-
wirtschaftliche ZuwendungsempfängerInnen. 
Landwirtschaftliche Betriebe nehmen in erster 
Linie an Schwerpunkt-1- und Schwerpunkt-2-
Maßnahmen teil. Investive Maßnahmen werden 

eher von größeren Betrieben, flächenbezogene Maßnahmen eher von kleineren Betrieben 
in Anspruch genommen. Rund 30 % der Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern nehmen 
an Agrarumweltmaßnahmen teil.  

Das EPLR M-V – Umsetzungsstruktur 

Insgesamt weist die Umsetzungsstruktur einen hohen Komplexitätsgrad auf. Landesseitig 
sind die Einrichtung der Gemeinsamen Verwaltungsbehörde aller EU-Fonds und der ge-
meinsame Begleitausschuss Besonderheiten. Das eigentliche operative Geschäft liegt in 
der Zuständigkeit der Fondsverwaltung ELER in Abstimmung über Verfahrensfragen mit 
der Zahlstellen-Koordinierung. Durch die inhaltliche Breite des Programms sind von der 
Fondsverwaltung nicht nur die Fachreferate des Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und 
Verbraucherschutz (LU) zu koordinieren, sondern auch noch Fachreferate von vier weiteren 
Ministerien. Entsprechend der inhaltlichen Breite ist auch die Zahl der Bewilligungsstellen 
hoch. Neben der Sonderverwaltung in Form der Unteren Landesbehörden (u. a. Staatlichen 
Ämter für Umwelt und Naturschutz – StÄUN und Ämter für Landwirtschaft) – ÄfL) sind 
die zwölf Landräte an der Umsetzung beteiligt. Mit dem Landesförderinstitut (LFI) ist 
zudem eine Bank in das Fördergeschäft involviert. Für einzelne Maßnahmen ist die Bewil-
ligungsfunktion auf Ministeriumsebene angesiedelt. In einigen Maßnahmenbereichen ist 
zudem die Antragsannahme von der Bewilligung funktional getrennt.  

Sektorale Förderintensität 

 
Quelle: Zahlstellendaten. 
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2 Teil II der Halbzeitbewertung: Ergebnisse der Maßnahmenbewertun-
gen 

2.1 Übersicht über die umgesetzten Maßnahmen 

Folgende Übersicht zeigt die Maßnahmen des EPLR M-V mit ihrem finanziellen Umset-
zungsstand sowie der Kapitelnummer, unter der die Bewertung der (Teil-)Maßnahmen 
erfolgt. 
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Ausgaben 
geplant 

(Stand 2009)

Ausgaben 
bis Ende 

2009

111 Berufsbildungs- und Informationsmaßnahmen 5,60 0,42 7,5 % - 2.2
121 Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe 101,40 25,43 25,1 % - 2.3
123 Erhöhung der Wertschöpfung der land- und 

forstwirtschaftlichen Erzeugnisse
43,50 11,64 26,7 % -

123a Marktstrukturverbesserung - - - - 2.4
123b Erhöhung der Wertschöpfung forstwirtschaftlicher 
Erzeugnisse

- - - - 2.5

124 Zusammenarbeit bei Entwicklung neuer Produkte 1,36 0,09 6,8 % - 2.5
125 Verbesserung und Ausbau der Infrastruktur im 

Zusammenhang mit der Entwicklung ...
166,16 56,58 34,0 % 1,50 2.6

212 Zahlungen zugunsten von Landwirten in benachteiligten 
Gebieten, die nicht ...

40,78 21,10 51,8 % - 2.7

214 Zahlungen für Agrarumweltmaßnahmen 224,75 69,95 31,1 % - 2.8
215 Zahlungen für Tierschutzmaßnahmen 65,09 18,43 28,3 % - 2.9
216 Beihilfen für nichtproduktive Investitionen 2,61 0,85 32,5 % - 2.10
221 Erstaufforstung landwirtschaftlicher Flächen 0,07 0,00 0,0 % - 2.11
223 Erstaufforstung nichtlandwirtschaftlicher Flächen 0,63 0,00 0,0 % - 2.11
225 Zahlungen für Waldumweltmaßnahmen 3,67 0,19 5,1 % - 2.11
226 Wiederaufbau des forstwirtschaftlichen Potenzials und 

Einführung vorbeugender ...
3,68 0,64 17,5 % - 2.11

227 Beihilfen für nichtproduktive Investitionen 19,89 2,78 14,0 % - 2.11

311 Diversifizierung hin zu nichtlandwirtschaftlichen 
Tätigkeiten

7,50 1,13 15,0 % - 2.13

312 Beihilfe für die Gründung und Entwicklung von 
Kleinstunternehmen

66,64 4,83 7,2 % - 2.14

313 Förderung des Fremdenverkehrs 76,80 15,51 20,2 % - 2.12
321 Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für 

die ländliche Wirtschaft 
133,03 29,10 21,9 % -

321a Abwasseranlagen - - - - 2.15
321b Kleinkläranlagen - - - - 2.16
321c-a/b Aufbau von Dienstleistungseinrichtungen - - - - 2.12
321c-c Sportstätten - - - - 2.17

322 Dorferneuerung und -entwicklung 27,42 11,14 40,6 % (ca. 50)* 2.12
323 Erhaltung und Verbesserung des ländlichen Erbes 199,89 13,92 7,0 % -

323a Bewirtschaftungspläne und Sensibilisie-
rungsmaßnahmen in Natura-2000-Gebieten

- - - - 2.18

323b Naturnahe Gewässergestaltung - - - - 2.18
323c Naturnahe Gewässerentwicklung 
(Standgewässer/Seensanierung)

- - - - 2.18

323d Nachhaltige Entwicklung von Gewässern und 
Feuchtlebensräumen (Moorschutz)

- - - - 2.18

323e Landschaftspflegeprojekte - - - - 2.18
323f Erhaltung des ländlichen Kulturerbes bei 
Schlössern, Parks und Gutsanlagen

- - - - 2.19

323g Erhaltung ländlicher Kulturdenkmäler - - - - 2.20
323h Schutzpflanzungen - - - - 2.18

411 Umsetzung von lokalen Entwicklungsstrategien. 
Wettbewerbsfähigkeit

8,44 0,33 3,9 % - 2.12

412 Umsetzung von lokalen Entwicklungsstrategien. 
Umwelt/Landschaft

2,81 0,00 0,0 % - 2.12

413 Umsetzung von lokalen Entwicklungsstrategien. 
Lebensqualität

42,22 16,12 38,2 % - 2.12

421 Transnationale und gebietsübergreifende 
Zusammenarbeit 

2,81 0,00 0,0 % - 2.12

431 Arbeit der lokalen Aktionsgruppe sowie 
Kompetenzentwicklung und Sensibilisierung

15,00 1,55 10,4 % - 2.12

* Die rein GAK-geförderte Dorferneuerung (bisheriger Umfang ca. 50 Mio. Euro) wird in der Evaluation mit betrachtet.

ELER-Code und Maßnahmenbezeichnung

Quelle: Jahresbericht 2009

ELER-kofinanzierte Maßnahmen Art.-89-
Maßnahmen 
Ausgaben bis 

Ende 2009 
(Mio. Euro)

Bewertung 
siehe 

Kapitel
Öffentl. Mittel (Mio. Euro) Umset-

zungs-
stand 

bis 2009
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2.2 Berufsbildung und Informationsmaßnahmen (ELER-Code 111) 

Maßnahmenüberblick 

Im Zeitraum 2007 bis 2009 fanden 84 Weiterbildungsveranstaltungen mit rund 1.640 teil-
nehmenden Personen statt. Dafür wurden insgesamt 372.000 Euro öffentliche Mittel ein-
gesetzt. Der Anteil der Frauen lag bei rund 22 %. Rund 57 % der Teilnehmenden waren 
über 40 Jahre alt. Die Dauer der Kurse/Lehrgänge betrug zumeist ein bis fünf Unter-
richtstage. Darüber hinaus sind im Jahr 2009 zwei Projekte eines Weiterbildungsträgers 
mit öffentlichen Mitteln in Höhe von 48.000 Euro gefördert worden und zwar zur Förde-
rung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen sowie für die Vorbereitung von Auszu-
bildenden-Austauschen in europäische Länder.  

Gemessen am Mittelabfluss entspricht die Inanspruchnahme von 2007 bis 2009 nicht den 
geplanten Ansätzen. Die Maßnahme wurde bis zum III. Quartal 2008 noch aus dem 
EAGFL/A gefördert. Aus diesem Grund wurden bisher nur rund 8 % der insgesamt für die 
ELER-Förderperiode eingestellten Fördermittel verausgabt. Durch die Förderung mit Lan-
des- bzw. EU-Mitteln konnten Kurse angeboten werden, die sonst nicht stattfinden wür-
den. Gleichzeitig konnten die Kurse in Folge der Förderung mit geringeren Teilnehmerge-
bühren angeboten werden. Nach den Angaben der befragten TeilnehmerInnen übt die ver-
billigte Kursgebühr einen sehr starken positiven Einfluss auf die Teilnahmeentscheidung 
aus. 

Administrative Umsetzung 

Auf Seite der Bildungsträger scheint der Verwaltungsaufwand für die einzeln abzurech-
nenden Lehrgänge im Vergleich zur letzten Förderperiode gleichgeblieben zu sein. Die 
befragten Bildungsträger bewerteten vor allem den Umfang der erforderlichen Antragsun-
terlagen und den Zeitaufwand für die Anträge und Abrechnung als relativ hoch bis sehr 
hoch.  

Datenquellen und Methoden 

Die Analyse der Förderdaten auf Kurs- und Teilnehmerebene bildet die Grundlage der 
Bewertung. Wichtige Informationen zur Beurteilung der Maßnahmenwirkungen auf Teil-
nehmende, Betriebe und Umwelt liefern Teilnehmerbefragungen, die in bestimmten, län-
geren Kursen durchgeführt wurden, und Seminarbeurteilungen der Teilnehmenden am Ve-
ranstaltungsende.  

Wesentliche Wirkungen 

Die Stärken dieser Berufsbildungsmaßnahme liegen  trotz der verhältnismäßig geringen 
finanziellen Ausstattung im Vergleich zur Gesamthöhe der öffentlichen Aufwendungen für 
alle Fördermaßnahmen  in der breiten Palette positiver Wirkungen.  



10 Halbzeitbewertung des EPLR Mecklenburg-Vorpommern 

 

Zur Untersuchung der Wirkungen stehen erste Ergebnisse der Teilnehmerbefragungen zur 
Verfügung. Es zeigt sich, dass die berufliche Weiterbildung die Chancen der Teilnehmen-
den erhöht, je nach eigenen Problemlagen, Bedürfnissen oder betrieblichen Herausforde-
rungen schnell hinzuzulernen. Sie unterstützt diese, aktiv Veränderungen und Lösungs-
möglichkeiten für die eigene Berufs- bzw. Betriebsperspektive voran zu treiben.  

Die vergleichsweise größten Erfolge erreicht die Berufsbildung in Mecklenburg-
Vorpommern bisher in den Bereichen persönlicher beruflicher Nutzen („nicht monetär 
bewertbare Verbesserungen“). Dazu zählen insbesondere Verbesserungen der fachlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten, der Motivation und der beruflichen Qualifikation. Bei den 
betrieblichen Aspekten wird der größte Nutzen bei betrieblichen Büroabläufen, Personal-
entwicklung im Betrieb und Veränderungen im betrieblichen Management erwartet.  

Die Veranstaltungsangebote entsprechen im Wesentlichen den Zielen und Vorgaben der 
Fördermaßnahme. Ob alle Weiterbildungsveranstaltungen konstruktive Beiträge zur Ziel-
erreichung liefern, kann im Rahmen dieser Evaluierung nicht beantwortet werden, weil 
dazu jede Veranstaltung einzeln genau betrachtet werden müsste.   

Durch die geförderten Kurse entstehen Synergien zu anderen Maßnahmen im EPLR M-V, 
aber nicht durch einen systematischen Zusammenhang, sondern eher zufällig, weil sich die 
Kursthemen mit den Inhalten der anderen Maßnahmen überschneiden. Durch einige Ver-
anstaltungen mit umweltbezogenen Inhalten sind Synergieansätze zu Agrarumweltmaß-
nahmen im Schwerpunkt 2 denkbar.  

Empfehlungen an das Land und die Bildungsträger 

Größere grundlegende Empfehlungen bestehen nicht.  

Im Zeitraum 2007 bis 2009 ist nur eine geringe Anzahl innovativer Angebote durchgeführt 
worden. In der Regel werden alt bewährte Themen beantragt. Personen aus der Ernäh-
rungswirtschaft sind nur wenige erreicht worden, weil entsprechende Angebote fehlen. 
Nur vier Bildungsträger führen hier regelmäßig Angebote durch. 

Land und Bildungsträgern wird empfohlen, die Anregungen und Hinweise die die „Ver-
besserung der Bildungsmotivation“ aber auch die „Inhaltliche und thematische Ausgestal-
tung“ betreffen, für die restliche Programmlaufzeit von 2011 bis 2013 zu beachten. Um 
das Themenpotenzial auf der Angebotsseite auszuschöpfen und mehr Bildungsträger für 
die Teilnahme an der Maßnahmen zu gewinnen, wird angeregt, zeitnah Gespräche mit den 
in Frage kommenden Maßnahmenträgern zu führen, damit die Veränderungen 2011 eintre-
ten können.  
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2.3 Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe (ELER-Code 121)  
Agrarinvestitionsförderung  

Maßnahmenüberblick 

Die Agrarinvestitionsförderung (AFP) in Mecklenburg-Vorpommern wird seit 1995 weit-
gehend in Übereinstimmung mit den Fördergrundsätzen der GAK bzw. – seit 2007 – mit 
den entsprechenden Bestimmungen der Nationalen Rahmenregelung (NRR) durchgeführt. 
Der Förderschwerpunkt liegt klar bei Investitionen in die Tierhaltung.  

Die Förderung findet vor dem Hintergrund von im nationalen und europäischen Vergleich 
gut strukturierter Betriebe (Bestandsgrößen), eines dynamischen Strukturwandels (Wachs-
tum, Investitionen in die Energieproduktion) und guter Unternehmensergebnisse (Produk-
tivität und Gewinne) im Vergleich zu anderen deutschen Ländern statt. Die Finanzie-
rungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Investitionen sind gegenwärtig für die land-
wirtschaftlichen Betriebe relativ günstig.  

Die wesentlichen Ziele der Förderung liegen laut EPLR M-V darin, die Wettbewerbsfä-
higkeit der Betriebe und des Sektors insgesamt im Zuge fortschreitender Liberalisierung 
der Märkte zu verbessern und die wertschöpfungsintensiven Bereiche (Tierhaltung, vor 
allem Milchproduktion, und andere arbeitsintensive Bereiche) der Agrarwirtschaft auszu-
bauen. Dies soll erreicht werden, indem vor allem Rationalisierungsinvestitionen zur Sen-
kung der Produktionskosten durch die Gewährung einer Kapitalhilfe (Zuschuss) unter-
stützt werden. Überwiegend werden Stallbauten von Milchviehbetrieben mit zugehöriger 
Melktechnik gefördert. Die angebotene Förderung umfasst beim AFP gegenwärtig einen 
Zuschuss von 25 % bis 35 % für ein förderfähiges Investitionsvolumen von 20.000 Euro 
bis 2,0 Mio. Euro je Förderfall. 

Die relativ günstigen Förderbedingungen haben verbunden mit einer hohen Investitions-
neigung der Landwirte (hohe Erzeugerpreise 2007/2008) zu einer großen Nachfrage inner-
halb dieser Fördermaßnahme geführt. 

Die Umsetzung des AFP lag im Zeitraum 2007 bis 2009 in etwa auf der Linie der EPLR-
Planung. Insgesamt wurden von 2007 bis 2009 595 Förderanträge mit einem Volumen von 
194 Mio. Euro förderfähigen Investitionen bewilligt. Die dafür bewilligten Mittel belaufen 
sich auf 53,2 Mio. Euro; diese Zahlen enthalten Förderfälle der Zuckerdiversifizierung, die 
etwa 11,5 % der bewilligten Mittel umfassen. Der Schwerpunkt der Förderung lag klar im 
Bereich der Milchwirtschaft und bei größeren Investitionen (durchschnittlich 326.000 för-
derfähiges Investitionsvolumen); der gewährte Zuschuss betrug im Mittel der geförderten 
Betriebe etwa 93.000 Euro. Das geförderte Investitionsvolumen der Jahre 2007 bis 2009 
hat im Vergleich zur letzten Förderperiode deutlich zugenommen. Die regionale Vertei-
lung der Förderung folgt dem Umfang der Tierhaltung und zeigt daher im Westen des 
Landes stärkere Anteile. 
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Datenquellen und Methoden 

Zur Einschätzung der Effekte der Agrarinvestitionsförderung wurden zur Halbzeitbewer-
tung neben Expertengesprächen (2009 und 2010) die folgenden zwei Analyseteile auf der 
Grundlage von einzelbetrieblichen Plan- und Ist-Daten der in der aktuellen Förderperiode 
geförderten Betriebe umgesetzt:  

(a) Eine Analyse der Investitionskonzepte hinsichtlich ausgewählter Struktur-, Produk-
tivitäts- und Erfolgskennzahlen. 

(b) Eine kalkulatorische Betrachtung auf der Grundlage der Investitionskonzepte, wobei 
die Betriebe mit und ohne Förderung im Hinblick auf die Ausschöpfung der langfris-
tigen Kapitaldienstgrenze (LKDG) untersucht wurden. Ziel war, die Bedeutung des 
AFP hinsichtlich der Finanzierbarkeit der geförderten Investition und der Stabilität 
der geförderten Betriebe zu identifizieren. 

Wesentliche Wirkungen 

Die Investitionen waren in erster Linie auf Rationalisierung und weniger auf Wachstum 
ausgerichtet. Während im Bereich der Veredlung laut Investitionskonzepte durch Wachs-
tumsinvestitionen einige Arbeitsplätze geschaffen werden sollen, planen die geförderten 
Milchviehbetriebe tendenziell einen Abbau von Arbeitskräften mittels Rationalisierung. 

Die Ergebnisse des kalkulatorischen Vergleichs anhand der Investitionskonzepte deuten 
darauf hin, dass das AFP aufgrund des erheblichen Förderumfangs einen erkennbar positi-
ven Einfluss auf die Finanzierbarkeit und Stabilität zahlreicher Betriebe hatte. Während 
mit AFP kalkulatorisch rund 12 % der geförderten Betriebe nach Durchführung der Inves-
titionen die LKDG überschreitet, wären es ohne AFP rund 23 %. Besonders häufig wäre 
dies (ohne AFP) bei den großen Investitionen (> 500.000 Euro) und bei Investitionen von 
Einzelunternehmen in die Milchviehhaltung der Fall. Nahezu ein Viertel (23 %) der geför-
derten Fälle würden ohne Förderung die LKDG zu weniger als 50 % ausschöpfen, sodass 
die Finanzierung in diesen Fällen auch ohne Förderung möglich sein müsste; dies ist bei 
kleineren Investitionen und bei Marktfruchtbetriebe vergleichsweise häufig der Fall. 

Schlussfolgerungen 

– Die Förderung zielt im Wesentlichen auf Tiere haltende Betriebe und ist daher bezüg-
lich der Zielgruppe der Förderung auf den ersten Blick relevant. Wenn jedoch berück-
sichtigt wird, dass ein großer Teil der Förderfälle auf Investitionen in Maschinen und 
Technik entfällt, sind erhebliche Relevanzverluste zu vermuten. Das Gleiche gilt, 
wenn die zahlreichen Fälle mit hohem Betriebserfolg und Cash-Flow in der Aus-
gangssituation gefördert werden, die – gemessen an der Ausschöpfung der LKDG im 
Investitionskonzept – kalkulatorisch eine Förderung zur Finanzierung der geplanten 
Investitionen vermutlich nicht benötigen würden. 
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– Die geringe Inanspruchnahme der Bürgschaftsregelung deutet darauf hin, dass die 
Betriebe über ausreichend Sicherheiten verfügen, was auch auf die dynamische Ent-
wicklung der Bodenpreise zurückzuführen ist. Die Prosperitätsprüfung in Form der bi-
lanziellen Eigenkapitalquote führt nicht zu einer konsequenten Trennung von Betrie-
ben, die sich aus eigener Kraft finanzieren können und solchen, die dies nicht gewähr-
leisten können. Die Grenze der Eigenkapitalquote, unterhalb der die Betriebe förder-
fähig sind, ist mit 80 % angesichts der vielfach sehr großen Betriebe in Mecklenburg-
Vorpommern sehr hoch angesetzt, sodass praktisch kein Förderausschluss erfolgen 
dürfte. Am wahrscheinlichsten wäre ein Förderausschluss bei kleinen Einzelunter-
nehmen mit weitgehender Eigenkapitalfinanzierung, selbst wenn eine große Wachs-
tumsinvestition eine umfangreiche Fremdfinanzierung erfordern würde. 

– Die AFP-Förderung war aufgrund der Einschränkungen innerhalb der Milchquotenre-
gelung und wegen begrenzt verfügbarer Flächen weniger auf Wachstum ausgerichtet 
als auf die Rationalisierung und Stabilisierung der bestehenden Betriebe. Während 
laut der Investitionskonzepte im Veredlungsbereich durch Wachstumsinvestitionen 
tendenziell Arbeitsplätze geschaffen werden sollen, planen Milchviehbetriebe stärker 
eine Rationalisierung mit dem Effekt, dass Arbeitskräfte eingespart werden. 

– Die Analysen der betrieblichen Förderdaten (Investitionskonzepte) im Hinblick auf 
die Finanzierung der Investitionen sowie die geplante Entwicklung der Produktivität 
und die Rentabilität der Betriebe deuten darauf hin, dass die geförderten Investitionen 
bei den Betrieben positive Effekte haben. Diese kalkulatorisch ermittelten Ergebnisse 
sind jedoch noch kein Beleg dafür, dass die Förderung erfolgreich war, weil die ge-
förderten Investitionen möglicherweise auch ohne Förderung durchgeführt worden 
wären.  

– Eine Bewertung der Förderwirkungen auf die Effektivität und Effizienz der geförder-
ten Betriebe oder gar auf die Wettbewerbsfähigkeit des Sektors ist auf der Grundlage 
der vorliegenden Datenmaterials nicht möglich.  

– Für die Identifizierung der Wirkungen der AFP-Förderung sind im weiteren Verlauf 
der Evaluation Produktivitäts- und Rentabilitätsanalysen anhand einer verbesserten 
Datengrundlage erforderlich sowie die Untersuchung der überbetrieblichen und sekt-
oralen Auswirkungen der Förderung, die auch Verdrängungs- und Mitnahmeeffekte 
einbezieht. 

Empfehlungen an das Land 

– Die Förderung sollte künftig inhaltlich stärker auf die Betriebe beschränkt werden, die 
einen wesentlichen Beitrag zur Lösung der im EPLR M-V dargestellten Probleme 
(Steigerung der Wertschöpfung im Agrarbereich) leisten und gleichzeitig einer Förde-
rung bedürfen. Die Förderbedürftigkeit sollte anhand der Einkommen der Antragstel-
ler und der Finanzierungsfähigkeit hinsichtlich der geplanten Investitionen überprüft 
werden und nicht anhand der gegenwärtig relevanten Eigenkapitalquote. 
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– Angesichts des derzeit günstigen Zinsniveaus und der Bereitschaft der Banken zur 
Gewährung von Krediten an landwirtschaftliche Unternehmen sollte die bestehende 
Kapitalförderung abgesenkt werden. Eine Bürgschaftsregelung sollte weiterhin ange-
boten werden, um die Finanzierung von grundsätzlich rentablen Investitionen im Fall 
von fehlenden Sicherheiten zu gewährleisten. 

– Falls die Bereitstellung von öffentlichen Gütern (z. B. höhere Tierschutzstandards im 
Schweine- und Geflügelbereich), die der Gesellschaft von den Betrieben unter gege-
benen Marktverhältnissen nicht in ausreichendem Maß angeboten werden, in Zukunft 
ein prioritäres politisches Ziel darstellt, ist die Gewährung von zielgerichteten und ef-
fektiven Investitionsanreizen zu erwägen. Dies gilt allerdings nur da, wo die zu errei-
chenden Kriterien für einen besseren Tierschutz fachlich (ethologisch) festgelegt wer-
den und wo umfangreiche Investitionen zur Zielerreichung erforderlich sind. 

– Für Evaluationszwecke ist es erforderlich, dass künftig ausreichend Daten (vor allem 
Jahresabschlüsse geförderter Unternehmen) in guter Qualität von den geförderten Be-
trieben nach Abschluss der geförderten Investitionen für Auswertungen zur Verfügung 
gestellt werden.  

2.4 Erhöhung der Wertschöpfung der land- und forstwirtschaftlichen 
Erzeugnisse (ELER–Code 123)  Marktstrukturverbesserung 

Maßnahmenüberblick 

Aufgrund der großen Bedeutung des Ernährungsgewerbes als wichtigster Wirtschafts-
zweig in Mecklenburg-Vorpommern soll mit der Förderung zur Marktstrukturverbesse-
rung eine Erhöhung der Wertschöpfung in der Verarbeitung und Vermarktung landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse, die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und weiteres Wachs-
tum in der Ernährungswirtschaft erreicht werden. Damit soll zur Absatzsicherung bzw. 
Erlössteigerung auf der Erzeugerebene beigetragen werden. Die Förderung erfolgt dabei 
gemäß der Nationalen Rahmenregelung (NRR). 

Eine besondere Bedeutung kommt Innovationen zu, die als eine wesentliche Größe für die 
Entwicklung des ländlichen Raums gesehen werden. Deshalb wird neben der Förderung 
zur Marktstrukturverbesserung auch die Maßnahme zur Zusammenarbeit bei der Entwick-
lung neuer Produkte, Verfahren und Technologien in der Land- und Ernährungswirtschaft 
sowie in der Forstwirtschaft (ELER-Code 124) angeboten. Da bisher jedoch für den Be-
reich der Ernährungswirtschaft kein Förderfall vorliegt, unterbleibt zum jetzigen Zeitpunkt 
eine Bewertung dieser Maßnahme. Für die Forstwirtschaft sind drei Vorhaben bewilligt 
worden über deren Wirkung hier aber noch keine Aussage getroffen werden kann. 

In den ersten drei Jahren der Förderperiode 2007 bis 2013 wurden im Rahmen der Förde-
rung zur Marktstrukturverbesserung in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 38 Investiti-
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onsvorhaben mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von knapp 88 Mio. Euro bewilligt. 
Die hierfür bewilligten öffentlichen Ausgaben betrugen gut 18 Mio. Euro. Damit wurden 
in den ersten drei Jahren etwas mehr als die Hälfte der für die gesamte Förderperiode anvi-
sierten 65 Förderfälle und 160 Mio. Euro Gesamtinvestitionsvolumen realisiert. 

Wesentliche Wirkungen 

Mit den bisher vorliegenden Daten kann eine deskriptive Beschreibung des Fördergesche-
hens vorgenommen werden. Wirkungsmessungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht durch-
führbar, weil noch keine Informationen über die wesentlichen Kennzahlen für den Zeit-
punkt nach Abschluss der Investitionsmaßnahme vorliegen. Folglich können nur Aussagen 
über geplante Entwicklungen getroffen werden.  

Während anhand der Daten die tatsächliche Entwicklung der Bruttowertschöpfung und der 
Arbeitsproduktivität nicht beurteilt werden kann, wird deutlich, dass die getätigten Investi-
tionen mit der Einführung neuer Technologien in den Unternehmen einhergehen, nicht 
jedoch mit Innovationen.  

Empfehlungen 

Wenn langfristig zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit in der Ernährungswirtschaft die 
Innovationstätigkeit verbessert werden soll, sollte die ELER-VO neu ausgerichtet und eine 
Innovationsförderung angeboten werden, die nicht auf eine Investitionsbezuschussung 
beschränkt ist, sondern vielmehr direkt an Forschungs- und Entwicklungsprojekten und 
der Verbesserung des Technologietransfers ansetzt. Diesem steht zur Zeit allerdings die 
Rahmenregelung zur ELER-Förderung entgegen. 

Generell kann es durch die Förderung von Investitionen einzelner Unternehmen zu Wett-
bewerbsverzerrungen kommen, weshalb in der kommenden Förderperiode die Beeinflus-
sung von Investitionsentscheidungen durch Kapitalsubventionen unterbleiben sollte. Über 
eine Bürgschaftsregelung könnte die Finanzierung von grundsätzlich rentablen Investitio-
nen z. B. im Fall von fehlenden Sicherheiten gewährleistet werden, ebenso ist der Einsatz 
revolvierender Finanzierungsinstrumente denkbar. 

Ein Ansatzpunkt, gerade im Hinblick auf die Weiterentwicklung von Wertschöpfungsket-
ten und die Verbesserung von Vermarktungsmöglichkeiten, kann die Motivierung der re-
levanten Akteure sein, sich an wichtigen Kommunikations- und Netzwerkprozessen zu 
beteiligen. 

2.5 Forstliche Förderung im Schwerpunkt 1: Erhöhung der Wertschöp-
fung der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnisse und Zusam-
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menarbeit bei Entwicklung neuer Produkte (ELER-Codes 123 und 
124)   

Die forstliche Förderung innerhalb des ersten Schwerpunktes des Programms zur ländli-
chen Entwicklung Mecklenburg-Vorpommerns umfasst die Maßnahmen „Erhöhung der 
Wertschöpfung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse“ (ELER-Code 123) und „Zusammenar-
beit bei der Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und Technologien in der Forstwirt-
schaft“ (ELER-Code 124).  

Innerhalb des ELER-Codes 123 wurden in der bisherigen Förderperiode sieben Projekte 
zur Anschaffung von Hackern, zur Bereitstellung von Holzhackschnitzeln zur energeti-
schen Verwertung, unterstützt. Innerhalb des ELER-Codes 124 wurden zwei Projekte un-
terstützt, ein weiteres wurde bewilligt. Da die Projekte in den meisten Fällen erst im Jahr 
2009 gelaufen sind, liegen zum Zeitpunkt der Halbzeitbewertung noch keine Ergebnisse 
vor, es können keine Empfehlungen gegeben werden. 

2.6 Infrastruktur im Zusammenhang mit der Entwicklung und Anpas-
sung der Land- und Forstwirtschaft (ELER-Code 125) 

Maßnahmenüberblick 

Die Fördermaßnahme 125 „Infrastruktur im Zusammenhang mit der Entwicklung und An-
passung der Land- und Forstwirtschaft“ umfasst die folgenden drei Teilmaßnahmen:  

– 125a: Flurbereinigung, 

– 125b: Vergabe von Leistungen an Dritte, 

– 125c: Verbesserung der ländlichen Infrastruktur (im Folgenden Wegebau genannt). 

Über die Teilmaßnahme 125a werden vorrangig Verfahren der ländlichen Bodenordnung 
nach dem 8. Abschnitt des Gesetzes über die strukturelle Anpassung der Landwirtschaft an 
die soziale und ökologische Marktwirtschaft in der Deutschen Demokratischen Republik – 
Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) bearbeitet. Die wesentlichen Ziele dieser 
Verfahren zur Feststellung und Neuordnung der Eigentumsverhältnisse entsprechen der 
Zielsetzung dieses Gesetzes. Sie bestehen in der Wiederherstellung der auf dem Privatei-
gentum beruhenden Bewirtschaftung von Grund und Boden, der Sicherung der Chancen-
gleichheit aller Betriebsformen und der Mitwirkung bei der Schaffung von Voraussetzun-
gen für leistungsfähige landwirtschaftlicher Betriebe. Weniger im Vordergrund steht die 
Vergrößerung von in der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung zusammenhängenden Ein-
zelschlägen.  
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Der Wegebau generell dient der 
Verbesserung der Wettbewerbs-
fähigkeit der Landwirtschaft 
und der Stärkung der regionalen 
Wertschöpfung, daneben wer-
den aber auch Wirkungen im 
Bereich der Attraktivitätssteige-
rung ländlicher Räume (Tou-
rismus) und der Verbesserung 
der Lebensqualität (Naherho-
lung) angestrebt.  

Bezogen auf die ausgezahlten 
Mittel liegt der Umsetzungs-
stand im Betrachtungszeitraum 
2007 bis 2009 bei der Flurbe-
reinigung bei 35 %. Die Maß-
nahmenumsetzung erfolgt damit 

plangemäß, die ursprünglichen Output-Ziele dürften erreicht werden. Etwa 70 % der Fi-
nanzmittel sind in den Wegebau geflossen. Für die Beauftragung geeigneter Stellen mit 
der Vermessung und der Durchführung der Bodenordnung wurden 27 % der Mittel aufge-
wendet. Die Durchführung landschaftspflegerischer Arbeiten hat demgegenüber nur eine 
geringe Bedeutung.  

Bei der Teilmaßnahme Wegebau wurde bis Ende 2009 in 164 Vorhaben der Ausbau von 
150 km ländlicher Wege sowie von vier Brückenbauwerken gefördert. Der Umsetzungs-
stand liegt damit deutlich über 50 %, die ursprünglich geplanten Output-Ziele werden 
ebenfalls sicher erreicht. 

Methodik 

Das Untersuchungsdesign umfasst neben der Durchführung von Expertengesprächen auf 
verschiedenen Ebenen und der Auswertung vorhandener Literatur die folgenden Untersu-
chungsschritte: 

– schriftliche Befragung der Flurneuordnungsbehörden zu ausgewählten Verfahren, 

– schriftliche Befragung von Bürgermeistern und Vorsitzenden der Teilnehmergemein-
schaften in ausgewählten Flurneuordnungsgebieten,  

– Durchführung von Fallstudien zur Flurneuordnung, 

– Fallstudien zum Wegebau in den Landkreisen Demmin und Parchim, 

– Befragung von ZuwendungsempfängerInnen zum Wegebau. 

 

Ausgebauter Wirtschaftsweg am Kummerower See – För-
dermaßnahme 125c: Wegebau (Foto: vtI 2009). 
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Wesentliche Wirkungen 

Die wichtigsten Ergebnisse der Flurneuordnung für die Landwirtschaft liegen in einer Er-
höhung der durchschnittlichen Größe der Flurstücke, einer Erhöhung der Rechtssicherheit 
aufgrund der herbeigeführten Klärung der Eigentumsverhältnisse sowie einer Verbesse-
rung der Verkehrsinfrastruktur.  

Zur Lösung von Landnutzungskonflikten erfolgten in erheblichem Umfang Flächenbereit-
stellungen für Zwecke der Verkehrsinfrastruktur, des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege oder der Wasserwirtschaft. In einer Stichprobe von 23 Verfahrensgebieten wurden 
5,0 % der Verfahrensgebietsfläche für außerlandwirtschaftliche Zielsetzungen bereit ge-
stellt.  

Die Anlage von Biotopstrukturen (Hecken, Feldgehölze) beschränkt sich im Wesentlichen 
auf die nach der Eingriffsregelung erforderlichen Maßnahmen. 

Maßnahmen der Flurneuordnung und des ländlichen Wegebaus tragen zur Verbesserung 
der Wohnstandortqualität in den beteiligten Dörfern bei. Potenziale bietet die Flurneuord-
nung auch im Bereich Wertschöpfung und Beschäftigung, beispielsweise im Bezug auf die 
touristische Entwicklung von Gebieten. Die Flurneuordnung in Verbindung mit der öffent-
lichen und privaten Dorferneuerung ist offensichtlich in der Lage, vorhandenes privates 
Engagement zu bündeln und zu unterstützen und mit Hilfe der verausgabten Fördermittel 
unter günstigen Bedingungen Entwicklungskerne für eine eigenständige und nachhaltige 
regionale Entwicklung zu schaffen, auch abseits der Mittelzentren und der aus Sicht der 
Regionalplanung entwicklungsfähigen Gebiete. 

Bei den bisher umgesetzten Wegebauvorhaben steht neben der Stärkung der Wettbewerbs-
fähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe die Verbesserung der Wohnstandortqualität 
(Wirtschaft und Arbeit) im Vordergrund. Nach den Ergebnissen der durchgeführten Fall-
studien tragen Maßnahmen des Wegebaus hier in vielfacher Hinsicht zur Verbesserung der 
Wohnstandortqualität in den beteiligten Dörfern bei. Wirkungen werden in Einzelfällen 
auch im Bereich der touristischen Entwicklung erzielt.  

Empfehlungen 

Die Förderung der Flurneuordnung sollte im erforderlichen Umfang fortgesetzt werden. 
Die Einführung einer noch stärker zentralisierten Struktur der Flurbereinigungsverwaltung 
und damit verbunden evtl. die Aufgabe einzelner Dienststellen und ein noch weiterer 
Rückzug aus der Fläche wäre mit Blick auf die zwingend erforderliche Präsenz der Ver-
fahrensbearbeiter vor Ort kontraproduktiv und sollte vermieden werden. 

Es sollte unseres Erachtens geprüft werden, inwieweit noch weitere Finanzmittel für den 
ländlichen Wegebau mobilisiert werden können, da das eingeplante Finanzvolumen deut-
lich vor Ende der Förderperiode verausgabt sein dürfte.  
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2.7 Zahlungen zugunsten von Landwirten in benachteiligten Gebieten, 
die nicht Berggebiete sind (ELER-Code 212)2  

Maßnahmenüberblick  

Die Ausgleichszulage ist eine Fördermaßnahme mit langer Förderhistorie. Sie wird in 
Mecklenburg-Vorpommern seit 1992 angeboten, in den alten Bundesländern seit über 30 
Jahren. Durch die Ausgleichszulage soll in Mecklenburg-Vorpommern die Aufrechterhal-
tung der Flächennutzung in von der Natur benachteiligten Gebieten gesichert werden. Da-
für soll der Einkommensnachteil der Betriebe in den benachteiligten Gebieten gegenüber 
Betrieben in nicht benachteiligten Gebieten ausgeglichen werden. 

In Mecklenburg-Vorpommern wurden laut Agrarstrukturerhebung 2007 im benachteiligten 
Gebiet 2.982  Betriebe und 688.504 ha landwirtschaftliche Fläche (LF) bewirtschaftet. 
Von 2007 bis 2009 wurden rund 1.100 Betriebe und 120.000 ha Grünland (das entspricht 
rd. 17 % der LF im benachteiligten Gebiet) pro Jahr mit der Ausgleichszulage gefördert. 
Ackerland ist in Mecklenburg-Vorpommern gemäß der Richtlinie von der Förderung aus-
geschlossen. Somit wird das vom Land gesteckte Ziel nahezu vollständig erreicht.  

Die Höhe der Förderung je Betrieb betrug im Jahr 2009 6.378 Euro bzw. 59 Euro je Hek-
tar Grünland. Die Höhe der Zahlung je Hektar richtete sich nach dem Grad der Benachtei-
ligung der Betriebe.  

Administrative Umsetzung 

Bei der Ausgleichszulage handelt es sich um ein langjährig praktiziertes Förderinstrument. 
Weder in der Antragsbearbeitung noch in den darauf folgenden administrativen Schritten 
wird ein erkennbares Potenzial zur Effizienzsteigerung gesehen.  

Wesentliche Wirkungen  

Für die Evaluation wurden die Daten des Deutschen Testbetriebsnetzes ausgewertet, um 
Informationen über die Einkommenslage benachteiligter und nicht benachteiligter Betriebe 
in Mecklenburg-Vorpommern zu ermitteln. Die Kompensationswirkung der Ausgleichs-
zulage ist unzureichend. Die Ausgleichszulage gleicht im Durchschnitt im Wirtschaftsjahr 
(WJ) 2008/09 rd. 6,5 % der Einkommensnachteile zu den nicht benachteiligten Betrieben 
in Mecklenburg-Vorpommern aus und hat sich vom WJ 2006/07 bis 2008/09 etwas ver-
schlechtert. Im WJ 2008/09 reicht die Ausgleichszulage bei 90 % der Betriebe lediglich 
aus, um maximal 50 % der Einkommensnachteile auszugleichen. Der Einkommensbeitrag 
der Ausgleichszulage liegt (bezogen auf das ordentliche Ergebnis plus Personalaufwand) 
bei rd. 3 % bei allen Betrieben des Betriebsbereichs „erweiterter Futterbau“.  

                                                 
2
  Im weiteren Verlauf wird der Begriff „Ausgleichszulage“ verwendet. 
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Die Ausgleichszulage wirkt, gemessen an den verfügbaren Bewertungsindikatoren, positiv 
auf die Aufrecherhaltung der Flächennutzung. Auswertungen der Agrarstrukturerhe-
bung, getrennt nach benachteiligten und nicht benachteiligten Gebieten, sowie der InVe-
KoS-Daten zeigen, dass in Mecklenburg-Vorpommern das Ziel „Entwicklung der Land-
bewirtschaftung in den benachteiligten und nicht benachteiligten Gebieten sollte ungefähr 
ähnlich verlaufen“ insgesamt erreicht wird. Aussagen zur Betriebsentwicklung können 
nicht getroffen werden.  

Die Ausgleichszulage soll über die Aufrechterhaltung der Nutzung der landwirtschaftli-
chen Flächen und durch die Erreichung eines angemessen Lebensstandards der Land-
wirte und Landwirtinnen zu einer „lebensfähigen Gesellschaftsstruktur“ im ländlichen 
Raum beitragen. Es ist davon auszugehen, dass die Ausgleichszulage einen gewissen Bei-
trag leistet, wenn sie zu kleinen Investitionen im ländlichen Raum führt und das Einkom-
men der in der Landwirtschaft Tätigen sichert. Dieser Beitrag kann aber nicht quantifiziert 
werden. 

Von der Ausgleichszulage ist nur ein kleiner Beitrag zum Schutz der Umwelt zu erwar-
ten, da von der Maßnahme, so wie sie ausgestaltet ist, nur geringe Umweltwirkungen aus-
gehen können. Auf Grünlandflächen kann sie durch die aktive landwirtschaftliche Nutzung 
(z. B. durch Beweidung) einen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität und zum Erhalt der 
Landschaft leisten. Allerdings sind mit der Ausgleichszulage keine Bewirtschaftungsauf-
lagen verbunden, die über die Gute Fachliche Praxis hinausgehen, sodass die Lenkungs-
wirkung der Maßnahme nur sehr gering ist. Zudem haben auch andere Fördermaßnahmen 
und die Direktzahlungen einen Einfluss auf die Aufrecherhaltung der Bewirtschaftung und 
auf die extensive Landnutzung, sodass die Wirkung der Ausgleichszulage auf den Um-
weltschutz nicht quantifiziert werden kann. 

Empfehlungen 

Es wird dem Land Mecklenburg-Vorpommern empfohlen, die Ausgleichszulage stärker 
an den speziellen natürlichen Nachteilen auszurichten. Im Hinblick auf die Gebietsneuab-
grenzung und das Ausscheiden der Landwirtschaftlichen Vergleichszahl (LVZ) als Ab-
grenzungskriterium sieht die Evaluatorin die Möglichkeit, die Höhe der Ausgleichszulage 
nach geophysikalischen Kriterien festzulegen. Anhand dieser zeitlich stabilen Kriterien 
könnte eine neue Kalkulation der Förderhöhe festgelegt werden.  

Sollten die zur Verfügung stehenden Mittel für die Ausgleichszulage gekürzt werden, 
schlägt die Evaluatorin vor, statt einer flächendeckenden Förderung und gleichmäßigen 
Reduzierung der Förderhöhe eine Umverteilung der Mittel auf die am stärksten bedürfti-
gen Regionen vorzunehmen. So können die Betriebe und Flächen erreicht werde, die den 
höchsten Förderbedarf aufweisen. 
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2.8 Zahlungen für Agrarumweltmaßnahmen3 (ELER-Code 214) 

Maßnahmenüberblick 

Ausgestaltung der Agrarumweltmaßnahmen: Das Agrarumweltprogramm setzt sich aus 
fünf Teilmaßnahmen zusammen: Naturschutz Grünland (214a), Integrierter Obst und Ge-
müsebau (214b), Ökologische Anbauverfahren (214c), Erosionsmindernder Ackerfrucht-
bau und Anbauverfahren (214d) sowie Blühflächen als Bienenweide (214e). Bis auf die 
Naturschutzgerechte Bewirtschaftung von Grünland (214a) und den Integriert-
kontrollierten Obst- und Gemüseanbau (214b) unterliegen alle Agrarumweltmaßnahmen 
(AUM) der nationalen Rahmenregelung. Die Naturschutzgerechte Bewirtschaftung von 
Grünland zielt mit vier Untervarianten auf eine naturschutzgerechte Bewirtschaftung von 
Grünland wie Salzgrasland, Feucht- und Magergrünland ab. Neu wurden aus Mitteln des 
Health Check die Maßnahmen Erosionsmindernde Produktionsverfahren (214d) mit den 
Varianten Erosionsmindernder Ackerfutterbau und Erosionsmindernde Anbauverfahren 
und Anlage von Blühflächen als Bienenweide (214e) in den Förderkanon aufgenommen. 
Die Ressourcenschutzziele der Teilmaßnahmen sind der untenstehenden Tabelle zu ent-
nehmen. Sie bilden die Basis für die Evaluation. 

Ziele der Agrarumweltmaßnahmen 
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Biodiversität x x x x
Wasser x x x x
Klima

Boden x x x
Landschaft x

x = Förderziel  
Quelle: Eigene Darstellung nach Begleitausschuss März 2010. 

                                                 
3
  Zur Vereinfachung wird folgend auch von Agrarumweltmaßnahmen (AUM) gesprochen. 
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Erreichter Förderumfang: Im Jahr 2009 betrug die Förderfläche der AUM 154.789 ha 
oder 11,5 % der Landwirtschaftlichen Fläche des Landes. 2.433 landwirtschaftliche Un-
ternehmen erhielten Agrarumweltprämien. Die flächenstärkste Teilmaßnahme ist die 
„Förderung Ökologischer Anbauverfahren“ (214c). Im Jahr 2009 wurden 621 Betriebe mit 
einer Fläche von 88.474 ha gefördert. Zusätzlich erhielten die ökologisch wirtschaftenden 
Betriebe für 11.539 ha Grünland Zahlungen im Rahmen der Naturschutzgerechten Bewirt-
schaftung von Grünland (214a). In der Summe ergibt sich für die Ökobetriebe hiernach 
eine Förderfläche von rund 100.000 ha oder 7,3 % der LF. Dieser Anteil liegt deutlich 
über dem Bundesdurchschnitt.  

Förderfläche der Agrarumweltmaßnahmen im Zeitablauf  
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Ökologischer Landbau Naturschutz Grünland Integrierter Obst- und Gemüseanbau

Erosionsschutzmaßnahmen Betriebe gesamt

  
 ohne Teilmaßnahme 214e Anlage von Blühflächen als Bienenweide 

Quelle:  Eigene Berechnungen auf Grundlage der InVeKoS-Daten 2007 bis 2009. 

Rund 40.300 ha Grünland (Auszahlung 2009) oder 15 % des Dauergrünlandes unterliegen 
den Förderauflagen der Naturschutzgerechten Bewirtschaftung von Grünland (214a). Mit 
Referenz zur Vorperiode (2006) ist die Förderfläche um rund 14.000 ha rückläufig. Der 
Förderumfang des Integriert-kontrollierten Obst- und Gemüseanbaus (214b) bleibt bei ei-
nem leichten Rückgang der Förderfläche zur Referenz 2006 relativ konstant. Für die Ero-
sionsmindernden Produktionsverfahren (214d), die erstmalig im Jahr 2009 zu beantragen 
waren, liegen erst Antragsdaten vor. Im Rahmen des Erosionsmindernden Ackerfutterbaus 
werden  differenziert nach drei Untervarianten – insgesamt knapp 9.900 ha Ackerfläche 
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bewirtschaftet, die Förderfläche für Erosionsmindernden Anbauverfahren (eine obligate 
Kombination von Mulch- oder Direktsaat- oder Direktpflanzverfahren (MDM) und Zwi-
schenfruchtanbau) umfasst knapp 12.800 ha. Die Förderung von Blühflächen und Blüh-
streifen für Bienen (214e) zeichnet sich im Vergleich zu den anderen Fördermaßnahmen 
durch eine hohe Anzahl von Teilnehmern (360) in Relation zur Förderfläche (647 ha) aus 
und folglich durch eine geringe durchschnittliche Förderfläche je Betrieb. Dieser Effekt 
resultiert aus dem Bestreben, die Förderung möglichst flächendeckend über das Bundes-
land zu verteilen.  

Insgesamt zeigt sich für die AUM nur eine bedingt zufriedenstellende Teilnahme gemes-
sen an den gesetzten Zielen. Der durchschnittliche Zielerreichungsgrad der Teilmaßnah-
men umgerechnet auf jährliche Teilnahme liegt bei 68 %. Der höchste Zielerreichungsgrad 
wird im Vertragsnaturschutz auf Grünlandstandorten (75 %) erzielt. Die Zielerreichungs-
grade der anderen Maßnahmen liegen zwischen 57 und 68 %. 

Administrative Umsetzung 

Die Steuerung und Lenkung der AUM erfolgt durch das LU, Referat 330. Die Aufgabe des 
Referats 330 konzentriert sich auf die Förderabwicklung und umfasst nur bedingt die in-
haltliche, programmatische Ausrichtung der AUM. Das Antrags- und Bewilligungsverfah-
ren, welches entsprechend der Zuständigkeiten im Berichtszeitraum dargestellt wird und 
somit ohne Berücksichtigung der aktuellen Verwaltungsreform bleibt, unterliegt einer ver-
tikalen Funktionstrennung. Für alle AUM, bis auf die Grünlandmaßnahme, sind die Ämter 
für Landwirtschaft Bewilligungsstellen. Der administrative Vollzug der naturschutzge-
rechten Bewirtschaftung von Grünland erfolgt durch die Staatlichen Ämter für Umwelt 
und Naturschutz, die Nationalparkämter sowie die Biosphärenreservatsämter. Die An-
tragsstellung ist für alle Teilmaßnahmen zeitlich synchronisiert und erfolgt unter Wahrung 
gleicher Stichtagsregelungen zum 15. Mai zeitgleich mit den Anträgen für die Direktzah-
lungen der 1. Säule. 

Wesentliche Wirkungen  

Die Agrarumweltmaßnahmen mit Biodiversitätszielen sind „Vertragsnaturschutz“ (214a), 
„Integriert-kontrollierte Produktion von Obst und Gemüse“ (214b), „Förderung Ökologi-
scher Anbauverfahren“ (214c) und die „Anlage von Blühflächen/-streifen als Bienenwei-
de“ (214e). Die Förderfläche dieser explizit auf die Erhaltung und Förderung der Biodi-
versität ausgerichteten AUM beträgt brutto 141.672 ha oder 10,4 % der LF. Auf 63 % die-
ser Flächen werden mittlere (++) Wirkungen durch den Ökolandbau und die Blühflächen 
erzielt. Eine sehr gute Biodiversitätswirkung (+++) entfalten die Vertragsnaturschutzmaß-
nahmen auf knapp 50.000 ha (Antragsfläche 2009) oder 35 % der Förderflächen, mit 
Schwerpunkten im Feucht- und nährstoffarmen Grünland. Die Treffgenauigkeit der Ver-
tragsnaturschutzmaßnahmen wird über eine Einzelflächenbegutachtung im Bewilligungs-
verfahren sichergestellt. Lediglich die Integrierte Produktion hat eine geringe Biodiversi-
tätswirkung (+). Sie erreicht zwar einen Großteil der Zielkulisse des Obst- und Gemüse-
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baus, spielt flächenmäßig mit knapp 2 % der gesamten Förderflächen mit Ziel Biodiversi-
tät jedoch eine untergeordnete Rolle. Die Maßnahmen mit Biodiversitätsziel erreichen 
zusammen 4,4 % des Ackerlands, die grünlandorientierten Maßnahmen aber mit über 
35 % einen hohen Anteil des Dauergrünlands in Mecklenburg-Vorpommern. Es werden 
21,5 % der Natura-2000-LF erreicht. Somit sind innerhalb der Schutzgebiete hohe Wir-
kungsbeiträge zum Schutz von Arten und Lebensgemeinschaften zu verzeichnen, während 
in der ackerdominierten Normallandschaft nur geringe positive Effekte zu vermuten sind.  

Die mit Wasserschutzzielen verbundenen AUM „Vertragsnaturschutz“ Grünland (214a), 
„Integriert-kontrollierte Produktion von Obst und Gemüse“ (214b), „Förderung Ökologi-
scher Anbauverfahren“ (214c) sowie „Erosionsmindernde Ackerfutterbau und Anbauver-
fahren“ (214d) tragen alle zur Erhaltung der Wasserqualität in Mecklenburg-Vorpommern 
bei. Positive Wirkungen werden zum einen durch Minderung der Stickstoffbilanzen, zum 
anderen durch Reduzierung von Nähr- und Schadstoffeinträgen aufgrund von Erosion und 
Abschwemmung in Oberflächengewässer erzielt. Den mit Abstand größten Wirkungsbei-
trag bis zur Halbzeitbewertung liefert der Ökologische Landbau, von größerer Bedeutung 
ist auch der Beitrag der extensiven Grünlandnutzung. Die Maßnahmen mit Wasserschutz-
ziel tragen zum Erhalt und zur Verbesserung der Wasserqualität im Jahr 2009 auf rund 
154.000 ha oder rund 11,3 % der LF in Mecklenburg-Vorpommern bei (= 84 % des Ziel-
wertes). Der Wirkungsbeitrag der AUM konnte erst mit den im Jahr 2009 eingeführten 
Erosionsmindernden Produktionsverfahren gegenüber der letzten Förderperiode gesteigert 
werden. Betriebliche Erhebungen zum Nachweis der Wirkungen und zur Bewertung von 
Nettoeffekten liegen bislang nicht vor. 

Auf ein Bodenschutzziel sind die AUM „Integriert-kontrollierte Produktion von Obst und 
Gemüse“ (214b), „Förderung Ökologischer Anbauverfahren“ (214c) sowie „Erosionsmin-
dernde Ackerfutterbau und Anbauverfahren“ (214d) ausgerichtet. Der „Integriert-
kontrollierte Obst- und Gemüsebau“ sowie die „Einführung und Beibehaltung eines Erosi-
onsmindernden Anbauverfahrens“ im Ackerfutterbau tragen zur Vermeidung von Boden-
erosion durch Wasser oder Wind bei, die „Förderung Ökologischer Anbauverfahren“ zielt 
auf die Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit ab. Die Wirkeinstufung der Teilmaßnahmen 
mit Bodenschutzziel erfolgt auf Grundlage einer Literaturauswertung. Unter Bezugnahme 
auf die realisierte Förderfläche der Teilmaßnahmen mit Ziel Bodenschutzziel ergibt sich 
für den „Integriert-kontrollierten Obst- und Gemüsebau“ mit einer Förderfläche von 
2.700 ha nur eine geringe Gesamtwirkung. Die „Förderung Ökologischer Anbauverfahren“ 
leistet durch den großen Flächenumfang (ca. 88.500 ha) einen deutlich höheren Beitrag zur 
Vermeidung von Bodenerosion und trägt zur Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit durch 
die Anreicherung des Bodens mit Humus bei.  

Als Beitrag zum Klimaschutz sind von den meisten Fördermaßnahmen positive Neben-
wirkungen durch Minderung der Lachgasmissionen zu erwarten. Weiterhin wirkt der öko-
logische Ackerbau auch als Kohlenstoffsenke.  
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Unter den AUM hat nur der Vertragsnaturschutz explizite Ziele hinsichtlich der Erhaltung 
und Entwicklung der Landschaft, andere Maßnahmen entfalten positive Nebenwirkungen. 
Der Beitrag der zielausgerichteten Maßnahmen beläuft sich 2009 auf gut 40.300 ha Grün-
landflächen mit hohen Gesamtwirkungen auf das Landschaftsbild. Positive Nebenwirkun-
gen sind auf weiteren 99.000 ha zu verzeichnen, überwiegend mit geringen Gesamtwir-
kungsbeiträgen. Der Wirkungsschwerpunkt liegt im Grünland.  

Empfehlungen 

… an das Land 

– Es wird angeraten, die im Programmplanungsdokument aufgeführten Ziele der AUM 
inklusive aller Indikatoren auf Konsistenz und Vollständigkeit zu überprüfen. Diese 
Empfehlung wird auch mit dem Anspruch ausgesprochen, die Evaluation transparenter 
gestalten zu können. 

– Für eine fundierte Bewertung der Biodiversitätswirkungen der Naturschutzgerechten 
Grünlandbewirtschaftung (214a) sind belastbare Wirkungskontrollen zu etablieren. 
Dabei sollten alle Vertragsvarianten, insbesondere aber die Vertragsmuster Feucht-
grünland und nährstoffarmes Grünland, berücksichtigt werden. Zur Abschätzung der 
Biodiversitätswirkungen der AUM in der Normallandschaft ist ein landesspezifischer 
Feldvogelindex zu erarbeiten.  

– Die Integriert-kontrollierte Produktion von Obst und Gemüse (214b, IP) entfaltet ge-
ringe positive Wirkungen auf Arten und Lebensräume. In einigen Aspekten (z. B. 
Pflanzenschutz, z. T. Bodenschutz) bewegt sie sich nahe am verpflichtenden Refe-
renzlevel. Dies gilt auch für Auflagen mit Wirkungen für den Wasserschutz. Das 
Maßnahmen-Label dient darüber hinaus als fachliche Grundlage zur Produktion und 
Vermarktung im Rahmen verschiedener Qualitätssicherungssysteme. Es wird empfoh-
len, die Bewertungsgrundlagen zur Ex-post-Bewertung auf eine breitere Basis zu stel-
len und auf die Zielsetzungen der Maßnahme auszurichten (Biodiversität, Wasser, Bo-
den). Soweit möglich sollten dafür mehrjährige Mit-Ohne-Vergleiche angelegt wer-
den. Auf Grundlage der Ergebnisse müsste dann überlegt werden, ob die Maßnahme 
fortgesetzt, durch weitere Bestimmungen aufgewertet oder die Förderung eingestellt 
werden soll.  

– Der Ökologische Landbau (214c) erreicht mit knapp 88.500 ha geförderter Fläche 
große Flächenanteile der LF. Seine Wirkungen für Arten und Lebensräume sind gut, 
könnten aus naturschutzfachlicher Sicht aber sowohl im Ackerbau (z. B. Bewirtschaf-
tungszeitpunkte), im Futterbau (z. B. Kleegrasbewirtschaftung, Schnittzeitpunkte im 
Grünland) oder bei der Feldrandpflege optimiert werden. Hierzu gibt es gute Praxis-
beispiele, die ggf. regional adaptiert werden müssen. 

– Die mit dem Health Check neu eingeführte Maßnahme Blühflächen/-streifen als Bie-
nenweide (214e) zeigt positive Wirkungen für viele Tierarten der Feldflur, wobei aus 
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Sicht eines umfassenden Biodiversitätsschutzes Optimierungspotenziale bestehen. Für 
eine weitergehende Bewertung der Maßnahme sowie zur Ableitung von Verbesse-
rungsmöglichkeiten sind detaillierte Informationen zu den verwendeten Saatgutmi-
schungen erforderlich.  

– Insgesamt wird angeraten, den Maßnahmenumfang im Ackerland deutlich zu erhöhen, 
um die Biodiversitätsziele zu erreichen und negativen oder auf niedrigem Niveau 
stagnierenden Trends von zentralen Biodiversitätsindikatoren entgegenzuwirken (z. B. 
gemessen am Bundesindikator für Feldvögel sowie anhand der Roten Liste Brutvögel 
Mecklenburg-Vorpommern). Synergien mit an Wasser- und Bodenschutz orientierten 
Maßnahmen ließen sich gezielt anlegen, z. B. im Bereich der Winterbegrünung, bei 
MDM-Verfahren oder auch neuen Maßnahmentypen, wie überwinternden Getreide-
streifen zwecks Erosionsschutzes.  

– Zur Erreichung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie wird seitens des Landes trotz der 
bereits erzielten Wirkungen der AUM auch weiterhin ein hoher Bedarf zur Minderung 
von Nährstoffeinträgen aus der Landwirtschaft gesehen. Als kurzfristige Anforderung 
an die AUM mit Ziel Wasserschutz ergibt sich, die Akzeptanz hoch wirksamer Maß-
nahmen zu steigern (z. B. beim Ökologischen Landbau) und je nach Entwicklung der 
Wirkungsbeiträge der AUM das Maßnahmenportfolio zu überdenken und ggf. zu er-
gänzen. Es wird angeraten, die angedachte Einführung eines ergebnisorientierten An-
satzes weiter zu verfolgen. 

– Um die Wirkungen des Erosionsmindernden Ackerfutterbaus stärker für den Wasser-
schutz nutzbar zu machen, ist eine Ergänzung der Kulisse durch die prioritären Gebie-
te nach WRRL zu überprüfen. Von der Kombination MDM-Verfahren und Winterbe-
grünung bei Erosionsmindernden Anbauverfahren werden in den prioritären Gebieten 
schon jetzt wichtige Beiträge zum Wasserschutz erwartet. Bei Mittelknappheit sollte 
eine Begrenzung dieses Förderangebotes auf die prioritären Gebiete erwogen werden. 
Aus Wasserschutzsicht wird eine deutliche Begrenzung des Andüngens zur Zwischen-
frucht empfohlen.  

– Für eine fundierte Bewertung der Maßnahmen ist es erforderlich, dass von Seiten der 
Fachverwaltung klare Reduktionsziele für die AUM benannt werden. Ein wünschens-
wertes Zielsystem sollte aufzeigen, welchen Beitrag jede Teilmaßnahme in welcher 
Region erzielen soll.  

2.9 Zahlungen für Tierschutzmaßnahmen (ELER-Code 215) 

Mit dem 2. Änderungsantrag ließ sich Mecklenburg-Vorpommern die Förderung umwelt- 
und tiergerechter Haltungsverfahren von Rindern genehmigen. Damit greift das Land die 
Förderung Tiergerechter Haltungsverfahren wieder auf, die in der Vorperiode im Rahmen 
der Agrarumweltmaßnahmen umgesetzt wurden. Für das erste Verpflichtungsjahr, das im 
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Mai 2010 auslief, lagen zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch keine Förderzahlen 
vor. 

2.10 Nichtproduktive Investitionen (ELER-Code 216) 

Maßnahmenüberblick 

Die Maßnahme gliedert sich in die beiden folgenden Teilmaßnahmen:  

– 216a: Nichtproduktive Investitionen zur Einhaltung von Verpflichtungen im Rahmen 
von Agrarumweltmaßnahmen und 

– 216b: Nichtproduktive Investitionen zur Steigerung des öffentlichen Werts von Natura-
2000-Gebieten oder anderer Gebiete von hohem Naturwert. 

Ziel der Teilmaßnahme 216a ist der Schutz und die Erhaltung der Biodiversität, besonders 
in Natura-2000-Gebieten und die Unterstützung der landwirtschaftlichen Betriebe bei der 
Ausrichtung auf nachhaltige Produktionsweisen. Laut EPLR dient diese Maßnahme der 
Unterstützung von Agrarumweltverpflichtungen insbesondere auf Grünlandstandorten. Zur 
Offenhaltung bedarf es einer Pflegenutzung. Zu den nicht produktiven Investitionen gehö-
ren erstmalige Pflege- oder Entbuschungsarbeiten auf Flächen, die im Anschluss im Rah-
men des Vertragsnaturschutzprogramms (214a) weitergeführt werden.  

Die Teilmaßnahme 216b hat das Ziel, den öffentlichen Wert von Natura-2000-Gebieten 
und anderen Gebieten mit hohem Naturwert zu verbessern, vorhandene Biotope und die 
Biodiversität landwirtschaftlicher Flächen zu schützen und zu erhalten, die Akzeptanz von 
Natura 2000 zu steigern und dadurch eine verbesserte Identifikation mit dem Naturraum 
zu sichern und das charakteristische Landschaftsbild einer vielfältigen Agrarlandschaft mit 
Söllen, Kleingewässern und anderen Landschaftselementen zu erreichen.  

Bisherige Maßnahmenumsetzung 

Für die Teilmaßnahme 216a lag bis Ende 2009 noch kein Förderantrag vor. Dies dürfte in 
erster Linie darauf zurückzuführen sein, dass laut Maßnahmenbeschreibung Flächen von 
der Förderung ausgeschlossen sind, auf denen ein Zahlungsanspruch aktiviert ist. Es ist 
nicht davon auszugehen, dass in der zweiten Hälfte der Programmlaufzeit die als Output-
ziel anvisierten Zahlen von 25 Betrieben oder 75 ha LF erreicht werden können. Die frei 
werdenden Finanzmittel können aber über die Fördermaßnahme 216b verausgabt werden. 

Die Bewilligung der Teilmaßnahme 216b erfolgt über die ehemaligen Staatlichen Ämter 
für Umwelt und Naturschutz (StÄUN) (jetzt: Staatliches Amt für Landwirtschaft und Um-
welt), die Nationalparkämter oder die Ämter für die Biosphärenreservate. Zuwendungs-
empfänger sind ausschließlich land- und forstwirtschaftliche Betriebe. Bis Ende 2009 
wurden die Renaturierung von 68 Söllen und die Anlage von vier Hecken gefördert.  
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Wesentliche Wirkungen 

Die positiven Wirkungen der Sanierung von Söllen auf die Biodiversität, d. h. in diesem 
Falle auf das Vorkommen von geschützten Amphibienarten, sind durch verschiedene Un-
tersuchungen gut belegt. Mit der Ansiedlung von FFH-Arten wie Rotbauchunke, Laub-
frosch oder Kammmolch in den sanierten Kleingewässern ist mit großer Wahrscheinlich-
keit zu rechnen.  

Durch die Verbesserungen der Habitate von nach Anhang II und IV geschützten FFH-
Arten und die damit verbundene Sicherung der Biodiversität in der Agrarlandschaft leistet 
die Maßnahme einen positiven Beitrag zur Stärkung des Nutzungswertes der Natura-2000-
Gebiete und dient den Agrarumweltzielen. Die renaturierten oder neu geschaffenen Klein-
gewässer entwickeln sich zu wertvollen Trittsteinbiotopen in der Landschaft. 

Wirkungen in anderen Bereichen (Gewässerqualität, Naherholung) haben nur untergeord-
nete Bedeutung bzw. lassen sich nicht sicher nachweisen.  

Empfehlungen 

Empfehlungen bestehen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht. 

2.11 Forstliche Förderung im Schwerpunkt 2: Zahlungen für Waldum-
weltmaßnahmen (ELER-Code 225), Wiederaufbau des forstwirt-
schaftlichen Potenzials und Einführung vorbeugender Aktionen 
(ELER-Code 226), Beihilfen für nichtproduktive Investitionen in 
Wäldern (ELER-Code 227)    
 

Der Waldanteil Mecklenburg-Vorpommerns liegt bei ca. 22 %. Die Flächen der Landes-
forstanstalt nehmen einen Anteil von 37 % ein. Die Flächen werden dem Körperschafts-
wald zugerechnet, der insgesamt einen Anteil von 53 % an der Waldfläche ausmacht. 37 % 
sind Privat- bzw. Treuhandwald. Die Kiefer ist die prägende Baumart der mecklenburg-
vorpommerschen Wälder. Der Nadelholzanteil liegt insgesamt bei 53 %, der Laubholzan-
teil dementsprechend bei 47 %. Insbesondere die jungen Altersklassen sind von Nadel-
bäumen geprägt. Die Nadelwaldbestände sind hinsichtlich der Naturnähe zu großen Teilen 
als bedingt naturnah bis kulturbestimmt einzustufen. Sehr naturnahe und naturnahe Wälder 
sind von Laubwaldtypen geprägt. 

Maßnahmenüberblick 

Im Rahmen der forstlichen Förderung innerhalb des zweiten Schwerpunktes des Pro-
gramms zur Entwicklung des ländlichen Raums wurden bisher Waldumweltmaßnahmen 
(ELER-Code 225), Waldbrandvorsorgemaßnahmen und die Wiederherstellung nach Ka-
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tastrophen (ELER-Code 226) sowie Maßnahmen der naturnahen Waldbewirtschaftung und 
zur Stärkung der Erholungsfunktion als auch Naturschutz und landschaftspflegerische 
Maßnahmen (ELER-Code 227) unterstützt. Zu den Maßnahmen der naturnahen Waldbe-
wirtschaftung zählen die Jungbestandespflege und die langfristige Überführung von Na-
delreinbeständen in Mischbestände. 

Für viele der angebotenen Maßnahme ist die Landesforstanstalt alleiniger Zuwendungs-
empfänger. Der sonstige Körperschafts- und Privatwald wird v. a. über die GAK aus rei-
nen Bundes- und Landesmitteln gefördert. 

In den ersten Jahren der Förderperiode 2007 bis 2013, die für die forstliche Förderung erst 
2008 startete, wurden auf 729 ha Waldumweltmaßnahmen, hauptsächlich in Natura-2000-
Gebieten, unterstützt. Im Rahmen des ELER-Codes 226 wurden 70 ha Wald wiederaufge-
baut. Bei den Waldbrandvorbeugemaßnahmen dominierte die Anlage und Unterhaltung 
von Wundstreifen (insgesamt 1.009 km). Im Rahmen des ELER-Codes 227 wurde außer-
dem auf 1.875 ha Jungbestandespflegemaßnahmen und auf 7.437 ha im Rahmen der Ka-
lamitätsbekämpfung ein intensives Monitoring durchgeführt, auf ca. 136 ha davon fand 
eine aviotechnische Bekämpfung statt. Weitere nichtproduktive Investitionen flossen in 
Naturschutz und landschaftspflegerische Maßnahmen (884 ha und 3.667 m Waldrand) und 
in den Ausbau der Erholungsinfrastruktur (9.150 m Wander-/Reit-/Fahrradwege, 59 Erho-
lungseinrichtungen). 

Die physische Zielerreichung stellt sich zwischen den Maßnahmen sehr unterschiedlich 
dar. Die Waldumweltmaßnahmen innerhalb des ELER-Codes 225 liegen noch deutlich 
hinter der als Ziel gesetzten Vertragsfläche zurück. Bis zum Ende der Förderperiode ist 
hier auch nicht mehr mit einer deutlichen Steigerung zu rechnen. Die Zielerreichung in-
nerhalb des ELER-Codes 226 liegt auf einem moderaten Niveau. Innerhalb des ELER-
Codes 227 sind die physischen Ziele der Naturschutz- und landschaftspflegerischen Maß-
nahmen schon fast erreicht. Im Bereich der Erholungsinfrastruktur sind die Ziele bereits 
übererfüllt. Die Jungbestandespflege weist einen planmäßigen Zielerreichungsgrad auf. 
Die Maßnahmen zur langfristigen Überführung liegen noch hinter den Zielen zurück. Hier 
ist aber bis zum Ende der Förderperiode mit einer steigenden Nachfrage zu rechnen. 

Methodik 

Die Evaluation der forstlichen Förderung stützt sich hauptsächlich auf Befragungen der 
ZuwendungsempfängerInnen und Literatur- bzw. Dokumentenanalysen. 

Wesentliche Wirkungen 

Die Waldumweltmaßnahmen sind grundsätzlich geeignet, zur Umsetzung von Natura 2000 
im Wald und zur Förderung der Biodiversität beizutragen. Allerdings ist der tatsächliche 
Zielbeitrag aufgrund der geringen Inanspruchnahme eher gering. 
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Die Förderung der Waldbrandvorsorge ist geeignet, die Ziele zu erreichen. Sie gleicht le-
diglich den Mehraufwand für Wandbrandschutzmaßnahmen, welche aufgrund der Lage 
der betroffenen Forstbetriebe nötig sind, aus. 

Die Langfristige Überführung und die Jungbestandespflege tragen durch die Stabilisierung 
der Bestände positiv zur Erhaltung ökologisch nachhaltiger Waldökosysteme bei. Einen 
positiven Beitrag zur Verbesserung des öffentlichen Nutzungswertes der Waldflächen wei-
sen die Langfristige Überführung und insbesondere die Maßnahmen zum Ausbau der Er-
holungsinfrastruktur auf. Die Langfristige Überführung wirkt durch die Erhöhung des 
Laubbaumanteils ebenfalls langfristig positiv auf alle im Blickpunkt stehenden Umweltgü-
ter (Biodiversität, Wasser, Boden und Klima). Der Beitrag der Teilmaßnahme Jungbestan-
despflege auf diese Umweltgüter ist eher indirekt. Positive Wirkungen bezüglich der Bio-
diversität und Erhaltung der Landschaft weisen auch die Naturschutz und landschaftspfle-
gerischen Maßnahmen innerhalb des ELER-Codes 227 auf. 

Empfehlungen 

Dem Land wird die Fortführung der Waldumweltmaßnahmen empfohlen. Um die ange-
strebten Ziele zu erreichen, ist die Maßnahme allerdings deutlich attraktiver zu gestalten. 
Dies betrifft die Höhe der Fördersätze, aber auch die Gestaltung des Verwaltungsverfah-
rens. Die Fortführung der Waldbrandvorsorgemaßnahmen sowie der Langfristigen Über-
führung und des Wiederaufbaus wird empfohlen. Bei der Jungbestandespflege ist der Bei-
trag zu öffentlichen Gütern eher indirekt. Die Teilmaßnahme sollte entweder eine stärkere 
ökologische Ausrichtung erhalten oder im Rahmen der Maßnahme 227 nicht mehr angebo-
ten werden. 

Der EU wird empfohlen, das vorgegebene Verwaltungs- und Kontrollsystem vor dem Hin-
tergrund einer sinkenden Akzeptanz bei den umsetzenden Stellen in der neuen Förderperi-
ode „zu entschlacken“ und maßnahmenspezifischer zu gestalten. 

2.12 Integrierte Ländliche Entwicklung im Schwerpunkt 3 und  
LEADER 

Maßnahmenüberblick  

Die integrierte ländliche Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern wird sowohl über 
Einzelmaßnahmen im Schwerpunkt 3 als auch über den Schwerpunkt 4 LEADER geför-
dert. Von diesen Maßnahmen bezieht sich das vorliegende Kapitel auf die folgenden 
Maßnahmencodes: 

– Förderung des Fremdenverkehrs (ELER-Code 313), 

– Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die ländliche Wirtschaft 
(ELER-Code 321c)  Fördersachverhalte a/b, 
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– Dorferneuerung und -entwicklung (ELER-Code 322), 

– Lokale Entwicklungsstrategien, Gebietsübergreifende und transnationale Zusammen-
arbeit, Betreiben einer lokalen Aktionsgruppe (LAG) sowie Kompetenzentwicklung 
und Sensibilisierung in dem betreffenden Gebiet (ELER-Code 41, 421, 431),  
LEADER. 

Bei den Maßnahmen der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) des Schwerpunktes 3 
wurden im Wesentlichen Projekte der Maßnahme Dorferneuerung 322 unterstützt, die so-
wohl über ELER als auch rein national über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) umgesetzt wird. Hier wurden mit Abstand 
die meisten Projekte und Mittel umgesetzt. Alle weiteren Maßnahmen weisen einen deut-
lich geringeren Umsetzungsumfang auf. Besonders die Durchführung der Fördersachver-
halte 313d-g sowie die Netzanschlüsse zur Nutzung regional erzeugter Energien (ELER-
Code 321 b-c) lief sehr schleppend an.  

Mit 13 LEADER-Regionen wird der gesamte ländliche Raum in Mecklenburg-
Vorpommern einbezogen. Die Mittelverausgabung bei LEADER verläuft unterschiedlich: 
Maßnahmen der Schwerpunkte 1 und 2 werden kaum bzw. gar nicht umgesetzt. Der Um-
setzungsstand der Maßnahmen aus Schwerpunkt 3 verläuft hingegen planmäßig, d. h. die 
LEADER-Regionen haben keine Probleme, geeignete Projekte auszuwählen. Dabei wer-
den vor allem Maßnahmen zur Förderung des Tourismus und der Dorferneuerung und -
entwicklung umgesetzt, in deutlich geringerem Umfang auch Dienstleistungseinrichtun-
gen. Unter den Nicht-ILE-Maßnahmen im Schwerpunkt 3 sind bisher lediglich Projekte 
zur Erhaltung ländlicher Kulturdenkmäler im nennenswerten Umfang zu vermerken. Ko-
operationsprojekte (ELER-Code 421) wurden bislang nicht abgeschlossen. Die Maßnahme 
431 umfasst die Finanzierung der 13 Regionalmanagements sowie bisher neun Vorhaben 
zur Kompetenzentwicklung (u. a. Machbarkeitsstudien). 

 

Zukunftsmusik in Züsedom: Das leerstehende Gebäude der Molkerei soll in ein Dorfgemeinschafts-
haus umgewandelt werden (Foto: Heike Peter (2009)) 
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Administrative Umsetzung 

Die Kommunikation und die Arbeit der Umsetzungsstrukturen (insbesondere der Bewilli-
gungsstellen der ILE-Maßnahmen) sind überwiegend positiv zu bewerten. Bei der  
LEADER-Förderung besteht allerdings eine große Unzufriedenheit mit den Bewilligungs-
stellen der Nicht-ILE-Maßnahmen. 

Mit dem Ziel, den Fördermitteleinsatz im Land zu steuern und dem Antragsüberhang ge-
recht zu werden, vergibt das Fachreferat die Fördermittel für die ILE-Maßnahmen des 
Schwerpunktes 3 in Anlehnung an Prioritätenlisten, die für die meisten Maßnahmen bis 
zum 31.01. jeden Jahres von den Bewilligungsstellen einzureichen sind. Die Priorisierung 
der Projekte erfolgt sowohl auf der Grundlage von festgelegten Kriterien als auch der 
fachlichen Notwendigkeit, Dringlichkeit, Sicherstellung der Kofinanzierung sowie dem 
Übertrag aus dem Vorjahr.  

Für LEADER ergaben sich durch die Verortung im ELER höhere administrative Anforde-
rungen an die Projektträger und die Arbeit der Bewilligungsstellen. Hier ermittelten die 
empirischen Erhebungen das dringende Bedürfnis nach Vereinfachungen und einer flexib-
leren Umsetzung.  

Das Handbuch zur Umsetzung der Richtlinie für die Förderung der integrierten ländlichen 
Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern (ILERL M-V) überzeugt durch seine Transpa-
renz und Klarheit. Durch eine relativ frühzeitige Fertigstellung konnte damit einiges an 
Problemen und Klärungsaufwand vermieden werden. 

Methodik  

Das methodische Vorgehen für die Untersuchung der Wirkungen der Dorferneuerung er-
folgt auf zwei Ebenen: 

– Betrachtung aller geförderten Dörfer, 

– vertiefende Untersuchung ausgewählter Dörfer (Dorfstudien). 

Auch das Vorgehen der Evaluation zu LEADER ist stark empirisch ausgerichtet. Die bis-
herigen Ergebnisse basieren insbesondere auf einer heuristischen Fallstudie, der Abfrage 
von Strukturdaten/Aktivitäten der LAGn und auf schriftlichen Befragungen sowohl der 
LAG-Mitglieder als auch der RegionalmanagerInnen sowie einer Projektdatenauswertung. 

Wesentliche Wirkungen der ILE-Maßnahmen im Schwerpunkt 3 

Die wesentlichsten Wirkungen der Dorferneuerung sind die Aufwertung des Erschei-
nungsbilds der Dörfer, die Verbesserung der Lebensbedingungen und somit die Steigerung 
der Attraktivität der ländlichen Räume. Der überwiegende Teil der Projekte zielt auf diese 
Aspekte ab. Über die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen hinaus zielt die 
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Dorferneuerung in Mecklenburg-Vorpommern u. a. auf die Mobilisierung der Eigeninitia-
tive der ländlichen Bevölkerung. In der bisherigen Form der Umsetzung kann dieses Ziel 
nicht erreicht werden. Allerdings finden sich positive Ansätze bei der Planung und Umset-
zung von Dorferneuerungsmaßnahmen im Rahmen der Flurneuordnung.  

Auf die soziale Infrastruktur wirkt besonders die Maßnahme 321c-a Dienstleistungsein-
richtung mit Projekten in Schulen und Kindergärten sowie die Dorferneuerung mit der 
Einrichtung von Dorfgemeinschaftshäusern. 

In der Dorferneuerungsförderung finden sich einzelne Bezüge zu den Themen des demo-
graphischen Wandels; allerdings bleibt bisher die Entwicklung von darauf bezogenen 
Projektideen meist aus. Dieses Themenfeld ist noch ausbaufähig. Im Bezug auf die direk-
ten wirtschaftlichen Wirkungen auf Einkommen und Arbeitsplätze treten Effekte am 
wahrscheinlichsten über die geförderten Umnutzungsmaßnahmen im Rahmen der Touris-
musförderung (ELER-Code 313) auf, deren Anzahl noch überschaubar ist.  

Wesentliche Wirkungen von LEADER 

Die durch LEADER geförderte Zusammenarbeit entfaltet positive Wirkungen. 

So hat LEADER in verschiedener Hinsicht zur Verbesserung der Governance in den 
ländlichen Gebieten beigetragen.  

• Die LAGn bieten den Rahmen für eine Zusammenarbeit von Akteuren aus Staat, 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft, wobei die Zufriedenheit mit den wichtigsten As-
pekten der Prozesse insgesamt hoch und relativ ausgeglichen zwischen den drei 
Akteursgruppen ist. Allerdings zeigen sich Akteure der Zivilgesellschaft zum Teil 
etwas unzufriedener, was auch in Zusammenhang mit der starken Stellung der 
Kommunen zu sehen ist (Einfluss über Kofinanzierung, z. T. hat der/die jeweilige 
LandrätIn den LAG-Vorsitz inne).  

• Die Vernetzung unterschiedlicher Akteure wurde ausgeweitet, allerdings bestehen 
in Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich zu den anderen untersuchten Bundes-
ländern deutlich weniger Arbeits- und Projektgruppen.  

• Die Qualität der Akteursbeziehungen hat sich durch das Kennenlernen und die 
Zusammenarbeit verbessert. 

• Durch die LEADER-Förderung ist im ländlichen Raum Mecklenburg-
Vorpommerns flächendeckend eine kontinuierliche Zusammenarbeit auf regiona-
ler Ebene etabliert worden. Dies ist nicht zuletzt deshalb positiv hervorzuheben, 
da eine solche Zusammenarbeit ohne externe Anreize sonst nur selten zustande 
kommt. 
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Handlungsbedarf gibt es jedoch insbesondere bei der Integration der Wirtschaft in 
die Prozesse und bei sozialen Themen. Insbesondere wünschen sich die LAG-
Mitglieder mehr Aktivitäten im Bereich Jugend. Hier setzen zwar die gegenwärtigen 
Rahmenbedingungen (z. B. Fördermodalitäten) Grenzen, in einigen Bereichen sind 
aber auch durch die LEADER-Regionen selbst noch verstärkte Bemühungen sinn-
voll.  

Die integrierten Entwicklungsstrategien tragen zur Verdeutlichung der endogenen Poten-
ziale bei. Die Mobilisierung der Akteure und die Nutzung von endogenen Potenzialen sind 
gelungen, allerdings sind Defizite im Bereich der Nutzung der regionseigenen ökonomi-
schen Ressourcen vorhanden. Hinsichtlich der Eignung des Regionszuschnittes, der sich 
im Wesentlichen an den Landkreisgrenzen orientiert, ergab die LAG-Befragung für die 
meisten (aber nicht alle) LAGn eindeutig positive Einschätzungen. 

Über LEADER wird ein integrativer Ansatz gefördert. Die beteiligten Akteure in den 
Gremien sind institutionell thematisch breit aufgestellt. Auch die Entwicklungsstrategien 
zeigen breite thematische Ansätze. Dies bietet eine gute Grundlage für eine integrierte 
Umsetzung. Die Vernetzung zu anderen Prozessen ist regional unterschiedlich, aber über-
wiegend positiv. Zum Teil besteht Verbesserungsbedarf. Es zeichnet sich allerdings schon 
jetzt ab, dass die Projekte eher an einzelnen Problemen ansetzen und somit im Gesamtbild 
eine integrierte Entwicklung durchaus unterstützen, es aber wenig innovative Verknüpfun-
gen zwischen den Themenfeldern durch einzelne Projekte gibt. 

Der Kapazitätsaufbau ist insgesamt auf gutem Wege: 

– Die Zufriedenheit der LAG-Mitglieder mit den Regionalmanagements ist insgesamt 
sehr hoch. Die Öffentlichkeitsarbeit innerhalb der Regionen weist aber noch einen 
Verbesserungsbedarf auf.  

– Regional gegebener Optimierungsbedarf kann regionsindividuell gelöst werden. Dafür 
eignen sich regelmäßige Selbstbewertungen, wie diese von den Regionen auch durch-
geführt wurden. 

– Auf Landesebene sind die verschiedenen Unterstützungs- und Vernetzungsmöglich-
keiten insgesamt positiv zu bewerten. Insbesondere der selbstorganisierte Austausch 
der RegionalmanagerInnen ist positiv zu sehen. 

Bislang wurden noch keine Kooperationsprojekte abgeschlossen. Zudem werden die in 
Vorbereitung befindlichen Kooperationen meist nicht über die Maßnahme 421, sondern als 
zwei Einzelprojekte umgesetzt. Werden auch solche Formen der Zusammenarbeit mitge-
zählt, kann hier von einer positiven Entwicklung ausgegangen werden.  

Eine fundierte Analyse der sozioökonomischen Wirkungen ist erst in den folgenden Be-
richten möglich und vorgesehen. Die Ausprägung von typischen Erfolgsfaktoren partizipa-
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tiver Entwicklungsprozesse deutet jedoch darauf hin, dass für die Zukunft positive Wir-
kungen zu erwarten sind, die auch über die Wirkung der einzelnen Projekte hinausgehen 
(durch neue Vernetzungen, verbesserte Kooperation, neue Ideen, bessere Konfliktlösun-
gen). Die direkten sozioökonomischen Wirkungen sind allerdings stark auf bestimmte Be-
reiche – in vielen Regionen insbesondere den Tourismus – beschränkt. Auch für den Be-
reich Lebensqualität sind Wirkungen zu erwarten, hier sind neben sozialen Infrastrukturen 
auch Verbesserungen des Freizeit- und Erholungswertes in den Regionen hervorzuheben. 
Demgegenüber werden die Ziele des Schwerpunktes 1 nur sehr geringfügig über einige 
Wegebauprojekte unterstützt, allerdings können sich durch die zu erwartende Verbesse-
rung der Tourismusbedingungen die Rahmenbedingungen für Wirtschaftsaktivitäten in den 
nachgelagerten Bereichen verbessern. 

Insgesamt muss klar sein, dass mit dem LEADER-Budget der Regionen bei weitem nicht 
alle Aufgaben unterstützt werden können, die für eine umfassende sozioökonomische 
Entwicklung erforderlich sind. Hier ist eine Überforderung zu vermeiden. Auch ist zu be-
rücksichtigen, auf welchen räumlichen Ebenen am ehesten Erfolg versprechende Prob-
lembearbeitungen möglich sind. So zeigt sich, dass die LEADER-Ebene oft günstig für 
Projekte und integrierte Ansätze im touristischen Bereich ist, während die Regionen für 
Ansätze zur breiten Bürgerbeteiligung eher zu großräumig sind. 

Die Vor- und Nachteile des LEADER-Ansatzes lassen sich gut mit den Antworten auf 
eine offen gestellte Frage der LAG-Befragung illustrieren. Während sich die dabei be-
nannten Nachteile oft auf administrative Fragen/Fördermodalitäten oder finanzielle Aspek-
te (v. a. zur Kofinanzierung) bezogen, bestätigen die genannten Vorteile die klassischen 
Stärken des LEADER-Ansatzes: Hier wurden neben den Projekten die drei Bereiche Bot-
tom up/Partizipation, Vernetzung/Kooperation und die regionale Passfähigkeit hervorge-
hoben. 

Insgesamt zeigt sich die LEADER-Förderung im Prinzip als sinnvoller Rahmen für die 
Aktivierung regionaler Akteure, die gemeinsam in kooperativen Prozessen agieren. Al-
lerdings können einige Chancen, die dieser Förderansatz bietet, bei den derzeitigen Durch-
führungsmodalitäten nicht genutzt werden. Dazu wäre ein Mehr an Flexibilität bei den 
administrativen Rahmenbedingungen erforderlich, denn unter den bisherigen Bedingungen 
sind innovative Projekte schwer möglich. Für das Engagement der wirtschaftlichen und 
insbesondere der zivilgesellschaftlichen Akteure liegen keine optimalen Bedingungen vor, 
wobei nicht zuletzt die Vorgaben zur Kofinanzierung sehr hemmend für Projektinitiierun-
gen wirken. 

Empfehlungen zu ILE-Maßnahmen in Schwerpunkt 3 

Der Antragsüberhang für Dorferneuerungsprojekte und der flächendeckende Einsatz der 
Fördermittel macht die Notwendigkeit der Schwerpunktsetzung deutlich, sodass der 
Fördermitteleinsatz stärker zu lenken ist. Hierzu ist es unabdingbar, dass das Land konkre-
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ter formuliert, welches Ziel mit der Dorferneuerung verfolgt werden soll. In den von den 
Bewilligungsstellen aufzustellenden Prioritätenlisten, in denen die Sach- und Ortskennt-
nisse der Sachbearbeiter vor Ort einfließen, müssen sich grundsätzlich die konkret formu-
lierten Maßnahmenziele widerspiegeln. 

Empfehlungen zu LEADER 

In Richtung Land sind insbesondere die folgenden Empfehlungen zu formulieren: 

– Bei den Bewilligungsstellen der LEADER-Förderung sollte ein Ein-Tür-Prinzip 
etabliert werden, was bedeuten würden, dass jeweils eine (regionale) Bewilligungs-
stelle für alle Maßnahmen zuständig ist. 

– Die Erfahrungen mit dem derzeit bei LEADER anlaufenden Wettbewerb (zur Förde-
rung von Pilotvorhaben mit Bezug zum demografischen Wandel) sind auszuwerten. 
Bei erfolgreichem Verlauf sollten weitere Wettbewerbe veranstaltet werden, um so 
den Innovationsgehalt und die Qualität von Projekten zu steigern. 

Vorrangig an die EU ist die Empfehlung zu richten, durch einfachere Möglichkeiten für 
Kleinprojekte und eine Angleichung an den EFRE eine Verbesserung der Fördermodali-
täten zu ermöglichen, z. B. durch die Mitförderung der Mehrwertsteuer sowie Änderungen 
der Kofinanzierungsmodalitäten. 

Insgesamt sollte es einen weichen Übergang zur nächsten Förderperiode geben, um die 
Kontinuität als wichtigen Erfolgsfaktor solcher partizipativer Prozesse zu sichern. Um 
zeitliche Verzögerung zwischen der Konzepterstellung und dem Beginn der Umsetzung zu 
vermeiden, wären hier seitens der EU Rahmenbedingungen für geeignete Starter-Projekte 
zu überlegen. 

Schwerpunktübergreifende Empfehlungen  

In Richtung EU lässt sich sowohl für Schwerpunkt 3 als auch für LEADER die Empfeh-
lung formulieren, nach Möglichkeit auch noch in der laufenden Förderperiode die aus den 
Flächenmaßnahmen stammenden Sanktions- und Kontrollbedingungen aufzuheben und 
durch adäquatere Rahmenbedingungen zu ersetzen. 

Bei entsprechenden Verbesserungen wäre auch eine weitere finanzielle Stärkung der 
Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung sinnvoll, da angesichts der zukünf-
tigen Herausforderungen im ländlichen Raum (u. a. durch den demographischen Wandel) 
eine integrierte ländliche Entwicklung ein höheres Maß an Unterstützung bedarf. Um ge-
eignete Problemlösungen zu identifizieren, bedarf es der Kreativität und des Engagements 
regionaler und lokaler Akteure aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft. Um 
deren Ideenaustausch und Zusammenarbeit zu ermöglichen, bietet der  
LEADER-Ansatz bei entsprechenden Rahmenbedingungen gute Möglichkeiten. 
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2.13 Diversifizierung hin zu nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten 
(ELER-Code 311) 

Mit der Maßnahme Diversifizierung hin zu nicht landwirtschaftlichen Tätigkeiten (ELER-
Code 311) soll durch die Schaffung zusätzlicher Einkommensquellen in landwirtschaftli-
chen Betrieben ein Beitrag zur Erhöhung der Wirtschaftskraft und zur Bereitstellung von 
Arbeitsplätzen im ländlichen Raum geleistet werden.  

In den Jahren 2007 bis 2009 wurden gemäß der Angaben der Bewilligungsdaten insgesamt 
29 Förderfälle bewilligt. Die Förderung von Biogasanlagen und den dazugehörigen Fahrsi-
los hatte dabei einen Anteil von ca. 50 % an den Förderfällen und den bewilligten Zu-
schüssen. An zweiter Stelle folgen Vorhaben zur Direktvermarktung und Urlaub auf dem 
Bauernhof, während Investitionen in Pensionspferdehaltungen und „sonstige Dienstleis-
tungen“ eine untergeordnete Rolle spielten. 

Wegen des geringen zeitlichen Abstands zur geförderten Investition und der kleinen An-
zahl an Förderfällen ist eine Wirkungsanalyse zur Zwischenbewertung noch nicht möglich. 
Vor diesem Hintergrund werden lediglich Aussagen zur Förderung von Biogasanlagen auf 
der Grundlage von Literaturanalysen getroffen. Diese bereits über das Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) geförderten Anlagen sollten nicht im Rahmen der Diversifizierung 
unterstützt werden. Hier gelten generell die in der Ex-post-Bewertung für die Investitions-
förderung getroffenen Schlussfolgerungen. Dementsprechend sollte die Förderung von 
rentablen Investitionen in Betrieben, die keine Finanzierungsschwierigkeiten bei ihren 
Investitionen haben, unterbleiben. 

2.14 Unternehmensgründung und -entwicklung (ELER-Code 312) 

Die Maßnahme Unternehmensgründung und -entwicklung im ländlichen Raum ist in das 
strategische Programmziel „Stärkung des ländlichen Arbeitsmarkts“ eingebunden und soll 
zur Diversifizierung der ländlichen Wirtschaftsstruktur beitragen. Dabei stehen langfristi-
ge Beschäftigungswirkungen im Vordergrund. 

Gefördert werden Investitionen des verarbeitenden Gewerbes und des Handwerks in länd-
lichen Räumen im Rahmen von Existenzgründungen (Errichtung) und Entwicklung (Er-
weiterung) gewerblicher Kleinstunternehmen. Zuwendungsempfänger sind vor allem na-
türliche Personen, meist Einzelpersonen, und juristische Personen in Rechtszusammen-
schlüssen wie GmbH oder GbR.  

Die Förderung wird innerhalb der Gemeinschaftsaufgabe Regionale Wirtschaftsförderung 
(GRW) umgesetzt. Es sind 66,6 Mio. Euro Fördervolumen vorgesehen. Insgesamt wurden 
29 Projekte abgeschlossen, elf Unternehmensgründungen und zwei Unternehmensentwick-
lungen sowie 16 Erweiterungen bestehender Kleinstunternehmen. Weitere 50 Förderanträ-
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ge wurden bewilligt. Bisher sind rund 1,9 Mio. Euro öffentliche Mittel ausgezahlt worden. 
Gefördert werden Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes, aber auch aus dem touristi-
schen Bereich sowie sonstige Dienstleistung. Die Umsetzung der Maßnahme bleibt bislang 
hinter den zu erreichenden Zielvorgaben zurück. Als Gründe werden u. a. die Folgen der 
Wirtschaftskrise genannt, die sich hemmend auf die Investitionstätigkeit der Kleinstunter-
nehmen auswirken sowie die zögerlich eintretende Routine in der Förderabwicklung. Der 
Stand der Bewilligung lässt eine Zielerreichung in den nächsten Förderjahren erwarten. 

Der Schwerpunkt der Maßnahme liegt auf langfristigen Wirkungen hinsichtlich geschaffe-
ner Arbeitsplätze und wirtschaftlicher Entwicklung. Zur Halbzeitbewertung liegen keine 
Zahlen zu den geschaffenen Arbeitsplätzen und zur Wirkung auf die Bruttowertschöpfung 
vor. Daher können, auch vor dem Hintergrund des geringen Umsetzungsstandes, keine 
Aussagen zu den Wirkungen getroffen werden.  

Die wesentliche Empfehlung an das Land bezieht sich auf die hohen Zielwerte für den 
Ergebnisindikator Geschaffene Arbeitsplätze. Es wird empfohlen, entsprechend der Hoch-
rechnung aus den Bewilligungsdaten eine Korrektur vorzunehmen.  

Die wesentlichen Empfehlungen in Richtung EU beziehen sich insbesondere auf den 
Bereich der Fördermodalitäten. Die Sanktionsregelung mit ihren Auswirkungen auf das 
Auszahlungsverfahren sollte nicht in der investiven Förderung angewendet werden. Die 
Regelungen zur investiven Förderung sollten zwischen den europäischen Fonds EFRE 
und ELER vereinheitlicht werden. 

2.15 Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die ländli-
che Wirtschaft (ELER-Code 321)  Öffentliche Abwasseranlagen 
(321a) 

Maßnahmenüberblick 

Mecklenburg-Vorpommern fördert über diese Teilmaßnahme Investitionen für den Neubau 
und die Erweiterung von Abwasserbehandlungsanlagen für die öffentliche Entsorgung und 
die gewerbliche Wirtschaft bis zu einer Größe von 5.000 Einwohnerwerten (EW) in länd-
lichen Gemeinden einschließlich dazugehöriger Kanalisationen sowie Kanalisationen zu 
bereits bestehenden Abwasserbehandlungsanlagen unabhängig von deren Bemessungsgrö-
ße.  

Die Inanspruchnahme der Maßnahme entspricht ungefähr den gesetzten Zielen. Im Zeit-
raum 2007 bis 2009 wurden 84 Abwasservorhaben mit insgesamt 28,8 Mio. Euro öffentli-
chen Mittel unterstützt (EU- und Landesmittel). Der EU-Anteil betrug 75 % (rund 
21,6 Mio. Euro). Damit wurden 234 km Kanalnetz erstellt und rund 12.600 Einwohner an 
zentrale Abwasseranlagen angeschlossen.  
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Die Umsetzung der ELER-Maßnahme 321a läuft in Mecklenburg-Vorpommern ohne er-
kennbare Probleme und verursacht einen normalen Verwaltungsaufwand. Nach einem auf-
grund der späten Programmgenehmigung zunächst schwächeren Startjahr 2007 funktio-
nierte die Umsetzung in den Folgejahren besser. Allerdings konnten Abwasseranlagen bis 
2008 aus dem EAGFL-Ausrichtung gefördert werden, sodass es zu keinem Stillstand in 
der Förderung kam. Die Zielwerte, die für die gesamte Förderperiode bei den Output- und 
Ergebnisindikatoren vorgesehen sind, können bis zum Ende der Förderperiode 2013 noch 
erreicht werden.  

Wesentliche Wirkungen 

Die geförderten 84 Abwasservorhaben liefern zum Schutz der natürlichen Ressourcen ei-
nen wichtigen Beitrag. Sie führen zur Reduktion von Nähr- und Schadstoffen im Wasser-
kreislauf. Insbesondere die Einträge von Phosphor, Stickstoff und anderen biologisch ab-
baubaren Abwasserinhaltsstoffen sinken anlagen- und stoffabhängig deutlich.   

Die öffentlichen Abwasservorhaben tragen mit zum Gewässerschutz in dünn besiedelten 
Räumen bei. Die rechnerisch ermittelte Menge zur Schadstoffentlastung im Abwasser be-
trägt 150 t/a BSB5, 40 t/a Stickstoff und 7 t/a Phosphor. Zur Ex-post-Bewertung sollten 
konkretere Ergebnisse zu den Fördervorhaben vorliegen, die für weitere Rückschlüsse he-
rangezogen werden können.  

Durch die Unterstützung der ELER-Förderung kann die strukturelle Anpassung der Regio-
nen mit Entwicklungsdefiziten in der Abwasserbeseitigung schneller vorangebracht und 
eine langfristig bedarfsgerechte Abwasserinfrastruktur geschaffen werden. Durch die För-
dervorhaben zur öffentlichen Abwasserbeseitigung wird der Anschlussgrad in den Kreisen 
in Mecklenburg-Vorpommern jährlich weiter erhöht. Nach Abschluss der bisherigen För-
dervorhaben aus 2007 bis 2009 werden rund 87 Prozent der Bevölkerung an die zentrale 
Abwasserentsorgung angeschlossen sein. Der Anschluss aller Haushalte an öffentliche 
Anlagen in dünn besiedelten Flächenländern wie Mecklenburg-Vorpommern ist weder 
technisch zweckmäßig noch wirtschaftlich, da sich z. B. pro Neuanschluss für die Er-
schließung in kleineren Kommunen in diesen Gebieten sehr hohe spezifische Investitions-
kosten ergeben. Diese Kosten müssten über unverhältnismäßig hohe Anschlussbeiträge 
und über sehr hohe Abwassergebühren finanziert werden. Im Ländervergleich lag Meck-
lenburg-Vorpommern Ende 2004 bei der Länge der öffentlichen Kanalisation mit acht Me-
tern je angeschlossenem Einwohner bereits im Vorderfeld aller Bundesländer (Bundes-
durchschnitt: sieben Meter pro Einwohner).  

Das Vorhandensein einer öffentlichen Ortsentwässerung hat auch Auswirkungen auf die 
Attraktivität der jeweiligen Gemeinde als Standort für weitere Ansiedlungen. Der direkte 
Zusammenhang zwischen der Erweiterung bzw. dem Neubau einer öffentlichen Abwasser-
entsorgungsstruktur und der wirtschaftlichen und strukturellen Entwicklung in ländlichen 
Gebieten konnte jedoch nicht ermittelt werden. Dies ist ein langfristiger Prozess, der im 
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Rahmen dieser Auswertung nicht beziffert werden kann, weil die Abwassererfassung nur 
einen Teil der wichtigen Infrastrukturen in ländlichen Räumen darstellt. Zudem verläuft 
die Entwicklung dörflicher Gemeinden relativ langsam, sodass die Ausweisung oder gar 
Ansiedlung von Baugebieten, Gewerbegebieten oder der Ausbau von gewerblichen Ein-
richtungen als direkte Folge nicht bestätigt werden kann. Für die Ansiedlung spielen die 
gesamten lokalen Standortfaktoren eine Rolle.  

Empfehlung  

…an das Land 

Sollte im Jahr 2013 noch in einer Reihe von Kommunen des Landes Bedarf bestehen, ver-
altete Abwasserentsorgungssysteme zu modernisieren, erscheint die Weiterführung einer 
Förderung mit EU-Mitteln sinnvoll, um bei leistungsschwachen Anlagen mit schlechten 
Ablaufwerten insbesondere in Gebieten mit lokalen Gewässerbelastungen zeitnah die 
Technik zu verbessern.  

2.16 Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die ländli-
che Wirtschaft (ELER-Code 321)  Kleinkläranlagen (321b) 

Maßnahmenüberblick 

Als Kleinkläranlagen (KKA) werden Grundstücks- oder Hauskläranlagen bezeichnet, in 
denen im Trennverfahren erfasstes häusliches Schmutzwasser aus einzelnen oder mehreren 
Gebäuden behandelt wird und die innerhalb des zu entwässernden Grundstücks eingebaut 
sind. Mecklenburg-Vorpommern fördert über diese Teilmaßnahme mit Festbeträgen Vor-
haben zur biologischen Reinigung von Abwässern aus bestehenden Wohngebäuden in 
KKA mit einer Kapazität bis 8 m3/Tag. Das entspricht einem Anschlusswert von etwa 50 
Einwohnerwerten. 

Die Inanspruchnahme der Maßnahme entsprach zunächst nicht den gesetzten Zielen. Im 
Zeitraum 2007 bis 2009 wurden rund 4.400 fertig gestellte KKA mit insgesamt ca. 
4,83 Mio. Euro öffentlichen Mitteln (EU- und Landesmittel) unterstützt. Die damit ge-
schaffene Reinigungskapazität beträgt über 22.200 EW. Darüber hinaus sind in diesem 
Zeitraum für ca. 1.700 weitere KKA Fördermittel bewilligt worden.  

Gemessen am Mittelabfluss entspricht die Inanspruchnahme von 2007 bis 2009 nicht den 
geplanten Ansätzen. Legt man in Bezug auf das Gesamtinvestitionsvolumen die abgeflos-
sene Fördersumme von EU- und Landesmitteln zu Grunde, sind drei Prozent der insgesamt 
für die Förderperiode eingestellten Fördermittel verausgabt worden. Bezieht man die Ei-
genmittel mit ein, sind es zwölf Prozent.  
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Die Umsetzung dieser ELER-Maßnahme funktioniert trotz der beschriebenen Schwierig-
keiten inzwischen zufriedenstellend. Auf die zunächst zögerliche Inanspruchnahme und 
die Kritik des Landesrechnungshofes hat das Fachreferat im LU reagiert. Durch die zeit-
lich befristete Verdopplung der Förderung für Anträge aus dem Jahr 2009 konnte die An-
tragszahl deutlich gesteigert werden. Die Maßnahme verursacht normalerweise nur einen 
geringen bis normalen Verwaltungsaufwand pro Antrag. Aufgrund der größeren Anzahl 
von Anträgen wird der Arbeitsanfall vorübergehend (mindestens aber bis 2011) insbeson-
dere bei den Unteren Wasserbehörden erheblich zunehmen.   

Wesentliche Wirkungen 

Im Hinblick auf den Grundwasserschutz in Mecklenburg-Vorpommern leisten KKA einen 
wichtigen Beitrag im ländlichen Raum bzw. in dünn besiedelten Räumen. Zur näheren 
Mengenbestimmung der Schadstoffentfrachtung lagen keine Messergebnisse vor. Diese 
Entfrachtungsmengen mussten deshalb über einen rechnerischen Ansatz ermittelt werden. 
Für die mit ELER-Mitteln in den vergangenen drei Jahren unterstützten Anlagen ergibt 
sich eine Schadstoffentfrachtung von rund 430 t/a CSB, rund 203 t/a BSB5 und rund 31 t/a 
NH4-N.    

Die Förderung der KKA führt zu einer verbesserten Entsorgungsinfrastruktur in den Ge-
meinden. Gleichzeitig erbringt die verbesserte Umweltsituation (Grundwasser/Gewässer) 
eine höhere Attraktivität für die jeweilige Gemeinde und damit allgemein eine höhere 
Lebensqualität im ländlichen Raum. 

Empfehlungen  

… an das Land 

Die befristete Verdopplung der Fördersätze im Jahr 2009 und die große Resonanz haben 
gezeigt, dass es richtig und wichtig war, diesen finanziellen Anreiz – auch als Konjunk-
turprogramm – zu geben: Über 14.800 Fördermittelanträge wurden in diesem Jahr gestellt. 
Diese Anträge müssen bis Ende 2011 abgearbeitet sein. Bei der Abarbeitung der Anträge 
und Fertigstellung können jedoch Verzögerungen, z. B. durch personelle Engpässe bei den 
Unteren Wasserbehörden und bei den ausführenden Fach- und Baufirmen nicht ausge-
schlossen werden.  

Wegen der noch ausstehenden Ertüchtigung etlicher KKA sollte rechtzeitig vom Land ge-
prüft werden, die Förderung nochmals herauf- bzw. fortzusetzen. Falls die Antragszahl 
2010 und 2011 wieder deutlich sinkt und sich abzeichnet, dass noch etliche KKA nachzu-
rüsten sind, sollte zunächst vom Land geprüft werden, ob 2012 nochmals die Fördersätze, 
z. B. wie 2009 erhöht werden können. Sollten bis 2013 tatsächlich mehrere Tausend KKA 
noch nicht nachgerüstet worden sein, erscheint die Weiterführung einer Förderung mit 
finanziellen Anreizen sinnvoll, um die Nachrüstungsphase schnellstmöglich abschließen 
zu können. 
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…an das Land und die Landkreise 

Im Anschluss an die Nachrüstung der KKA wird empfohlen, die Wartungsprotokolle und 
Messergebnisse in den nächsten Jahren intensiv durch die Unteren Wasserbehörden zu 
überprüfen, weil ein nicht sachgerechter Betrieb von KKA als ein gravierendes grundsätz-
liches Problem gesehen wird. Sollte es Hinweise auf einen schlechten Anlagenbetrieb 
bzw. -zustand geben, ist auf Landesseite zu überlegen, ob ein neues finanzielles Anreiz-
system zur Verbesserung von Kleinkläranlagen angeboten wird. Denkbar sind gezielte 
Informations- und Beratungsangebote für die Eigentümer, z. B. zur fachgerechten War-
tung, aber auch für Wartungsfirmen. Außerdem wird angeregt, dass das Land prüft, ob es 
möglich ist vorzugeben, dass nur zertifizierte Wartungsfirmen mit den erforderlichen 
Fachkenntnissen die Wartungsarbeiten ausführen.  

2.17 Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die ländli-
che Wirtschaft (ELER-Code 321)  Förderung von Sportstätten 
(321c-c) 

Im Zeitraum von 2007 bis 2009 wurden im Rahmen der Sportstättenförderung im Schwer-
punkt 3 insgesamt 28 Projekte initiiert, von denen 21 abgeschlossen sind. Damit flossen 
bei förderfähigen Gesamtkosten von rund 2,9 Mio. Euro öffentliche Mittel in Höhe von 
rund 890.000 Euro. Im Rahmen von LEADER wurde bis Ende 2009 ein Projekt durchge-
führt. Damit liegt die tatsächliche Umsetzung weit hinter den Planungen des EPLR M-V 
bis 2013 zurück. Der Blick auf die Verteilung der öffentlichen Mittel auf die Landkreise 
zeigt eine deutliche Spitze im Landkreis Ludwigslust, gefolgt mit klarem Abstand von Bad 
Doberan. Schlusslichter bilden die Landkreise Mecklenburg-Strelitz, Ostvorpommern, 
Parchim und Demmin.  

Die Sportstättenförderung ist neu im EPLR M-V. Aufgrund fehlender technischer Voraus-
setzungen konnte erst Ende 2008 mit der Maßnahmenumsetzung begonnen werden.  

Der geringe Umsetzungsstand der Maßnahme lässt keine Wirkungsabschätzung zu, sodass 
die Beantwortung der im CMEF formulierten Bewertungsfragen für die Maßnahme 321 
theoretischer Natur sind. Der im Jahre 2002 veröffentlichte Sportstättenbericht der Sport-
ministerkonferenz dokumentiert einen erheblichen Sanierungsbedarf der Sportstätten in 
Mecklenburg-Vorpommern. Es wird prognostiziert, dass die derzeit eingesetzten öffentli-
chen Mittel für investive Sportinfrastrukturmaßnahmen bei weitem nicht ausreichen, um 
den innerhalb der Sportstättenstatistik identifizierten Sanierungsstau längerfristig abzu-
bauen. Den größten Anteil an den öffentlichen Ausgaben müssen die Gemeinden über-
nehmen. Damit ist das Niveau der Sportanlagen stark von der finanziellen Leistungsfähig-
keit der Kommunen abhängig.  
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Von der Sportstättenförderung profitieren breite Bevölkerungsteile entweder direkt im 
Rahmen ihres sportlichen Engagements oder indirekt, weil im Zuge der Sanierungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen zumindest konjunkturell zusätzliche Einkommen und Be-
schäftigung generiert werden. Die Jugendarbeit von Sportvereinen ist von zentraler Bedeu-
tung für die Integration von Jugendlichen in die Gesellschaft. 

Gemäß ihren Zielsetzungen und Wirkungen passt die Förderung der Sportstätten gut in 
den ELER-Kontext. Um zielgerichtet die Sportstätten zu fördern, die für die Sportstätten-
infrastruktur und das soziale Miteinander im ländlichen Raum von besonderer Bedeutung 
sind, wird dem Land empfohlen, das im Zeitraum 2007 bis 2009 praktizierte Auswahlver-
fahren mit sehr allgemein formulierten Kriterien, wie die Entwicklung des Sportverhaltens 
und Sportstättennetzes, Zustand der Sportstätten, Auswirkungen des demographischen 
Wandels u. a., mit konkreteren Kriterien zu hinterlegen. Nach Aussage des Fachreferates 
(Stand Herbst 2010) liegt für die Sportstättenförderung mittlerweile ein Punktekatalog als 
Basis für Prioritätenlisten vor, wonach nunmehr die Auswahl der zu fördernden Projekte 
vorgenommen wird.  

2.18 Erhaltung und Verbesserung des Natürlichen Erbes (ELER-Code 
323) Natürliches Erbe (323a, b, c, d, e, h) 

Maßnahmenüberblick 

Die Maßnahme 323 „Erhaltung und Verbesserung des Natürlichen Erbes“ wird mit sechs 
Teilmaßnahmen untersetzt: 

– Bewirtschaftungspläne und Sensibilisierungsmaßnahmen in Natura-2000-Gebieten 
(323a), 

– Naturnahe Gewässerentwicklung (GAK) (323b), 

– Naturnahe Gewässerentwicklung, insbesondere Standgewässer (323c), 

– Nachhaltige Entwicklung von Lebensräumen (323d), 

– Landschaftspflegeprojekte (323e), 

– Schutzpflanzungen (323h). 
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Die Teilmaßnahmen a bis d dienen im We-
sentlichen der Umsetzung der von der EU-
Kommission (EU-KOM) festgelegten An-
forderungen an das europaweite Netz Natura 
2000 sowie der Verbesserung des Zustandes 
der Gewässer gemäß den Anforderungen der 
WRRL. Zwei Teilmaßnahmen sind stärker 
auf die Pflege der Kulturlandschaft hin aus-
gerichtet (Landschaftspflegeprojekte, 
Schutzpflanzungen). Eine Unter-Teilmaß-
nahme der Teilmaßnahme „Nachhaltige 
Entwicklung von Lebensräumen“ zielt auf 
den Moorschutz und setzt damit sowohl Bi-
odiversitäts- als auch Klimaschutzziele um.  

Der Umsetzungsstand bleibt bisher deutlich 
hinter den ursprünglichen Zielen zurück. 

Besonders gering war der Mittelabfluss im Bereich der Seensanierung (323c). Die Teil-
maßnahme „Schutzpflanzungen“ (323h) wurde bisher nur einmal in Anspruch genommen.  

Das Land hat auf den geringen Mittelabfluss reagiert und für einzelne Teilmaßnahmen die 
Eigenanteile reduziert und teilweise die Finanzierung der Mehrwertsteuer aus Landesmit-
teln übernommen. Mit einem höheren Antragseingang ab 2010 ist zu rechnen. 

Insgesamt ist die ELER-Förderung im Bereich des Natürlichen Erbes stark auf die Umset-
zung von landesweit bedeutsamen Vorhaben des Naturschutzes oder der Wasserwirtschaft 
in Regie öffentlicher Stellen und Institutionen ausgerichtet. Private Antragsteller (kleinere 
Vereine oder Naturschutzverbände) treten zwar zahlenmäßig in einzelnen Teilmaßnahmen 
stärker als Antragsteller in Erscheinung, das damit verbundene Fördervolumen ist jedoch, 
gemessen am Gesamtvolumen, nur gering. Lediglich die Teilmaßnahme „Landschaftspfle-
geprojekte“ bezieht in stärkerem Maße auch die lokalen Akteure ein, der Finanzansatz für 
diese Teilmaßnahme ist aber mit weniger als einem Prozent der Gesamtmittel gering.  

Allerdings sind auch im privaten Bereich nur wenige geeignete Trägerstrukturen vorhan-
den, da die meisten von ihnen (z. B. Naturschutzvereine, Landschaftspflegeverbände) eh-
renamtlich organisiert sind und in vielen Fällen durch geringe Personalkapazität und ge-
ringe Eigenmittel gekennzeichnet sind. Die Inanspruchnahme von EU-Fördermitteln setzt 
aber bei den Antragstellern mittlerweile ein hohes Maß an Verwaltungserfahrung (oder 
eine intensive Beratung derselben) und wegen des Vorfinanzierungsprinzips auch einen 
ausreichenden Eigenmittelstock voraus.  

 

 

Messstation zur Bestimmung der Freisetzung 
von klimaschädlichen Gasen im wiederver-
nässten Polder Zarnekow-Upost – Fördermaß-
nahme 323d (Foto: vTI 2009). 
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Wesentliche Wirkungen 

Die Wirkungen der einzelnen Teilmaßnahmen liegen in unterschiedlichen Bereichen.  

Den entscheidenden Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung von Natura-2000-Gebieten leistet 
insbesondere die Teilmaßnahme 323d „Nachhaltige Entwicklung von Lebensräumen“, die 
auch mit Blick auf die bisher bewilligten Finanzmittel die finanzkräftigste der Teilmaß-
nahmen ist. Alle hier geförderten Projekte zielen langfristig auf eine Entwicklung von FFH-
Gebieten oder anderen Orten mit hohem Naturwert. Entsprechende Wirkungen sind (in unter-
schiedlichen Ausprägungen) auf allen Projektflächen (2.810 ha) zu erwarten.  

Einen Beitrag zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie leistet insbesondere die Teilmaß-
nahme 323b. Die umgesetzten Vorhaben führen zu einer Aufwertung der Gewässerstrukturen 
auf einer Fließstrecke von 99,4 km.  

Die planungsorientierte Maßnahme 323a (Bewirtschaftungspläne und Sensibilisierungsmaß-
nahmen in Natura-2000-Gebieten) leistet dagegen einen indirekten Wirkungsbeitrag, insofern 
sie die Grundlage für eine spätere effiziente und zielorientierte Maßnahmenumsetzung liefern. 
Die geförderten Vorhaben decken einen Planungsraum von 216.000 ha ab.  

Die Vorhaben zum „Moorschutz“ 323d, Gegenstand B leisten potenziell einen wichtigen 
Beitrag im Hinblick auf die Reduzierung der Emission von klimarelevanten Gasen. Zum Zeit-
punkt der Halbzeitbewertung waren allerdings noch keine Vernässungsmaßnahmen durchge-
führt worden, die Auszahlungen in diesem Bereich sind noch sehr gering. Wirkungen können 
bisher noch nicht zugewiesen werden.  

Einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum leistet die Teilmaß-
nahme  „Landschaftspflegeprojekte“ 323e, da sie stärker auf die Pflege von Kulturland-
schaften ausgerichtet ist und damit die regionale Identität stärkt und auch zu einer besseren 
Identifizierung mit den Vorhaben des Naturschutzes beiträgt.  

Empfehlungen  

… an das Land 

Durch die Anhebung der Fördersätze und die Übernahme der Mehrwertsteuer bei einzel-
nen Teilmaßnahmen durch das Land ist eine wesentliche Empfehlung, die ansonsten hier 
hätte ausgesprochen werden müssen, bereits umgesetzt worden.  

Weiterhin wird die Einführung einer Fördermaßnahme zur Stärkung institutioneller Struk-
turen außerhalb des behördlichen Naturschutzes empfohlen.  

Sonstige Empfehlungen beziehen sich auf die Stärkung der Förderbereiche „Naturerleben“ 
und „Umweltbildung“.  
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… an die EU 

Eine sehr grundlegende Vereinfachung des Verwaltungs- und Kontrollverfahrens ist unse-
res Erachtens zwingend erforderlich. Ziel der EU-KOM sollte es sein, durch klare Vorga-
ben und Abstimmungen mit den Zahlstellen und den Bescheinigenden Stellen der Ländern 
für alle Beteiligten verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen. 

2.19 Erhaltung und Verbesserung des Natürlichen Erbes (ELER-Code 
323)  Schlösser und Parks (323f) 

Im Rahmen dieser Maßnahme wird die Erhaltung, Wiederherstellung und Aufwertung kul-
turhistorischer Bausubstanz zum Schutz und der Erhaltung des ländlichen Kulturerbes bei 
Schlösser, Gutsanlagen und Parks gefördert. In den Jahren 2007 bis 2009 wurde lediglich 
ein LEADER-Projekt umgesetzt, das aus Schwerpunkt 4 finanziert wurde. Für neun lan-
deseigene Objekte wurde ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn genehmigt. 

Die Maßnahme „Schlösser und Parks“ 323f findet sich mit der aktuellen Förderperiode 
erstmalig im EPLR M-V und gleichfalls im EU-Kontext wieder. Ihre Umsetzung basiert 
für die landeseigenen Anlagen sowie das Landgestüt Redefin auf der Dienstanweisung 
„Schlösser und Parks“ und für Anträge sonstiger Träger auf der gleichnamigen Richtlinie. 
Die zögerliche Inanspruchnahme hängt mit dem späten Erlass der Regelwerke zusammen. 

Mit Ausnahme von LEADER-Projekten müssen die zuwendungsfähigen Ausgaben der 
Projekte in der Regel 250.000 Euro übersteigen. Dementsprechend liegt bei Projektanträ-
gen der aufzubringende Eigenanteil bei mindestens 92.500 Euro. Hier wird eindeutig ein 
Signal in Richtung großer Projekte gesetzt. Es bleibt abzuwarten, wie sich vor dem Hin-
tergrund dieser finanztechnischen Voraussetzungen der Mittelabfluss für die private För-
derung bis zum Ende der Förderperiode gestaltet. 

Aufgrund des geringen Umsetzungsstandes der Maßnahme entfällt die Bewertung. Auch in 
zukünftigen Untersuchungsschritten ist die isolierte Betrachtung der singulären Maßnah-
men wenig zielführend, vielmehr muss der Gesamtkontext betrachtet werden. Dazu zählen 
die Einbindung in bestehende Entwicklungskonzepte, wie beispielsweise im Bereich Tou-
rismus, das Zusammenspiel mit dem EFRE aber auch die Wirkungen der Projekte als Initi-
alzündung für weitere Aktivitäten im Umfeld.  
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2.20 Erhaltung und Verbesserung des Natürlichen Erbes (ELER-Code 
323)  Erhaltung von Kulturdenkmälern (323g) 

Im Zeitraum 2007 bis 2009 wurden im Rahmen der Maßnahme 323g im Schwerpunkt 3 
118 Vorhaben sowie zehn LEADER-Projekte abgeschlossen. Das angestoßene Gesamtin-
vestitionsvolumen entspricht dabei genau dem Zielwert des EPLR M-V bis zum Jahr 2009. 
Mit der erstmaligen Förderung von ländlichen Kulturdenkmälern im EPLR M-V sind zu-
nächst Schwierigkeiten bei der ELER-konformen verwaltungstechnischen Abwicklung 
aufgetreten. Die Auswirkungen hierdurch werden sich vermutlich an den Förderdaten für 
das Jahr 2010 eindeutig ablesen lassen.  

Die im EPLR formulierten Maßnahmenziele sind sehr breit angelegt. Oberstes Ziel ist die 
Sicherung und der Erhalt von Kulturdenkmälern. Das bisherige Auswahlverfahren hebt 
daher auf den denkmalpflegerischen Wert des zu fördernden Objektes ab. Ein weiteres 
Projektauswahlkriterium sind „Objekte mit besonderer Bedeutung für die regionale Identi-
tät, die unter Einbeziehung ehrenamtliches Engagements unterhalten werden“. Unter Be-
rücksichtigung dieses Auswahlkriteriums können die programmspezifischen Maßnahmen-
ziele „Mobilisierung von Eigeninitiative durch Förderung gemeinsamer Projekte“ und 
„Steigerung des sozialen Zusammenhaltes in der Bevölkerung durch gemeinsame Kultur-
werte“ gefestigt werden.  

Aus der Literatur lassen sich positive Effekte der Maßnahme „Erhaltung ländlicher Kul-
turdenkmäler“ auf die Lebensqualität einschließlich ihrer touristischen Anziehungskraft 
ableiten. Dabei ist die Nutzung des Objektes von Bedeutung. Die Sanierung des Denkmals 
reicht zwar, um es gegen den Verfall zu schützen, nachhaltig bleibt das aber nur, wenn das 
Objekt mit Leben gefüllt wird bzw. sogar wirtschaftlich genutzt wird. Hierbei spielt wie-
derum die Objektlage, deren Einbindung in übergeordnete Konzepte und das Engagement 
der Akteure vor Ort eine wichtige Rolle.  

3 Teil III der Halbzeitbewertung: Ergebnisse der Programmbewertung 

3.1 Zusammenfassung der Analyse der Programmwirkungen 

Entsprechend dem Evaluationskonzept wurden einige Bewertungsfragen auf Programm-
ebene thematisch in so genannten Vertiefungsthemen gebündelt. Für die Vertiefungsthe-
men wurden zur Halbzeitbewertung keine eigenen maßnahmenübergreifenden Untersu-
chungen durchgeführt. In Form eines Bottom-up-Ansatzes wurden die Ergebnisse der 
Maßnahmenkapitel zusammengeführt, indem die Maßnahmen auf relevante Wirkungsfak-
toren untersucht und auf tendenziell positive oder negative Wirkungen abgeprüft wurden. 
Die Aussagen haben zum jetzigen Stand der Evaluation überwiegend qualitativen Charak-
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ter. Insgesamt gibt es sechs Vertiefungsthemen, die in der folgenden Übersicht mit den 
zugehörigen CMEF-Fragen und Indikatoren dargestellt sind. 

Übersicht über die Vertiefungsthemen und die zugehörige CMEF-Fragen und Indi-
katoren 
Horizontale wirkungsbezogene Bewertungsfra-
gen (CMEF) nach Themenbereichen 

Wirkungsindikatoren (CMEF) Vertiefungsthemen 

Wachstum, Beschäftigung   

- Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten 
- Verbesserung der Wachstumsbedingungen 

- Bruttowertschöpfung  
- Beschäftigungszuwachs 

1) Wachstum und 
Beschäftigung 

Wettbewerbsfähigkeit des Agrarsektors   

- Umstrukturierung und Modernisierung des Ag-
rarsektors  

- Entwicklung eines starken und dynamischen 
Nahrungsmittelsektors in der EU 

- Entwicklung hochwertiger Produkte 
- Förderung von Innovation im europäischen 

Agrarnahrungsmittelsektor 
- Berücksichtigung von Besonderheiten landwirt-

schaftlicher Tätigkeiten im Programmgebiet 

- Bruttowertschöpfung 
- Beschäftigungszuwachs 
- Arbeitsproduktivität 

2) Dynamik im Ag-
rarsektor 

Umwelt, nachhaltige Entwicklung   

- Verwirklichung von Umweltzielen 
- Verpflichtung von Göteborg, den Biodiversitäts-

rückgang zu stoppen bzw. umzukehren 

- Erhalt ökologisch wertvoller land- und 
forstwirtschaftlicher Flächen 

- Umkehr des Rückgangs der Biodiver-
sität (Feldvogelarten) 

3) Biodiversität 

Umwelt, nachhaltige Entwicklung   

- Wasser und die Zielvorgaben der WRRL - Veränderung von Nährstoffbilanzen 4) Wasser 

Umwelt, nachhaltige Entwicklung   

- Klimawandel und Zielvorgaben des Kyoto-
Protokolls 

- Umfang der Produktion erneuerbarer 
Energien 5) Klima 

Migration/Suburbanisierung   

- Gegensteuerung zu Bevölkerungsschwund oder 
Druck durch urbane Zentren  

- Entwicklung der Bevölkerungszahl in 
den Ortskernen* 

- Attraktivität des Lebensumfeldes 
- Verbesserung der Wohnqualität 

6) Lebensqualität 

*Kursiv geschriebene Indikatoren wurden von Seiten der Evaluatoren ergänzt. 
Quelle: Eigene Darstellung. 

Im Vertiefungsthema 1 „Wachstum und Beschäftigung“ ist der Zeitpunkt der Halbzeit-
bewertung zu früh, um strukturelle Effekte auf Wachstum und Beschäftigung zu messen. 
Belastbare Aussagen lassen sich erst treffen, wenn zum Abschluss einer geförderten Inves-
tition ein gewisser zeitlicher Abstand besteht.  

Die konjunkturellen Einkommens- und Beschäftigungseffekte und ihre regionale Vertei-
lung wurden mit Hilfe volkswirtschaftlicher Input-Output-Modelle quantifiziert. Nach den 
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Modellergebnissen führt der Einsatz der EPLR-Mittel im Zeitraum 2007 bis 2009 in 
Mecklenburg-Vorpommern zu einer zusätzlichen Bruttowertschöpfung (BWS) von 
190 Mio. Euro, was 0,18 % der BWS des Landes in diesem Zeitraum entspricht. Der Wert-
schöpfungseffekt für Mecklenburg-Vorpommern ist im Vergleich zu den anderen unter-
suchten Bundesländern unterdurchschnittlich. Dies deutet darauf hin, dass die innerhalb 
des Landes induzierten Nachfrageeffekte zum Teil in benachbarte Länder abfließen. Die 
Beschäftigungseffekte summieren sich auf 1.400 Arbeitsplätze pro Jahr, dies entspricht 
0,19 % der Erwerbstätigen in Mecklenburg-Vorpommern. In den ländlichen Kreisen fällt 
der Anstieg der BWS und der Beschäftigung mit jeweils rund 0,25 % deutlich höher aus 
als im Landesdurchschnitt. Zur Einordnung der Ergebnisse ist zu bemerken, dass konjunk-
turelle Effekte bei jedem Einsatz öffentlicher Gelder entstehen. Sie sind zwar ein zusätzli-
ches Argument in wirtschaftlichen Krisenzeiten, wirken aber nicht nachhaltig. 

Das Vertiefungsthema 3 „Biodiversität“ behandelt die Programmwirkungen im Hinblick 
auf die Vielfalt von Arten und Lebensräumen (biologische Vielfalt, Biodiversität) und da-
mit auch die Frage, inwieweit der Verpflichtung von Göteborg nachgekommen wurde, den 
Rückgang der biologischen Vielfalt umzukehren. Der CMEF-Bewertungsrahmen sieht 
zwei wesentliche, neue Wirkungsindikatoren vor, nämlich die Entwicklung von Vogelpo-
pulationen der landwirtschaftlich geprägten Offenlandschaft (Feldvogelindikator) sowie 
die Ausstattung der Agrarlandschaft und der Wälder mit ökologisch wertvollen Flächen 
und Elementen (HNV-Indikator). Für Mecklenburg-Vorpommern wurde bislang kein 
Feldvogelindikator erarbeitet. 

Mecklenburg-Vorpommern verfolgt ausdrücklich eine fondsübergreifende Entwicklungs-
strategie, EFRE, Europäischer Sozialfonds (ESF) und ELER integrierend. Biodiversitätsziele 
werden dort nicht aufgeführt. Innerhalb des EPLR M-V stehen ebenfalls andere strategi-
sche Ziele im Vordergrund: Als wesentliche Umweltziele werden Verbesserung der Was-
serqualität und Schutz vor Bodenerosion aufgeführt. Biodiversität steht damit strategisch 
nicht im Vordergrund, entsprechende Handlungsziele werden aber auf Maßnahmenebene 
in verschiedenen Schwerpunkten verfolgt.  

Die Beurteilung der Biodiversitätswirkungen auf Programmebene fällt unterschiedlich aus. 
Ein wesentlicher Teil der Maßnahmen mit Biodiversitätszielen (45 % der geförderten Pro-
jekte, darunter v. a. die Agrarinvestitionsförderung) kann in seiner Wirkung noch nicht 
bewertet werden. Dagegen konnten für ein Viertel der Vorhaben positive und sehr positive 
Wirkungen festgestellt werden; hierfür wurden ca. 3 % der Gesamtmittel verausgabt. Ins-
besondere die Maßnahmen auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen (ELER-Codes 214, 
216, 225, 226, 323, z. T. 125a/b) haben einen Schwerpunkt im Bereich der positiven und 
sehr positiven Wirkungen (98 % der Förderflächen). Mit den positiv wirksamen Maßnah-
men im Agrarland können rd. 11,9 % der LF Mecklenburg-Vorpommerns erreicht werden, 
darunter Acker- und Grünland zu etwa gleichen Anteilen. Die forstwirtschaftlichen Maß-
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nahmen erreichen rund 1,3 % der Waldfläche, wobei berücksichtigt werden muss, dass 
hier sehr langfristige Handlungshorizonte bestehen.  

Ob das EPLR in der Summe den Bestand von Feldvögeln positiv beeinflussen kann, bedarf 
einer weiteren Betrachtung und entsprechender Datengrundlagen. Allein aufgrund der flä-
chenhaften Bedeutung der Agrarumweltmaßnahmen ist eine positive Beeinflussung des 
Feldvogelindikators denkbar. Es muss jedoch offen bleiben, ob damit eine Trendumkehr 
erzielt werden kann, oder nur negativen treibenden Kräften (wie bspw. das Erneuerbare-
Energien-Gesetz, der technologische Fortschritt, Spezialisierung der Betriebe, Rückgang 
der Weidehaltung) entgegengewirkt wird. Entsprechend den strategischen Zielen in den 
Natura-2000-Gebieten werden ca. 23,7 % der LF bzw. 43,5 % des Dauergrünlands er-
reicht. In der Normallandschaft sind es dahingegen nur ca. 10 % der LF, darunter nur we-
nige hoch wirksame Maßnahmen im Ackerland. Insbesondere im Bereich der Ackerflä-
chen zeichnen sich somit Defizite zur Erhaltung und Entwicklung von Arten und Lebens-
gemeinschaften ab. Das EPLR leistet mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Beitrag zur Er-
haltung der HNV-Flächen und Landschaftselemente. In der Ersterfassung wurden 13,4 % 
des Offenlandes und 31 % der Wälder entsprechend den HNV-Kriterien ermittelt. Die 
durchgeführten Analysen lassen für das EPLR M-V vorläufig den Schluss zu, dass ein 
Beitrag zur „Umkehr des Rückgangs der biologischen Vielfalt“ geleistet wird.  

Im Vertiefungsthema 4 ist auf Programmebene zu beantworten, welchen Wirkungsbeitrag 
das Programm zum Wasserschutz geleistet hat und inwieweit mit dem EPLR Ziele der 
EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) in Mecklenburg-Vorpommern umgesetzt werden.  

In der Strategie des EPLR genießt die Verbesserung des Gewässerzustandes eine hohe 
Priorität. Dabei wird direkt Bezug genommen auf die Strategischen Leitlinien der EU-
KOM und die Ziele der WRRL. Als strategisches Ziel ist festgeschrieben, dem großen 
Handlungsbedarf zur Verbesserung der Wasserqualität (Nitratbelastung von Grundwasser, 
Oberflächen- und Küstengewässer; Strukturdefizite) mit nachhaltigen Bewirtschaftungs-
maßnahmen und nichtproduktiven Investitionen zu entsprechen. Die Wasserschutzwirkun-
gen der ELER-Maßnahmen sind gleichzeitig durch die Bezugnahme der WRRL-
Maßnahmenpläne auf das Förderangebot des Programms gezielter Bestandteil der WRRL-
Strategie des Landes geworden. Dieser Strategie folgend sind mit den Programmänderun-
gen 2009 rund 33 % der Health-Check-Mittel einschließlich der Mittel des Europäischen 
Konjunkturprogramms Wasserschutzzielen gewidmet worden.  

Bis zur Halbzeitbewertung konnte im Bereich diffuser Nährstoffeinträge in Gewässer 
durch zwei zentrale Maßnahmen eine gesicherte Wirkung erzielt werden (ELER-Codes 
321a/321b – Verbesserung der Abwasserbeseitigung, ELER-Code 214 – AUM). Bei eini-
gen Maßnahmen mit Wasserschutzzielen ist der Umsetzungsstand hinter den Erwartungen 
zurückgeblieben (Forstmaßnahmen, Kleinkläranlagen, Seensanierung). Der Wirkungsbei-
trag der AUM hat sich gegenüber der vorangegangenen Förderperiode leicht verbessert, er 
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wird auf rund 12 % der LF in Mecklenburg-Vorpommern erbracht. Die meisten der ange-
botenen Teilmaßnahmen tragen zu einer Verbesserung des landesweiten Stickstoffbilanz-
Saldos (N-Saldo) bei. Nach ersten Schätzungen ergibt sich auf die LF bezogen ein Reduk-
tionsbeitrag der AUM zum N-Saldo im Jahr 2009 in Höhe von im Mittel 4,9 kg/ha. Die 
Werte sind Bruttoangaben, Daten zur Ableitung von Nettoeffekten sowie aktuelle Refe-
renzwerte für 2010 liegen nicht vor. Bezogen auf regionale N-Salden im Jahr 2003 würde 
der Minderungsbeitrag der AUM bis zu 10 % betragen, es ist aber von beträchtlichen regi-
onalen Unterschieden auszugehen. Zur Verbesserung der Zielerreichung wird auch eine 
Überprüfung des Maßnahmenportfolios der AUM empfohlen. Als Reaktion auf die zöger-
liche Akzeptanz der o. g. Maßnahmen sind bereits Anpassungen der Förderregularien er-
folgt. Bei Abwassermaßnahmen ist die weitere Entwicklung der Förderzahlen abzuwarten, 
ggf. ist eine Fortsetzung des Förderangebotes im Hinblick auf die WRRL-Ziele auch nach 
2013 erforderlich. 

Die Verbesserung der Gewässerqualität von Oberflächengewässern ist ein weiterer gewäs-
serschutzbezogener Schwerpunkt des Förderprogramms. Zur Erreichung des guten ökolo-
gischen Zustands von Oberflächengewässern (Fließgewässer, Seen, Sölle, Moore) tragen 
gleich mehrere Maßnahmen bei, vor allem durch Beseitigung struktureller Defizite 
(ELER-Codes 323, 216, 125), aber auch durch Nutzungsentflechtung über Flurbereini-
gung. Maßnahmen zur Gewässerentwicklung sind gemäß Bewirtschaftungsplanung auf 
mehrere Bewirtschaftungszeiträume verteilt, sodass ein vergleichbares Förderangebot auch 
im nächsten Entwicklungsplan enthalten sein sollte.  

Insgesamt stehen rund 102 Mio. Euro und damit 28,6 % der bisher verausgabten Pro-
grammmittel mit positiven Wasserschutzwirkungen in Verbindung. Aus Sicht der Evalua-
tion ist erforderlich, die wirksamen ELER-Maßnahmen in ein umfassendes Konzept von 
Erfolgskontrollen und Wirkungsmonitoring für alle Maßnahmen zur Umsetzung der 
WRRL einzubinden. Mit diesem Instrument sollten die Wirkungen der Maßnahmen auch 
im Verhältnis zu den gestiegenen Anforderungen der Düngeverordnung aufzeigt werden. 

Im Vertiefungsthema 5 wird der Frage nachgegangen, welchen Beitrag das Programm zum 
Klimaschutz und damit zur Umsetzung des Kyoto-Protokolls leistet. Das EPLR M-V ist 
mit einer Reihe von Fördermaßnahmen auf die Umsetzung der europäischen Prioritäten 
zum Klimaschutz ausgerichtet. Die in den Leitlinien der EU-KOM definierten Ziele sind 
in der Zielsystematik des Programms integriert. Allerdings bleibt das in Bezug auf den 
Klimaschutz breit aufgestellte Förderprogramm in der Umsetzung bisher in einigen für den 
Klimaschutz wichtigen Teilmaßnahmen deutlich hinter den gesteckten Zielen zurück. Zur 
Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien tragen Projekte im Rahmen der Maßnah-
men 311 (Diversifizierung) sowie 123b (Wertschöpfung im Forst) bei. Mit den bewilligten 
Projekten kann erneuerbare Energie im Umfang von voraussichtlich 14,8 kt Erdöläquiva-
lente bereit gestellt werden, der Programm-Zielwert wird damit aber erst im Umfang von 
3,2 % erreicht. Es wird empfohlen, zukünftig auf eine Förderung erneuerbarer Energien 
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über ELER zu verzichten, da in diesem hoch subventionierten Sektor bereits genügend 
Anreize durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz und weitere Bundesprogramme gegeben 
sind. 

Beim Moorschutz als wichtigster Klimaschutzmaßnahme ist aufgrund umfangreicher Vor-
bereitungsarbeiten für relevante Projekte der Mittelabfluss bisher gering gewesen. Die 
wichtigsten Beiträge des Programms zur Bekämpfung des Klimawandels bestehen bislang 
in der Minderung von Treibhausgas (THG)-Emissionen aus der Landwirtschaft als Ne-
benwirkung der AUM sowie in der Schaffung und Erhaltung von Kohlenstoffsenken durch 
die Forstmaßnahmen. Insgesamt wird für die Wirkung der Maßnahmen ELER-Codes 214, 
227 und 311 eine Reduzierung von Treibhausgasemissionen im Umfang von 90,5 kt CO2-
Äquivalenten für das Jahr 2009 geschätzt (Bruttoangaben). Bezieht man die geschätzte 
CO2-Minderungsleistung in 2009 auf die zuletzt veröffentlichte Zahl für alle THG-
Emissionen aus Mecklenburg-Vorpommern für das Jahr 2006, so ergibt sich ein rechneri-
scher Minderungsbeitrag des Programms von 0,5 %. Bezogen auf die Emissionen der 
Landwirtschaft berechnet sich ein Beitrag von 1,8 %. Für die wirksamen Maßnahmen 
wurden bis 2009 rund 72,7 Mio. Euro und damit rund 20 % der insgesamt verausgabten 
Programmmittel aufgebracht. Darüber hinaus sind von einigen Maßnahmen aus Schwer-
punkt 1 und 3 ebenfalls positive, aber derzeit nicht quantifizierbare Wirkungen im Bereich 
der Energieeinsparung zu erwarten. 

Die Vertiefungsthemen 2 „Dynamik des Agrarsektors“ und 6 „Lebensqualität“ haben 
bis zur Halbzeitbewertung die relevanten Maßnahmen identifiziert und die methodischen 
Konzepte weiterentwickelt. In den nächsten Jahren werden die Ergebnisse in eigenen Mo-
dulberichten veröffentlicht. 

3.2 Zusammenfassung der Analyse der Programmdurchführung des 
EPLR M-V 

Zur Halbzeitbewertung wurde ein Fokus der Bewertungsaktivitäten auf Programmebene 
auf Fragen der Durchführung gelegt. Insbesondere die Vereinbarkeit der europäischen und 
mecklenburg-vorpommerschen Ziele und Instrumente für die Durchführung wurden analy-
siert. Zentrale Aspekte sind die Vereinfachung, die Zuverlässigkeit und Zielgerichtetheit 
der Mittelverwendung sowie die Stärkung von Governance. Die getroffenen Aussagen 
basieren im Wesentlichen auf Literatur- und Dokumentenanalysen, Expertengesprächen, 
den Ergebnissen der Maßnahmenbewertungen und einer Online-Befragung von Wirt-
schafts- und Sozialpartnern. 
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3.2.1 Themenfeld Vereinfachung und Verbesserung der Fördereffi-
zienz 

Gegenüber der letzten Förderperiode 
gab es durch die Zusammenfassung von 
drei vorher getrennt umzusetzenden 
Programmen größere Veränderungen 
im Programmdesign und den Umset-
zungsstrukturen. Der Fortbestand der 
unter dem Ziel-1-Programm eingerich-
teten Gemeinsamen Verwaltungsbehör-
de für die Förderperiode 2007 bis 2013 
wurde landesseitig entschieden. Damit 
existiert im Vergleich zu anderen Bun-
desländern ein zusätzliches Gremium, 
das gleichberechtigt neben der Fonds-
verwaltung ELER steht und alle EU-
Fonds vernetzen soll. 

Die Gemeinsame Verwaltungsbehör-
de (GVB) übernahm eine wichtige 
Funktion im Rahmen des Programmde-
signs und hatte maßgeblichen Anteil 

daran, dass sich die Landesstrategie im EPLR M-V in der finanziellen Gewichtung der 
Schwerpunkte, in der Verpflichtung aller Maßnahmen auf das Oberziel „Stärkung der 
Wirtschaftskraft in ländlichen Räumen und des Arbeitsmarktes“ und in der Aufnahme 
neuer Maßnahmen im Schwerpunkt 3 wiederfindet. Diese Maßnahmen wurden vorher zum 
Teil mit EFRE-Mitteln finanziert, zum Teil handelte es sich um reine Landesförderung4. 

Mit den neuen Maßnahmen sind auch neue Akteure in die ELER-Förderung eingestiegen, 
sodass auf der Landesebene insgesamt fünf Ministerien mit zahlreichen Fachreferaten an 
der Umsetzung beteiligt sind. Davon setzen nur wenige ein Bündel an Maßnahmen um. 
Der überwiegende Teil der Fachreferate ist nur mit einer Maßnahme beteiligt. Deren Ein-
arbeitung in die komplexe ELER-Materie zur Gewährleistung der Fachaufsicht über die 
Bewilligungsstellen ist im Vergleich zum umzusetzenden Fördervolumen sehr aufwendig. 
Die Umsetzungspraxis zeigt, dass man die neu hinzugekommenen Fachreferate stärker 
hätte betreuen müssen. Hier hat es zum Teil drei Jahre gedauert, bis die Verwaltungs- und 
Kontrollverfahren so angepasst waren, dass die Umsetzung reibungslos funktionieren 
kann. 

                                                 
4
  Zum Beispiel die Sportstättenförderung unter ELER-Code 321c. 

Spannungsfeld der europäischen und hamburgspezifischen 
Ziele und Instrumente der Durchführung

Spannungsfeld der europäischen und hamburgspezifischen 
Ziele und Instrumente der Durchführung

Zuverlässigkeit der 
Mittelverwendung

Mehr Kontrollen
Schärfere 
Sanktionsregelungen 
Mehr Berichtslegungen
Mehr beteiligte Stellen

Vereinfachung 

Durchführungsbestimmungen 
sollen den Bedürfnissen der 
2. Säule der GAP ange- 
messen sein 
1 Fonds für ELER
n+2 Regelung
Keine gemeinsame
Rahmenverordnung
mit den Strukturfonds
Mehr Verwaltungsöko-
nomie: kleine Maßnahmen 
außerhalb  des Programms

Zielgerichtete 
Mittelverwendung

Mehrstufige Strategie
Alle EU-Programe unter dem Dach 
einer Landesstrategie
Finanzoptimierung 
Verbindliche Indikatoren für die 
Begleitung und Bewertung
Projektbezogene Auswahlkriterien

Governance

Ausbau der vertikalen 
und horizontalen 
Partnerschafts-
beziehungen
Gemeinsamer 
Begleitausschuss
Mainstreaming Leader
Chancengleichheit
Fondsübergreifender 
Ansatz

Vereinbarkeit?

Spannungsfeld der europäischen und 
mecklenburg-vorpommerschen Ziele und Instrumente der 

Durchführung

Quelle: Eigene Darstellung 
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Analog zur komplexen Struktur der beteiligten Ministerien ist auch die Umsetzung von 
einer Vielzahl von Bewilligungsstellen gekennzeichnet. Einige Bewilligungsstellen sind 
schon lange im Geschäft und verfügen daher über die erforderliche Fach- und Förderkom-
petenz. Die neu hinzugekommenen Bewilligungsstellen mussten sich mit den neuen 
ELER-Regularien für ihre Maßnahme in der Regelförderung auseinandersetzen. Da die 
Abwicklung von LEADER dezentral organisiert wurde, wurde allen Bewilligungsstellen 
zusätzlich die Zuständigkeit für die Bewilligung von LEADER-Projekten übertragen. Die 
hiermit verbundene Überforderung hat bei den LAGn zu einer großen Unzufriedenheit 
geführt. Als Ergebnis gibt es bislang nur wenige Projekte in LEADER außerhalb des ILE-
Maßnahmenspektrums. 

Für die Förderperiode 2007 bis 2013 wurde ein neuer, dem Ziel der größeren Zuverlässig-
keit verpflichteter Rechtsrahmen geschaffen, der neue Kontrollformen und Berichtsle-
gungen vorsieht. Die Vielzahl der Kontrollen und die dauernde Konkretisierung und Ver-
feinerung bringen die Verwaltung an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit. Das EU-
Vorschriftengefüge hat in dieser Förderperiode einen Komplexitätsgrad erreicht, der dazu 
führt, dass Personalfluktuationen in der Förderverwaltung kaum mehr kompensiert werden 
können. Spezifische Probleme entstehen bei investiven ELER-Maßnahmen beispielsweise 
durch die Übernahme der 3 %-Abweichungsregelung der Flächenmaßnahmen.  

Mehraufwand und Verunsicherungen verursachen zwei ELER-Regelungen, die von denen 
der Strukturfonds abweichen: die Kofinanzierungsfähigkeit der Mehrwertsteuer und die 
Beteiligungsregelung. Die Mehrwertsteuerregelung ist durch den direkten Vergleich zwi-
schen EFRE- und ELER-Förderung bei ähnlichen Projekten direkt sichtbar, was zumindest 
auf der regionalen und lokalen Ebene für Unmut sorgt. Aufgrund der Regelung des ELER, 
sich nur an zuschussfähigen öffentlichen Ausgaben zu beteiligen, ist durch die Bewilli-
gungsstellen immer im Einzelfall zu prüfen5, ob es sich um öffentliche Mittel handelt. Ge-
rade bei LEADER-Projekten, die auf vielfältige Finanzquellen angewiesen sind, sorgt dies 
für einen hohen Verwaltungsaufwand und einen Ausschluss „alternativer“ Finanzierungs-
quellen. 

Die Programmänderungsverfahren scheinen im Vergleich zur vorherigen Förderperiode 
noch komplizierter geworden zu sein. Nach Analyse der Unterlagen ist es aus Sicht der 
EvaluatorInnen unklar, wann Änderungen oder Anzeigen erforderlich sind. Ob der derzei-
tige Detaillierungsgrad der Anträge und Begründungsaufwand im Sinne der Subsidiarität 
und Praktikabilität notwendig und gerechtfertigt ist, ist fraglich. Das praktizierte Verfah-
ren bringt sowohl die Länder wie auch die KOM an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit. 

                                                 
5
  Außer bei kommunalen Antragstellern. 
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Die Einführung neuer Strategieebenen hat kaum Bedeutung für die inhaltliche Aus-
gestaltung des EPLR M-V nach sich gezogen. Dies gilt sowohl für die EU-Strategie als 
auch die Nationale Strategie. Beide Strategien sind so breit aufgestellt, dass alle Länder 
sich mit ihren Programmen darin wiederfinden können. Eine größere Steuerungsfunktion 
hatten die Vorgabe einer Mindestausstattung je Schwerpunkt und die Nationale Rahmen-
regelung. Dem geringen Mehrwert der Nationalen Strategie steht mit dem erforderlichen 
eigenen Begleitausschuss und der für die Berichterstattung notwendigen Zulieferung von 
Indikatoren eine beachtliche Mehrarbeit gegenüber. 

Die EU-KOM erwartet klar gefasste Projektauswahlkriterien, die in das Bewilligungs-
verfahren eingebunden sind. Die Auswahl von Projekten ist zu dokumentieren. Die gelten-
den Projektauswahlkriterien erfüllen zwar die formalen Vorgaben, zu einer besseren Ziel-
erreichung tragen sie allerdings nicht bei. Für eine auf inhaltlichen Kriterien basierende 
und zielgerichteten Auswahl sind die für viele Maßnahmen durchgeführten Fachplanun-
gen, Gebietskulissen, Einzelflächenbegutachtungen oder Bottum-up-Auswahlprozesse we-
sentlich besser geeignet. Diese Auswahlverfahren lassen sich aber nur schwer in einem 
Prüfraster abbilden. 

Die Gesamteinschätzung des EU-Monitoring-Systems ist eher ernüchternd. Das System 
ist aufwendig, aufgrund der ständigen Änderungen kostenintensiv in der Umsetzung und 
liefert kaum aussagefähige Daten weder für Mecklenburg-Vorpommern noch für die EU-
KOM. Mecklenburg-Vorpommern hat auf seine Vorgangsverwaltung ein Monitoring-Tool 
aufgesattelt. Daten können in einer technisch guten Qualität bereitgestellt werden und alle 
förderrelevanten Felder sind plausibel gefüllt. Die physischen Indikatoren (z. B. geschaf-
fene Arbeitsplätze) weisen allerdings Inkonsistenzen auf. Zukünftig sollte auf eine einheit-
lichere Dateneingabe geachtet werden. 

Bei der Implementierung von Fördermaßnahmen lassen sich Mitnahmeeffekte nie gänz-
lich ausschließen. Die Relevanz der Effekte hängt von der Art der Zuwendungsempfänger 
und dem geförderten Gut ab. Besonders anfällig sind Maßnahmen, die sich an private Zu-
wendungsempfänger richten und an der Förderung privater Güter ansetzen. Für rund 
246 Mio. Euro (68 %) der 2007 bis 2009 verausgabten öffentlichen Mittel in Höhe von 
360 Mio. Euro sind Mitnahmeeffekte relevant. Mit einer Ausdifferenzierung des Förder-
spektrums und entsprechenden Auflagen sowie Auswahlverfahren wie beispielsweise über 
LEADER lassen sich Mitnahmeeffekte reduzieren. Eine Klassifizierung der betreffenden 
Maßnahmen nach der Intensität der Effekte zeigt, dass rund 80 % der eingesetzten För-
dermittel mit geringen und nur 5 % mit hohen Mitnahmeeffekten verbunden sind.  
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Wesentliche Empfehlungen zum Themenfeld Vereinfachung und Verbesserung der 
Fördereffizienz  

… an das Land für die laufende Förderperiode 

– Weitere Bündelungsmöglichkeiten der Förderstränge sollten sondiert werden, wobei 
vieles im Rahmen der Verwaltungsreform schon stärker gebündelt wurde. 

– Wenn aus landespolitischen Erwägungen viele neue Maßnahmen in ein ELER-
Programm integriert werden sollen, müssen die neuen Beteiligten wesentlich stärker 
unterstützt werden. Verwaltungsvereinbarungen alleine sind nicht ausreichend, wenn 
deren Umsetzung nicht begleitet wird. Es hat sich zudem als wenig zielführend her-
ausgestellt, den Fördersträngen, die bereits mit der Regelförderung stark ausgelastet 
sind, zusätzlich die Bewilligungszuständigkeit für LEADER zu übertragen. Hier sollte 
intensiv über die Einführung eines „Ein-Tür-Prinzips“ nachgedacht werden. 

– Dieses Ein-Tür-Prinzip bei LEADER wäre auch deswegen sinnvoll, weil gerade der 
ILE-Förderstrang effizient organisiert ist und alle Beteiligten – Bewilligungsstellen 
und „Kunden“ – sehr zufrieden sind. Dazu trägt auch das ILE-Handbuch bei, das für 
andere Förderbereiche beispielgebend sein sollte. 

– Es sind mehr Schulungen und Kapazitätsaufbau erforderlich, v. a. für die neuen Betei-
ligten, damit diese in die Lage versetzt werden, Routine in den Abläufen zu entwi-
ckeln. 

– Die dezentralen Besonderheiten in der Umsetzung (fünf Ressorts, 15 Fachreferate, 
zahlreiche Bewilligungsstränge mit ihren Ortsinstanzen und 13 LEADER-Regionen) 
erfordern einen hohen Einsatz für kontinuierliche Abstimmung und Koordination. 
Hier müssen die notwendigen Ressourcen bereitgestellt und teilweise aufgebaut wer-
den. Das EU-Fördergeschäft spielt in Mecklenburg-Vorpommern eine wichtige Rolle, 
bei den Verwaltungsreformen ist dies zu bedenken. Für die Umsetzung von ELER-
Vorhaben ist soviel Spezialwissen erforderlich, dass bei größeren personellen Fluktua-
tionen das System sehr anfällig reagiert. 

… an die EU in Bezug auf die zukünftigen Durchführungs- und Kontrollbestimmungen 

– Das eigene Politikziel der Verlagerung von Verantwortung auf die Mitgliedstaaten 
sollte ernst genommen und konsequent verfolgt werden. Hierzu gehören unter ande-
rem stark vereinfachte Programmänderungsverfahren. 

– Die positiven Ansätze im Bereich der Stärkung der Eigenverantwortlichkeit (Zuver-
lässigkeitserklärung, Berichtslegungen) sollten ausgebaut und sinnvoller ausgestaltet 
werden, um deren „Nebenwirkungen“ für die Vereinfachung und inhaltliche Ausges-
taltung der Programme zu reduzieren. 

– Das Konzept des „single audits“ zur Vermeidung der Mehrfachkontrollen der unter-
schiedlichen Institutionen sollte weiter vorangetrieben werden. 
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– Die Misstrauenskultur, von der die derzeitigen Durchführungsvorschriften geprägt 
sind, muss auf ein Maß abgebaut werden, das aktivierende Förderung bestärkt. Dazu 
gehören im Wesentlichen eine Modifizierung der Kontroll- und Sanktionsregelungen 
und die Abschaffung der 3 %-Abweichungsklausel für die investiven ELER-
Maßnahmen. 

– Die Summe sämtlicher mit der Umsetzung verbundener der Berichtslegungstermine 
sollte kritisch reflektiert und verringert werden (zweijährige Rhythmen z. B. für die 
Jahresberichte), sodass in den Verwaltungen berichtslegungsfreie Zeiten für Gestal-
tungsprozesse verbleiben. 

… an die EU in Bezug auf die Instrumente zur besseren Zielausrichtung  

– In der nächsten Förderperiode sollte auf einen dreistufigen strategischen Ansatz ver-
zichtet werden. Statt einer Festlegung der Mindestausstattungen auf der Ebene von 
Schwerpunkten, sollte besser eine Mindestausstattung von (europäischen) Zielen ein-
gefordert werden. Ebenso ist auf eine Schwerpunktstruktur zu verzichten. 

– Für die restliche Laufzeit der Förderperiode wäre zu überlegen, ob die Berichterstat-
tung zu der Nationalen Strategie aufrecht erhalten werden oder freie Kapazitäten – ge-
rade in den Bundesländern – für eine nach vorne gewandte strategische Diskussion 
gewonnen werden sollten.  

– Auswahlkriterien und -verfahren: Mehr Wert auf eine zielgerichtete Förderung zu le-
gen, ist notwendig und sinnvoll – so zeigen die Ex-post-Evaluationen. Dies kann, wie 
in den einzelnen Maßnahmenbewertungen aufgezeigt, aber auf unterschiedliche sach-
gerechte und maßnahmenspezifische Weise geschehen.  

– Datensysteme/Monitoring: EU-weite Anforderungen sollten zukünftig auf ein Min-
destmaß reduziert werden6. Wenn Daten EU-weit aggregiert werden sollten, dann 
muss eine eindeutige Definition vorgegeben werden, die auch in Datenbankstrukturen 
übersetzbar ist (analog zur BuchführungsVO). Es sollten Freiräume geschaffen wer-
den, damit die Berichterstattung stärker auf die Programme und Maßnahmenstruktur 
im Land ausgerichtet werden kann.  

… an das Land für die Instrumente zur besseren Zielausrichtung  

– Der Weg, Qualitätssicherung über regionale Gremien wie die LAGn zu betreiben, ist 
sinnvoll und sollte beibehalten werden. Auch der aktuell verfolgte Ansatz, über einen 
ergänzenden Wettbewerb (Pilotvorhaben demografischer Wandel) besonders gute 
Vorhaben zu fördern, stellt eine vielversprechende Möglichkeit dar. 

                                                 
6
  Analog zu der „X-Liste“ der Zahlstelle, die die für die Buchführung und den Rechnungsabschluss zu 

erfassenden Angaben enthält. 
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– Die beteiligten Stellen sind hinsichtlich der Dateneingabe noch stärker zu schulen, 
damit die Qualität der physischen Daten besser wird. Dies gilt beispielsweise für die 
Erfassung von Arbeitsplatzeffekten. 

– Eine weitere Reduzierung des Risikos von Mitnahmeeffekten sollte Gegenstand der 
Diskussion zur Weiterentwicklung aller einzelbetrieblichen Fördermaßnahmen sein.  

3.2.2 Themenfeld Multilevel-Governance – Good Governance – Re-
gional Governance 

Die Steuerung und Koordination der Programmdurchführung in einem Mehrebenensys-
tem (von lokal bis supranational) mit sehr komplexen Akteurskonstellationen partner-
schaftlich und ressortübergreifend zu realisieren, ist eine große Herausforderung. Dies 
bezieht sich sowohl auf die vertikalen wie auch auf die horizontalen Beziehungen, letztere 
insbesondere im Verhältnis zu den WiSo-Partnern. 

Der Informationsfluss und die Kommunikationsstrukturen zwischen Bund und Ländern 
werden grundsätzlich positiv eingeschätzt, wobei der Bund aus Sicht des Landes bestimm-
te Umsetzungsfragen mit stärkerem Nachdruck bei der KOM verhandeln sollte. „Positive“ 
Koordination und Steuerung erfolgt über die zentralen Instrumente Nationale Rahmenre-
gelung (NRR), auf die Mecklenburg-Vorpommern stark zurückgreift, und die Deutsche 
Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS).  

Der Informationsfluss und die Kommunikationsstrukturen zwischen den Ländern und der 
EU-KOM sind z. T. verbesserungswürdig, weniger auf der konkreten Arbeitsebene als in 
den grundsätzlichen Strukturen. Aus Sicht des Landes agiert die KOM sehr stark top-
down. Im Bereich der Zahlstellenverwaltungen ist dieses Gefühl gegenüber der KOM noch 
ausgeprägter, weil trotz Zuverlässigkeitserklärung keine größere Eigenständigkeit zugebil-
ligt wird. Verbessert gegenüber der letzten Förderperiode haben sich nach Ansicht der 
befragten Verwaltungsbehörden die Aspekte „aktive Unterstützung“ und „Rechtzeitigkeit 
von Informationen im Rahmen der Umsetzung“. Verbesserungsbedarf gibt es nach wie vor 
in den Bereichen: „Transparenz von Entscheidungen“, „Einheitlichkeit der abgegebenen 
Stellungnahmen der verschiedenen Dienststellen“ und „Einbeziehung der Länder in die 
Entscheidungen“.  

Die regionale Ebene ist durch LEADER weiter gestärkt worden. Die Kommunikation der 
Landesebene mit den Regionen wird als sehr konstruktiv bezeichnet. Dies liegt zum einen 
an klaren Richtlinien und Verfahrensregeln, zum anderen an kurzen Wegen und einem 
kooperativen, informellen Miteinander. 

Analog zur Fortsetzung der GVB hat Mecklenburg-Vorpommern sich auch für die Fortset-
zung eines Gemeinsamen Begleitausschusses (BGA) für die Strukturfonds und den 
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ELER entschieden. Der BGA wird von den befragten WiSo-Partnern sehr positiv bewertet 
und auch als ein zu empfehlendes Modell für andere Bundesländer gesehen. Die Kompe-
tenzen des BGA sind weitgehend, da er aus der Tradition der Strukturfonds heraus auch 
über Richtlinien abstimmt. Um die Diskussion im BGA nicht ausufern zu lassen, werden 
wesentliche Detailfragen schon vorab in Fachgesprächen geklärt, zu denen alle WiSo-
Partner und zusätzlich Experten eingeladen werden. Auf der sogenannten Partizipations-
leiter von Information über Diskussion zur Mitsprache ist der BGA weit oben hinsichtlich 
Mitsprache angesiedelt.  

Ein Ziel des EPLR M-V ist die Stärkung integrierter Ansätze. Zum einen werden thema-
tisch fokussierte Maßnahmen angeboten (funktionaler Ansatz). Dazu gehören klassische 
Maßnahmen wie Dorferneuerung und Flurbereinigung, aber auch neuere Konzepte wie 
Landschaftspflegeprojekte. Bei diesen Maßnahmen sollen die Einbeziehung verschiedener 
gesellschaftlicher Gruppen sowie verhandlungsorientierte Entscheidungsprozesse zu einer 
reibungsloseren Umsetzung und besseren Akzeptanz führen. Bei der Dorferneuerung wur-
de das aktivierende Potenzial bisher nicht genutzt. Hier liegen zwar fast flächendeckend 
Planungen vor; diese sind aber auf Ebene der Kommunalverwaltungen und Planungsbüros 
ohne intensive Bürgerbeteiligung erstellt worden. Der zweite Ansatz beinhaltet Maßnah-
men, die auf eine Stärkung und Ausweitung der „Regional Governance“ abzielen (territo-
rialer Ansatz). Mit 13 LEADER-Regionen wird fast der gesamte ländliche Raum Meck-
lenburg-Vorpommerns abgedeckt. Alle für integrierte Absätze relevanten EPLR-
Maßnahmen zusammen, umfassten bis Ende 2009 rund 27 % der bisher verausgabten Mit-
tel (einschließlich Artikel-89-Maßnahmen). 

LEADER ist in der Umsetzung mit Finanz- und Verwaltungsvorschriften konfrontiert, die 
in ihrer Komplexität und ihrem Standardisierungsdruck mit einer breiten Beteiligung ins-
besondere ehrenamtlicher Akteure nur schwer zu vereinbaren sind. Der Regelungsrahmen 
erfordert einen erheblichen Koordinations- und Betreuungsaufwand und birgt die latente 
Gefahr der Frustration der Akteure, wenn deren Gestaltungswille nicht auf die entspre-
chenden Spielräume trifft. Die Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen zeigen, dass der 
ELER-Rahmen allgemein zu eng ist für die ursprünglichen Merkmale und Erfordernisse 
von LEADER. In Mecklenburg-Vorpommern ist die Umsetzung bislang sehr stark auf 
ILE-Maßnahmen konzentriert (s. o.). Die erschwerte Möglichkeit, innovative Projekte und 
Personalkosten fördern zu können, wurde in der LAG-Befragung problematisiert. 

Neben den förderpolitisch begrenzten Ansätzen hat es das Konzept des Gender-
Mainstreaming im Umfeld eines durch Männer dominierten Politikfeldes der Agrarpoli-
tik, mit den entsprechenden Strukturen in der Verwaltung und der Fachöffentlichkeit, be-
sonders schwer. Durch die „formalisierte Verankerung“ als Querschnittsziel der Chancen-
gleichheit in den Verordnungstexten läuft es Gefahr, in der Umsetzung auf ein rein sche-
matisches Prüfraster reduziert zu werden. Mecklenburg-Vorpommern setzt im Vergleich 
zu anderen Bundesländern einen stärkeren Fokus auf Chancengleichheit. Immerhin fließen 
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13 % der bisher verausgabten öffentlichen Mittel (inkl. GAK-Dorferneuerung) in gleich-
stellungssensible Maßnahmen. LEADER könnte stärker für Chancengleichheit genutzt 
werden, da sowohl in der LAG als auch bei den RegionalmanagerInnen Frauen stark ver-
treten sind.  

Wesentliche Empfehlungen zum Themenfeld Governance …. 

… zum partnerschaftlichen Politikstil zwischen Land – Bund – EU 

– Die EU-KOM sollte die komplexen Umsetzungssysteme der Programme nur in Aus-
nahmefällen, vorsichtig und nur mit ausgereiften Änderungsvorschlägen modifizieren. 
Änderungen und Auslegungen des Rechtsrahmens sollten nur noch im Rahmen von 
transparenten Verfahren erfolgen, wobei das Komitologieverfahren7 eine Aufwertung 
erfahren sollte. 

– Der Bund sollte seine Organisationsrolle stärker wahrnehmen, um Ineffizienzen bei 
den Ländern zu verringern. Das BMELV sollte beispielsweise Terminen in den BGA 
einen Vorrang einräumen, um seinen Vertretern so oft wie möglich die Teilnahme an 
den Sitzungen zu ermöglichen. Nur die Einsicht in landesinterne Umsetzungsbedin-
gungen kann zu praktikablen und akzeptablen Koordinierungsvorschlägen führen. 

– Bereits in der letzten Förderperiode gefordert, wird es zukünftig noch dringender, für 
die neue Förderperiode einen eindeutigen und rechtzeitig verabschiedeten Rechtsrah-
men vorzugeben und die Verordnungstexte sorgfältig abzustimmen. 

… zur Beteiligung und dem Begleitausschuss in Mecklenburg-Vorpommern 

– Insgesamt wird die Fortführung des Gemeinsamen Begleitausschusses positiv gese-
hen, Details könnten aber noch verbessert werden. Da der ELER-BGA zum Teil sehr 
spezifische Themen verhandeln muss, wäre es ggf. sinnvoll, auch eigene Treffen ab-
halten zu können, um tiefer in die Details einzusteigen. Dafür spricht auch, dass die 
WiSo-Partner sich häufigere Sitzungen wünschen, allerdings mit schlankerer Tages-
ordnung. 

– Im Sinne der Stärkung integrierter Ansätze und angesichts der Tatsache, dass integ-
rierte Entwicklung vor allem vor Ort stattfinden muss, wäre eine Einbeziehung eines 
LAG-Vertreters in den BGA sinnvoll. Mecklenburg-Vorpommern ist neben NRW das 
einzige Bundesland der 7-Länder-Bewertung, in dem kein LAG-Vertreter im BGA 
vertreten ist. 

                                                 
7
  Ausschussverfahren nach Artikel 202 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften. 

Beim Komitologieverfahren entscheiden das Europäische Parlament und der Rat über die grundsätzli-
chen Bestimmungen in den Rechtsakten und übertragen einem Fachausschuss die Regelung der techni-
schen Durchführung. Diese Fachausschüsse sind mit Vertretern der Mitgliedstaaten unter Leitung der 
EU-KOM besetzt. 
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– Der Europäische Fischereifonds sollte auch im Begleitausschuss vertreten sein. 

– Im Sinne des Gender-Mainstreaming ist der Frauenanteil im BGA zu erhöhen.  

… zur Stärkung der integrierten ländlichen Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern 

– Die LEADER-spezifischen Empfehlungen stehen unter Kapitel 2.12. 

– Es sollte geprüft werden, ob die „zarten“ Ansätze im Rahmen von Landschaftspfle-
geverbänden zur Umsetzung von Naturschutzvorhaben weiter ausgebaut werden kön-
nen. Gute Erfahrungen gibt es mit solchen Konzepten in Schleswig-Holstein. Es zeigt 
sich, dass durch kooperative Strukturen unterhalb der Fachebene zum einen die Ak-
zeptanz und die Bereitschaft zur Teilnahme an freiwilligen Schutz- und Pflegemaß-
nahmen entschieden erhöht werden können, zum anderen werden die Fachbehörden 
entlastet.  

– Bei der Dorferneuerung sollte man die Chance nutzen, in Verbindung mit der Flurbe-
reinigung Beteiligungsprozesse in den Dörfern zu initiieren. Zudem sollte unterhalb 
der umfassenden Planung das Instrumentarium der Dorferneuerung (Workshops, 
Dorfwerkstätten, etc.) genutzt werden, um in den Umsetzungsprozess stärker partizi-
pative Elemente zu integrieren. 

…  zur Chancengleichheit im EPLR M-V 

Da die Abwanderung gerade von jungen Frauen als großes Problem im EPLR thematisiert 
wird, sollten die Möglichkeiten des ELER konsequenter genutzt werden: 

– Bei Qualifizierungsmaßnahmen sollten Frauen stärker angesprochen werden. 

– Aus den Erkenntnissen eines anderen Investitionsverhaltens von Frauen sollten Inves-
titionsförderungen differenzierter erfolgen. So sollte (Investitions-)Beratung und Öf-
fentlichkeitsarbeit frauenspezifischer ausgerichtet sein. Mecklenburg-Vorpommern 
bietet beispielsweise nur die „Standard-AFP-Diversifizierung“ an. Diversifizierungs-
maßnahmen, wie sie in NRW angeboten werden8, sind durchaus mit einem Potenzial 
für Beschäftigung von Frauen und Unternehmerinnentum verbunden, was umso mehr 
genutzt wird, wenn Frauen in den entsprechenden Beratungseinrichtungen arbeiten. 
Über die Einführung einer solchen Maßnahme in das EPLR sollte in Mecklenburg-
Vorpommern nachgedacht werden.  

– Die Deutsche Vernetzungsstelle (DVS) sollte für diese Themen (z. B. Erfahrungen aus 
anderen europäischen Ländern, bessere Integration frauenspezifischer Qualitäts- oder 
Auswahlkriterien in den Maßnahmenförderungen) besser genutzt werden. 

                                                 
8
  Kombination von Investitionszuschuss, Beratung und einem degressiv gestalteten Lohnkostenzu-

schuss. 
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– Gerade im Zusammenhang mit der Schaffung von Arbeitsplätzen für Frauen sollte im 
Rahmen des Monitoring und der Bewertung mehr auf deren Qualität abgehoben und 
keine rein numerische Berichterstattung geleistet werden. Aber auch die quantitative 
Erfassung ist zu verbessern. Die hierfür erforderlichen Daten müssen erfasst und zur 
Verfügung gestellt werden, ggf. auch im Rahmen von Befragungen der Zuwendungs-
empfängerInnen in der laufenden Bewertung. 

3.2.3 Themenfeld Interne und Externe Kohärenz, Komplementarität 
und Synergien 

Das größte Potenzial in Mecklenburg-Vorpommern für die Erzeugung von Synergieeffek-
ten liegt in Fördermaßnahmen mit Bündelungsfunktion. Grundsätzlich ist der LEADER-
Prozess geeignet, Vorhaben auf regionaler Ebene zu bündeln und durch das Gremium der 
LAG einen kohärenten Abstimmungs- und Entscheidungsrahmen herzustellen. Jedoch sind 
gerade die schwerpunktübergreifenden Synergiepotenziale für LEADER durch den weit-
gehenden Fokus auf Schwerpunkt-3-Maßnahmen, insbesondere ILE, begrenzt.  

Im Hinblick auf die externe Kohärenz wurde der Anspruch einer besseren Integration der 
Fonds auf der europäischen Ebene weder organisatorisch noch inhaltlich-strategisch gut 
vorbereitet. Daraus resultieren Unstimmigkeiten in den Regelungen wie z. B. der Berech-
nung der EU-Beteiligung, der Kofinanzierungsfähigkeit der Mehrwertsteuer, der Pro-
grammierungstiefe und zur Evaluation. Es gibt in Mecklenburg-Vorpommern zwar einen 
Gemeinsamen Bewertungsplan, der auch den ELER integriert. Bei den konkreten Vor-
schlägen für thematische Evaluierungen ist der ELER aber nicht berücksichtigt, sodass 
keine Gesamtschau der Programmwirkungen aller Fonds einschließlich ELER möglich ist. 

Die GVB aller Strukturfonds und des ELER ist wenig in das operative Geschäft eingebun-
den. Dadurch gibt es in den Umsetzungsstrukturen eine ähnliche Schnittstellenproblema-
tik wie in anderen Bundesländern auch, die mit Ressortzuständigkeiten und unterschiedli-
chen Umsetzungssträngen zu tun haben. Mit Ausnahme des Landesförderinstituts (LFI) 
gibt es in der Umsetzung eigentlich kaum Schnittstellen zwischen ELER und EFRE. Im 
Prinzip wird der EFRE vorrangig in rein vertikalen Strukturen umgesetzt, wie beispiels-
weise über die Straßenbauämter. Innerhalb dieser Umsetzungsstrukturen ist wenig bün-
delndes Potenzial, hier überwiegt die rein fachliche Ebene. Eine bündelnde Funktion kön-
nen daher nur die Regionen einnehmen, entweder die Landkreise oder die LEADER-
Regionen. Dafür brauchen sie genügend Handlungsspielraum und auch ein geeignetes 
Maßnahmenspektrum, aus dem sie sich bedienen können.  

Die inhaltlich-strategische Abstimmung zwischen den Programmen konnte nur deswe-
gen gelingen, weil zum einen sehr stark top-down bestimmte Vorgaben gemacht wurden. 
Zum anderen wurde das ELER-Programm erst gemeinsam mit den verzögerten Struktur-
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fondsprogrammen eingereicht. Ob die Programme deswegen strategisch besser abgestimmt 
sind, muss sich erst noch zeigen. Bezogen auf die gegenseitige Wirkungsoptimierung 
können noch keine Aussagen getroffen werden, da bislang nur eine erste Auswertung der 
Förderdaten erfolgte. Räumlich setzen ELER und EFRE im ländlichen Raum ähnliche 
Schwerpunkte. Thematisch bieten sich gar nicht so viele Anknüpfungspunkte an, da der 
EFRE einen Schwerpunkt im Straßenbau und der allgemeinen Unternehmensförderung 
hat. Für gemeinsame Betrachtungen würden sich Tourismus und Ernährungswirtschaft 
anbieten.  

Wesentliche Empfehlungen zur Stärkung fondsübergreifender Ansätze … 

… an das Land  

– Mit der Gemeinsamen Verwaltungsbehörde hat Mecklenburg-Vorpommern eine Struk-
tur geschaffen, die für einen abgestimmten und integrierten Einsatz der Strukturfonds 
und des ELER sorgen soll. Im Prinzip hatte die GVB eine wichtige Rolle bei der Er-
stellung der Programme, in der tatsächlichen Umsetzung tritt sie – außer zu offiziellen 
Anlässen – kaum noch in Erscheinung. Das fondsübergreifende Potenzial der GVB 
sollte stärker genutzt werden. 

… an die EU 

– Um Kohärenz und Komplementarität zwischen ELER und Strukturfonds zu erreichen, 
sollte die EU an Verbesserungen in Bezug auf Vorgaben, Strukturen und Ziele für den 
ländlichen Raum und die Querschnittsziele arbeiten. Die Diskussion um die GAP nach 
2013 sollte daher nicht von der zukünftigen Ausgestaltung der Direktzahlungen domi-
niert werden.  

– Für eine Harmonisierung und einen integrierten Ansatz bedarf es keiner Multifonds-
programme. Diese sind nicht administrierbar und verursachen einen sehr großen Auf-
wand. 

– Mit den bisherigen Monofondsprogrammen kann – eine stringente Abstimmung vor-
ausgesetzt – eine starke Komplementarität und Kohärenz erreicht werden. Hierfür sind 
ein gemeinsamer Zeitplan und ein bis in den Wortlaut identisches Umsetzungsregel-
werk für alle Fonds erforderlich. Dies ist gegebenenfalls über eine Rahmenverordnung 
zu erreichen. 

3.2.4 Themenfeld Kapazitätsaufbau 

Mecklenburg-Vorpommern plant rund 0,8 % seines Programmvolumens für die Techni-
sche Hilfe ein. Im Vordergrund des Einsatzes der Technischen-Hilfe-Mittel steht die Un-
terstützung des Programmmanagements, personell und EDV-technisch. Begleitung und 
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Bewertung folgen deutlich dahinter an zweiter Stelle. Für die Umsetzung des Kommunika-
tionsplans wurde bislang am wenigsten Geld ausgeben. 

Wirtschafts- und Sozialpartner schätzen sich als befähigt für eine qualifizierte Beteili-
gung ein, was auch GVB und ELER-Fondsverwaltung ähnlich sehen. Trotzdem gibt es 
immer wieder Diskussionen über die Möglichkeiten, Personal bei den Verbänden aus der 
Technischen Hilfe für die Mitarbeit im BGA zu bezahlen. Durch den direkten Vergleich 
mit EFRE/ESF, die in geringem Umfang Stellen finanzieren, und den im Vergleich zu an-
deren Bundesländern intensiveren Beteiligungsprozess ist die Forderung nachvollziehbar, 
wobei längst nicht alle der befragten WiSo-Partner zu dem Thema eine einheitliche Mei-
nung vertreten haben. 

Auf Ebene der EU und des Bundes wurden Netzwerkstrukturen implementiert. Während 
das Europäische Netzwerk seitens der Verwaltung und der Akteure im Bereich der ländli-
chen Entwicklung nicht bekannt ist, wird die DVS stärker wahrgenommen und genutzt.  

Empfehlungen  

– Die EU sollte ein klareres Profil der geschaffenen Vernetzungsstrukturen entwickeln. 
Unter LEADER+ war die Aufgabe der Beobachtungsstelle sehr klar, beim Europäi-
schen Netzwerk Ländliche Entwicklung und Contact Point sind die Aufgaben und 
Dienstleistungsangebote unklarer, zumal oftmals eine Verwechslung mit dem Evaluie-
rungsnetzwerk und dem Help desk stattfindet. 

– Das Land Mecklenburg-Vorpommern sollte die Möglichkeiten und das Know-how 
der DVS noch stärker nutzen, auch für eigene Veranstaltungen. 

3.2.5 Gesamtfazit  Balance der Ziele der Programmdurchführung 

Im Zielkanon der Programmdurchführung, der sich aus den Aspekten Vereinfachung, Zu-
verlässigkeit der Mittelverwendung, zielgerichtete Mittelverwendung und Governance 
zusammensetzt, dominiert die Zuverlässigkeit die anderen Ziele. Der Rechtsrahmen 
kommt – überspitzt ausgedrückt – weniger den Erfordernissen der ländlichen Entwicklung 
zugute, sondern ist stark auf den Erhalt der uneingeschränkten Zuverlässigkeitserklärung 
durch den Europäischen Rechnungshof ausgerichtet, deren Anforderungen unter Experten 
als kaum erfüllbar gelten. In der Folge führt die Herstellung von Zahlstellenkonformität zu 
einem starken Standardisierungsdruck, der für kleine und sehr spezifische bzw. vielfältige 
Fördermaßmaßnahmen und LEADER hinderlich ist und eher „klassische“ Mainstream-
Maßnahmen befördert.  

Die Landesstrategie und die Fördermitteloptimierung haben in Mecklenburg-Vorpommern 
beim Design des Programms eine wichtige Rolle gespielt. Dadurch ist das ELER-
Programm auch wesentlich breiter aufgestellt als in anderen Bundesländern und bietet aus 
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dem ELER ein deutlich anderes Förderspektrum an. Mitbedacht worden ist allerdings 
nicht, dass man sich das breite Programm mit tendenziell steigenden Implementati-
onskosten erkauft, die das Land nur z. T. über die Technische Hilfe kompensieren kann. 
Des Weiteren ist das Programm dadurch nicht per se integrierter. Es überwiegen vertikale 
Umsetzungsstrukturen. Um zu einem stärker integrierten Ansatz auch in Bezug zu den 
Strukturfonds zu kommen, müsste die regionale Ebene einschließlich LEADER deutlich 
gestärkt werden, damit diese ihre Bündelungsfunktion wahrnehmen kann. 
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Summary  

The mid-term evaluation of the Rural Development Plan for the State of Mecklenburg-
Western Pomerania (RDP-MV) is part of a multi-state evaluation. The participating 
Federal States are Hesse, North Rhine-Westphalia, Lower Saxony and Bremen, Hamburg, 
Schleswig-Holstein and Mecklenburg-Western Pomerania. This funding period is the first 
time that Mecklenburg-Vorpommern has participated in the multi-state evaluation; the 
other Federal States have been cooperating already since the mid-term evaluation of the 
programmes in accordance with EC 1257/1999. The evaluation was performed by the 
Institute of Rural Studies, the Institute of Farm Economics and the Institute of Forest 
Based Sector Economics at the Johann Heinrich von Thünen-Institute (vTI), and entera, a 
consulting company. 

Overview of the Rural Development Programme for MV 
The objectives of the Rural Development Plan for Mecklenburg-Vorpommern are: 

– Boost the economic strength of rural areas and the labour market,  

– Conservation and development of natural resources, 

– Improvement in the quality of rural life  

– Increase the self-development potential of the regions.  

The objectives of the State of Mecklenburg-Western Pomerania are thus structurally 
aligned with the EAFRD, which has four axes. Three axes deal with thematic support 
areas. The fourth Axis comprises LEADER, a methodological approach to funding. By 
setting up a joint managing authority and a joint monitoring committee for the structural 
fund and the EAFRD, Mecklenburg-Western Pomerania has formed an institutional link 
with the preceding period.  

The Rural Development Programme for the State of Mecklenburg-Western Pomerania lies 
at the heart of funding in the agricultural and allied sector. It has at its disposal a total of 
3.8 billion euros (EU funds and public, national co-financing). In addition there are 15 
million euros in public funds for Article 89 measures.1 Best funded is EAFRD Axis 3: 
Nearly half of funds are earmarked for these measures and LEADER. Some 28% of 
scheduled public funds are available for Axis 2 “Improving the environment and the 
countryside through land management.” Axis 1 “Improving the competitiveness of the 
agricultural and forestry sector” therefore accounts for about one-fifth of public funds.  

                                                 

1  Measures which match the programme substantively, but are financed purely nationally. 
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The best-financed measures are Land Consolidation and Rural Infrastructure (EAFRD 
code 125) in Axis 1, the Agri-Environment Measures (EAFRD code 214) in Axis 2 and the 
measures for Conservation and Upgrading the Rural Heritage in Axis 3 (EAFRD code 
323). 

The additional funds provided under the Health Check (HC) and the European Economic 
Recovery Plan (EERP) are being used to support the restructuring of the dairy sector (44 
% of additional funds), with a good 26% going to each of biodiversity and water 
conservation, and 3.2% to climate change. 

The main beneficiaries of the RDP MV are municipal administrative bodies which will 
receive around 40% of the public funds, and agricultural holdings with roughly one-third 
of funds, and private households. 

Around 24 % of scheduled funds (including diversification support for sugar) was 
disbursed during the first three years of the RDP-MV. Thus, Mecklenburg-Western 
Pomerania has a relatively high implementation rate as regards the overall programme.  

Results of the Measure Evaluations 

Axis 1 "Improving the competitiveness of agriculture and forestry" 

The Vocational Training and Information Measure (EAFRD code 111) in Axis 1 targets 
rural labour markets and improvements in the skills and abilities of employees, especially 
women. The outflow of some 372,000 euros of public funds from 2007 to 2009 is running 
behind plan: only about 8% of the funds set aside for the EAFRD funding period was 
disbursed, as the measure was still being  financed from EAGFL/A as of Q3 2008. State or 
EU funding enabled the programme of courses to be extended and the enrolment fees to be 
reduced, which had a very positive effect on the decision to participate. Some 84 
upskilling events involving 1640 participants (22% of them women) took place. 

The key measure of Axis 1 is Farm Investment Aid (EAFRD code 121). Farm Investment 
Aid pursues a number of objectives, especially improvements in the competitiveness of the 
agricultural sector. A further objective is to extend agricultural aspects that add a great 
deal of value (animal welfare, especially milk production, and other work-intensive 
sectors). The focus of the funding was on the dairy industry and on large investments 
(average eligible investment volume of 326,000 euros); the average subsidy awarded to 
holdings was 93,000 euros. The funded investment volume for 2007 to 2009 increased 
significantly compared to the last funding period. 

Investments mostly targeted rationalization and, to a lesser extent, growth. While the 
investment schemes aimed to create several jobs through investment in livestock growth, 
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the funded dairy farms are generally seeking to reduce their workforce by means of 
rationalization.  

A cost comparison based on the investment schemes suggests that Farm Investment Aid in 
many cases had an identifiable positive influence on the financing and stability of 
numerous holdings due to the sheer size of the investments. Whereas with Farm 
Investment Aid, around 12% of the funded holdings theoretically exceed the long-term 
debt service limit after the investments have been made, the figure would be 23% without 
it. This (i.e. without Farm Investment Aid) would be particularly common in the case of 
large investments (> 500,000 euros) and in the case of investments by individual holdings 
in dairy cattle farming. Nearly one-quarter (23%) of the funded cases would utilize less 
than 50% of the long-term debt service limit in the absence of funding; consequently 
financing should be possible in these cases without funding, too. This is comparatively 
frequently the case for smaller investments and for cash crop farms. 

Analyses of holdings cannot serve to determine whether farm growth funded with Farm 
Investment Aid would lead to greater sectoral competitiveness. Such an assessment is 
possible on the basis of sectoral studies, which are a scheduled as part of the ongoing 
evaluation. 

Support should in the future be limited more to those holdings which make a substantial 
contribution to solving the problems presented in the RDP-MV (increase in added value in 
agriculture) and which also require funding.  The need for funding must be checked 
against the applicants’ incomes and the financing ability with regard to the planned 
investments, instead of against the equity ratio, as at present. 

Given the current favourable interest rates and the willingness of banks to grant loans to 
agricultural enterprises, existing capital funding should be reduced.  A guarantee scheme 
should continue to be offered to ensure the financing of fundamentally profitable 
investments where collateral is lacking. 

For evaluation purposes, once the investments have been completed, the funded holdings 
will have to provide adequate, high-quality data (primarily the annual financial 
statements of funded enterprises) in the future.  

Further investment support for individual agricultural holdings is provided to holdings 
engaged in processing and marketing (EAFRD code 123). Given the great significance of 
the nutrition sector, which is the most important branch of industry in Mecklenburg-
Western Pomerania, funding is directed at increasing added value in the processing and 
marketing of agricultural produce and improving competitiveness, along with further 
growth in the nutrition sector. So far, a total of 38 investment projects with a total 
investment volume of nearly 88 million euros (18 million euros of public funding) have 
been approved. Some 50% of the planned allocation of funding was implemented. The data 
show that the investments are accompanied by the introduction of new technologies in the 
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enterprises, but not by innovations. The change in gross value added and labour 
productivity cannot be assessed. 

Funding as part of the EAFRD should not be restricted to investment subsidies, but rather 
should directly tackle research and development projects and improvements in technology 
transfer.  

One starting point, especially with regard to the further development of value-adding 
chains and improved marketing possibilities, could be to motivate the relevant actors to 
participate in important communications and network processes. 

Of particular importance for rural development are innovations intended to be funded 
under the measure for Cooperation in the Development of New Products, Processes and 
Technologies in the Agriculture and Food Sector, and in Forestry (EAFRD Code 124). No 
assessment can be made, as there has been no funding case to date.  

The Infrastructure Measures of EAFRD Code 125 are long established. Apart from the 
impact on agricultural structures, which are reflected inter alia by enlargement of land 
parcels or greater due process, land consolidation helps to solve land-use conflicts by 
providing land for the purposes of nature conservation, and the development of the 
countryside and water management. The Land Consolidation and Rural Infrastructure 
measures can result in an improvement in the quality of residential locations. In 
connection with the Village Renewal Measure, they also offer potential for enabling 
participation and fostering commitment to integrated development. 

Land consolidation process should be continued to the extent necessary. The further 
centralization of administrative structures is considered problematic as implementation of 
the processes requires the presence of the processing agent. 
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Axis 2 “Improving the environment and the countryside through land management” 

The objective of the Compensatory Allowance (EAFRD code 212) is to maintain land use 
in naturally disadvantaged areas. The funding is intended to compensate the income 
disadvantage of holdings in disadvantaged areas relative to holdings in non-disadvantaged 
areas. Compensatory allowances have been available for grassland in disadvantaged areas 
of Mecklenburg-Western Pomerania since 1992, but arable land is excluded from the 
support. From 2007 to 2009, some 1,100 holdings and 120,000 hectares of grassland 
(equivalent to approx. 17% of the agricultural area in the disadvantaged area) per year are 
supported with the Compensatory Allowance. In the financial year 2008/09, the fund can 
compensate around 6.5% of the income disadvantage of the average funded holding, 
relative to holdings outside the disadvantaged area. The Compensatory Allowance in its 
present configuration has only minimal environmental effects. 

Compensatory Allowance needs to be targeted more at the specific natural disadvantages. 
Where available funding is cut, state-wide funding and uniform reductions in the level of 
funding should be replaced by a redistribution of funds to the neediest regions. This will 
ensure that the funding goes to holdings and land in greatest need of funding. 

Agri-Environment Measures (EAFRD code 214) consists of five sub-measures: 
Conservation of Grassland 214a, Integrated Fruit and Vegetable Farming 214b, Organic 
Farming Methods 214c, Erosion-Reducing Field Cropping and Farming Methods 214d, 
and Flowering Areas as Forage Areas for Bees 214e. The majority of the AEMs offered 
pursue several resource conservation goals. The total supported area in 2009 was 154.78 
ha. This represents 11.55 % of agricultural land in Mecklenburg-Western Pomerania. At 
88,474 ha, organic farming is the largest sub-measure in terms of land; furthermore, 
organic farms also receive payments in relation to 11,539 ha of grassland managed in 
accordance with the principles of nature conservation. Thus, organic farms constitute 7.3 
% of funded agricultural land. Extensification on individual sites accounts for about 
34,000 ha. The area of land supported by other sub-measures is much smaller, but 
remained relatively constant or declined slightly compared to the reference year 2006. The 
number of holdings (360) receiving funding for flowering areas and flowering strips for 
bees is high relative to the supported area (647 ha), because the goal is to distribute 
funding as widely as possible. Overall, participation rates for the AEM are only 
satisfactory when measured against the objectives. 

Almost all AEMs have moderate to very positive impact on biodiversity, except for the 
sub-measure Integrated Production, which has a low impact on it. Grassland-oriented 
measures are reaching more than 35%, and thus a high proportion, of permanent grassland 
in Mecklenburg-Western Pomerania, but only 4.4 % of arable land and 21.5 % of Natura 
2000 sites. AEMs with positive impacts on water quality have been implemented on 
around 11 % of agricultural land. This is primarily land given over to organic farming. 
Impacts are in the form of a reduction in nitrogen balances and in substance inputs into 
surface waters via erosion and runoff. Organic farming also makes a substantial 
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contribution to soil conservation. Impacts can also be expected in climate protection and 
conservation and development of the countryside. 

The objectives of the AEMs, like all indicators, should be checked for consistency, 
particularly with regard to transparent evaluation. This means also that the administrative 
body concerned should provide clearly defined reduction targets for the AEMs. In 
addition, robust impact monitoring must be established for an informed assessment of the 
biodiversity impacts. To assess the biodiversity effects of AEMs on agricultural land 
outside protect areas, a country-specific field-bird index has to be developed. 

Overall, the number and extent of measures on arable land should increase significantly 
to achieve biodiversity targets and synergies of water and soil conservation-oriented 
measures. 

To achieve the objectives of the Water Framework Directive remains a great need to 
reduce nutrient inputs from agriculture is seen. In the short term, the aim is to increase the 
acceptance of highly effective measures (e.g. organic farming). 

To make the impact of the erosion-reducing arable fodder crops more useful for water 
conservation, augmentation of the territory with the priority areas as per the Water 
Framework Directive should be reviewed or, where resources are limited, consideration 
should be given to limiting funding to these areas.  

At the time of reporting, no figures were available concerning funding of sound 
environmental methods of animal welfare for cattle (EAFRD code 215) as approved under 
the 2nd amendment. 

Forestry support (EAFRD codes 225, 226, 227) in Mecklenburg-Western Pomerania goes 
toward forest environment measures, forest fire prevention measures, the natural forest 
management along young stand management and the long-term conversion of pure needle 
stands into mixed stands. Physical attainment of these goals varies significantly from 
measure to measure. The forest-environment measures are fundamentally suitable for 
helping the implementation of Natura 2000 in the forest and the promotion of biodiversity. 
However, the real contribution to achieving the objective is rather low because of the low 
uptake. 

Continuation of the forestry environment measures is recommended. To achieve the 
desired objectives, however, the measure needs to be made much more attractive. This 
concerns the level of funding rates, and how the administrative procedures are organised. 
Ways should be sought of simplifying the EU-imposed administration and checking system 
in light of declining acceptance.  
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Axis 3 “Improving the quality of life in rural areas and encouraging diversification of 
economic activity” and Axis 4 LEADER 

In Mecklenburg-Western Pomerania, integrated rural development is funded via the 
individual measures of Axis 3 and via LEADER in Axis 4. The measures for integrated 
rural development under Axis 3 included mainly village renewal projects funded via the 
EAFRD as well as from national funds via the joint task “Improvement in Agricultural 
Structures and Coastal Protection” (GAK). All other measures have a much smaller scale 
of implementation. In particular, the implementation of sub-measures 313d-g promoting 
tourism, and grid connections to exploit regionally produced energy (EAFRD code 321b-
c) was very slow.  

With 13 LEADER regions, the entire rural area of Mecklenburg-Western Pomerania is 
included. Private-sector actors somewhat outnumber public-sector actors in the regional 
structures. The thematic focal points are development of tourism, settlement and rural 
development and cultural promotion. In the period under review, projects implemented as 
part of Axis 3 measures went according to plan, but few or no projects were implemented 
under Axes 1 and 2. Cooperation and communication in the implementation structures 
were predominantly positive.  

The bulk of funding in village renewal projects in Mecklenburg-Western Pomerania is 
aimed at enhancing the appearance and improving the attractiveness of rural areas. Social 
infrastructure benefits particularly from measure 321c-a Service Institutions in Rural 
Areas, with projects in schools and kindergartens, and village renewal projects with the 
establishment of communal buildings. The area of demographic change needs to be 
expanded in the project implementation. Direct economic impacts are most likely to come 
from funded activities promoting tourism under the EAFRD code 313; and the number of 
projects has been manageable so far. 

Not least given dwindling finances and a concentration of resources, it is necessary for the 
funding of Village Renewal to set priorities and formulate objectives clearly.  

Improvements in funding arrangements should include finding simpler procedures for 
small projects. Harmonization with the ERDF should take place. The sanctioning and 
monitoring conditions arising from land measures should be repealed and be replaced by 
more adequate framework conditions. 

Given corresponding improvements, it would make sense to further strengthen the funding 
of integrated rural development, since future challenges in rural areas (including those due 
to demographic change) will necessitate a greater level of support for integrated rural 
development.  

So far, 29 funding cases have been approved under the measure Diversification into Non-
Agricultural Activities (code 311); half of these concern biogas plants and associated 
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silos; furthermore, projects concerning direct marketing and farm holidays are receiving 
funding, while investments in horse stabling services and “other services” play a 
subordinate role. In view of the short time interval between the funded investment and the 
small number of funding cases, an impact analysis at the time of the mid-term evaluation 
is not yet possible. 

The focus of the measure Business Creation and Development in Rural Areas (EAFRD 
code 312) is on long-term employment. A total of 29 projects have been completed: 11 
new companies, two corporate expansions, as well as 16 extensions to existing micro-
enterprises. A further 50 applications for funding were approved. 

From 2007 to 2009, Mecklenburg-Western Pomerania funded 84 wastewater projects with 
a total of 28.8 million euros of public funds under the sub-measure Public Wastewater 
Systems (EAFRD Code 321a). Implementation is proceeding with no apparent problems 
and is generating normal administrative expenses. The public wastewater projects 
contribute to conservation of water and natural resources in sparsely populated areas. The 
EAFRD funding can create a long-term, needs-based wastewater infrastructure. 

Sub-measure Funding for Small Wastewater Treatment Plants (EAFRD Code 321b) is 
having a corresponding impact on groundwater conservation. Mecklenburg-Western 
Pomerania responded to the slow uptake by temporarily increasing funding rates. 
Implementation is satisfactory. The measure is helping to improve the waste management 
infrastructure in the communities. 

Funding of Sports Complexes (321c-c), a new sub-measure adopted in the RDP-MV fits in 
well with the EAFRD in terms of objectives and impacts. Broad segments of the 
population are benefiting here either directly as part of their sporting commitments or 
indirectly because renovation and modernization measures are at least generating 
additional income and employment. With 21 projects completed, the level of 
implementation is too low to enable the impact to be assessed for the mid-term evaluation. 

The measure Conserving and Upgrading of the Natural Heritage (EAFRD code 323) is 
being implemented in the form of six sub-measures.  

In line with their various objectives (nature conservation, water protection, care of the 
countryside, Natura 2000) they are helping the development of Natura 2000 sites, 
contributing to water conservation, and contributing to climate protection by reducing 
greenhouse gases. 

The measure is aimed particularly at major State-wide projects concerning nature 
conservation and water management. The level of implementation so far has been low. 
Few private support structures have developed so far.  
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Hence, the introduction of measures to strengthen institutional structures outside of 
governmental nature conservation is recommended. The support areas “experience 
nature” and “environmental education” should be strengthened.  

A radical simplification of administrative and monitoring processes is required, so that, 
through clear guidelines and agreements with paying agencies and certifying bodies, the 
States have reliable framework conditions for all participants. 

The regulations for sub-measure 323f Palaces and Parks were established at a late date, 
which is why uptake of this new measure was low. In the years 2007 to 2009, only one 
LEADER project was implemented, funded from Axis 4. Early commencement of 
measures was approved for nine State-owned properties.  

Some 118 projects and ten LEADER projects were completed under the measure 
Conservation of Cultural Monuments (323g). As for the RDP/MV’s newly adopted 
support for rural cultural monuments, there were difficulties initially with EAFRD-
compliant administrative implementation. The selection procedure is targeting the historic 
value preserving cultural monuments and its special importance to regional identity. 
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Results of the Programme Evaluation 

Programme impacts 

At the programme level, key themes for further analysis were drawn up for six spheres of 
action. A model-based analysis was commissioned for income and employment effects. An 
input-output model identified economic employment effects of around 1,400 jobs, or 0.19 
% of the workforce in Mecklenburg-Western Pomerania. The growth in gross value added 
is 190 million euros. The 0.25 % increase of gross value added and employment in each 
rural district is significantly higher than the State average. The economic effects shown 
here are in line with those identified in other analyses, such as the effects of the 2009/2010 
economic programmes. No conclusions of a steering nature can be made in respect of a 
programme with structural impacts. In biodiversity and water conservation, the results 
match those obtained so far for the AEMs. Although further beneficial and deleterious 
measures were identified, their effects could not be quantified. In the next few years, 
Mecklenburg-Western Pomerania will produce its own module reports on the key themes 
of “dynamics in the agricultural sector” and “quality of life”. Climate protection is 
benefiting from the measures AEM 214, Bog Protection 323d, as well as the measures 311 
(Diversification) and 123b (Adding Value in Forestry) through the production and use of 
renewable energies. The impact of the RDP-MV in renewable energies is negligible 
because the Renewable Energies Act sets a much stronger tone.  

It is recommended that EAFRD funding of renewable energies be dispensed with entirely 
in the future since, in this highly subsidised sector in Germany, the incentives of the 
Renewable Energies Act and other Federal programmes have already set a very dynamic 
development in motion.  

Programme implementation  

At programme level, the focus of the evaluation activities at the time of the mid-term 
evaluation lay on matters of implementation. In particular, the compatibility of the 
objectives and instruments for the implementation of the Rural Development Programme 
on both the parts of the EU and Mecklenburg-Western Pomerania were analysed.  

In the canon for implementation of the objectives simplification, reliability of the use of 
funds, targeted use of funds and governance, it is reliability which takes clear precedence. 
The legal framework – not to put too fine a point on it – is therefore of less benefit to the 
needs of rural development, but rather is highly aligned with a strong commitment to 
maintenance of the unqualified declaration of assurance by the European Court of 
Auditors, whose requirements are considered by experts to be barely fulfillable. As a 
result, the creation of paying-agency compliance leads to strong standardization pressure 
which poses an obstacle to small and very specific or diverse funding measures and 
LEADER, and tends to promote more “traditional mainstream activities”.  
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The State strategy and funding optimisation have played an important role in the design of 
the programme in Mecklenburg-Western Pomerania. As a result, the EAFRD Programme 
has a much broader base than in other Federal States and offers a completely different 
funding spectrum from the EAFRD. However, no consideration has been given to the fact 
that the broad programme comes at the price of steadily rising implementation costs, 
which the State can compensate only in part with technical assistance. In addition, the 
programme is therefore not inherently more integrated. Vertical implementation structures 
predominate. 

To encourage activation funding, it is necessary to dissipate the culture of distrust within 
European service departments which currently dominates the implementation provisions. 
This essentially includes a need to modify the checking and sanction mechanisms and to 
abolish the 3% deviation clause for EAFRD investment. 

If for State reasons, it is intended for many new measures to be integrated into an EAFRD 
programme, the new participants must be provided with much greater support. 
Administrative agreements alone are not sufficient if implementation does not follow.  
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